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USA: Trump kündigt den Global Tax Deal auf und erwägt Gegenmaßnahmen 

Kurz nach seiner Amtseinführung hat US-Präsident Donald Trump ein Memorandum zum Global 

Tax Deal (Pillar 1 und 2) vorgelegt. Darin wird die neue Administration, insbesondere der US-Fi-

nanzminister, angewiesen, der OECD mitzuteilen, dass unter Präsident Biden eingegangene Ver-

pflichtungen keine Gültigkeit innerhalb der USA haben, sofern der Kongress nicht ein Gesetz ver-

abschiedet, mit dem die Bestimmungen des Global Tax Deal in nationales Recht umgesetzt wer-

den. Außerdem soll die neue Administration prüfen, ob „diskriminierende“ oder „extraterritoriale“ 

Steuerpraktiken ausländischer Staaten vorhanden sind, und dem Präsidenten Abwehrmaßnahmen 

gegen diese Praktiken vorschlagen. 

Eine aktuelle Reaktion der OECD auf das Memorandum liegt noch nicht vor. Eine Woche zuvor 

hatten die Ko-Vorsitzenden des Inclusive Framework on BEPS ein Update zum Stand der Verhand-

lungen zu Pillar 1 vorgelegt und betont, dass weiterhin intensiv an einer Einigung gearbeitet 

werde. Das Memorandum dürfte die Arbeiten in ein neues Licht rücken. 

Nur wenige Tage nach dem Trump-Memorandum hat die republikanische Mehrheit des Ways and 

Means Committees (Finanzausschuss des Repräsentantenhauses) einen Vorschlag eingebracht, 

der die Einführung von Maßnahmen gegen „extraterritoriale“ und „diskriminierende“ Steuern aus-

ländischer Länder vorsieht. 

Der Vorschlag wurde noch nicht veröffentlicht, entspricht aber mutmaßlich einem bereits 2023 

(erfolglos) eingebrachten Entwurf im Rahmen des Defending American Jobs and Investment Act. 

Der nun geplante Gesetzentwurf soll das Finanzministerium dazu verpflichten, „extraterritoriale“ 

und „diskriminierende“ Steuermaßnahmen, die von ausländischen Staaten erlassen wurden und 

US-Unternehmen schädigen, zu identifizieren. Die sog. Undertaxed profit rule (UTPR) oder im 

Deutschen sog. Sonderergänzungssteuer der Pillar 2 soll dabei explizit genannt worden sein. 

Auch die sog. Registersteuer in § 49 EStG könnte darunter fallen. 

Aktuell sind zahlreiche Fragen ungeklärt. Der US-Gesetzgeber könnte die Vorschläge mit einfa-

cher Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat verabschieden. Ob die Maßnahmen allein oder 

als Teil des anstehenden großen Steuer- und Haushaltsgesetzes 2025 verabschiedet werden, ist 

unklar. 

 

BMF: Umsatzsteuerliche Behandlung von Kraftstofflieferungen bei Tankkartensystemen  

Mit einem BMF-Schreiben vom 21.01.2025 hat die Finanzverwaltung zur Beurteilung der Leistungs-

beziehungen bei Kraftstofflieferungen unter Nutzung von Tankkarten Stellung genommen. Ein ent-

sprechender Entwurf wurde bereits im Jahr 2021 veröffentlicht (vgl. TAX WEEKLY 40/2021).  

Inhaltlich geht es um die grundsätzliche Frage, ob mit dem faktischen Vorgang der Betankung 

durch den Nutzer einer solchen Tankkarte aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht die Mineralölgesell-

schaft bzw. der Tankstellenbetreiber eine Lieferung von Kraftstoffen an den Nutzer der Tankkarte 

erbringt oder, ob der Tankkartenemittent als Empfänger der Kraftstofflieferung anzusehen ist. Bei 

Annahme einer direkten Lieferung an den Tankkartennutzer ist davon auszugehen, dass der Tank-

kartenemittent eine sog. Finanzierungsleistung an den Kartennutzer erbringt. Anderenfalls würde 

ein Reihengeschäft über den Kraftstoff unter Beteiligung der Mineralölgesellschaft/dem Tankstel-

lenbetreiber, dem Tankkartenemittenten und dem Tankkartennutzer vorliegen.  

Der EuGH hatte entschieden (Urteil vom 15.05.2019, Rs. C-235/18, Vega International Car Trans-

port and Logistic), dass die Klärung dieser Frage sich nach den Grundsätzen zur Behandlung von 
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Kraftstofflieferungen im Kfz-Leasingbereich und seiner hierzu ergangenen Rechtsprechung (Urteil 

vom 06.02.2003, Rechtssache C-185/01, Auto Lease Holland) richte. Diese wurden von der Fi-

nanzverwaltung bereits mit BMF-Schreiben vom 15.06.2004 übernommen. Unter Verweis auf die-

ses Schreiben sollen die darin enthaltenen Kriterien zur Abgrenzung von Reihengeschäft und Fi-

nanzdienstleistung nunmehr auch auf die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Umsätzen im 

Tankkartengeschäft anzuwenden sein. 

Vereinfacht dargestellt, soll nur dann eine Kraftstofflieferung entlang der Kette Mineralölgesell-

schaft/Tankstellenbetreiber, Tankkartenemittenten und Tankkartennutzer vorliegen, wenn 

› zwischen dem Tankkartenemittenten und dem Tankkartennutzer keine gesonderte Vereinba-

rung über die Verwaltung von Kraftstoff oder keine vertragliche Beziehung über eine Kreditge-

währung beim Bezug von Mineralölprodukten besteht, 

› der Tankkartennutzer das Fahrzeug für die beteiligte Mineralölgesellschaft/den Tankstellenbe-

treiber erkennbar im Namen und für Rechnung des Tankkartenemittenten betankt (z.B. durch 

den Einsatz einer entsprechend bedruckten Tankkreditkarte), 

› der Tankkartenemittent von seiner Berechtigung, die Betankung in seinem Namen und für 

seine Rechnung – z.B. durch Sperrung der Tankkreditkarte – zu untersagen, keinen Gebrauch 

gemacht hat, 

› das Entgelt für den Kraftstoff auf jeder Lieferstufe zwischen den beteiligten Parteien gesondert 

vereinbart wird, wobei jeder Lieferer auf seiner Lieferstufe das Risiko des Zahlungsausfalls zu 

tragen hat, und 

› bei Leistungsstörungen (z.B. in Gestalt einer Motorschädigung durch den getankten Kraftstoff) 

eventuelle Schadenersatzansprüche des Tankkartennutzers gegenüber dem Tankkartenemit-

tenten und Ansprüche des Tankkartenemittenten gegenüber der Mineralölgesellschaft/dem 

Tankstellenbetreiber geltend zu machen sind. 

Sofern eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, soll von einem Finanzierungsgeschäft zwi-

schen Tankkartenemittenten und Tankkartennutzer und einer Kraftstofflieferung zwischen Mineral-

ölgesellschaft/Tankstellenbetreiber und Tankkartennutzer auszugehen sein. 

Abweichend von der Entwurfsfassung aus dem Jahr 2021 sieht das nunmehrige BMF-Schreiben 

keine Übergangs- bzw. Nichtbeanstandungsregelung vor und soll in allen noch offenen Fällen An-

wendung finden. 

Für Unternehmen, die an solchen Tankkartenumsätzen beteiligt sind und diese bislang als Reihen-

geschäfte behandelt haben, gilt es nun zu prüfen, ob dies aufgrund der neuen Grundsätze zutref-

fend ist; anderenfalls müssten die erforderlichen Anpassungen der etablierten Prozesse, insbeson-

dere im Hinblick auf die Rechnungsstellung und die umsatzsteuerrechtliche Behandlung, ggf. 

auch für zurückliegende Zeiträume, vorgenommen werden. 

 

BMF: Entwurf eines Schreibens zur Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen 

Durch das JStG 2024 wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 die Steuerbefreiung von Schul- und Bil-

dungsleistungen in § 4 Nr. 21 UStG neu gefasst. Die deutsche Regelung soll durch die Änderung 

an die Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie angepasst werden, weshalb Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut sind, als begünstigte Leistungserbrin-
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ger ergänzend aufgenommen wurden, der Umfang der begünstigten Leistungen auf „Schulunter-

richt, Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung“ ausgedehnt und 

ein separater Befreiungstatbestand für Privatlehrer aufgenommen wurde. Abweichend von den 

zwischenzeitlichen Entwurfsfassungen wurde das sog. Bescheinigungsverfahren beibehalten. 

Die Finanzverwaltung plant die Umsetzung der Neuregelung durch ein BMF-Schreiben zur umfas-

senden Neufassung von Abschn. 4.21 UStAE zu flankieren und hat hierzu einen undatierten Ent-

wurf eines BMF-Schreibens an die Verbände weitergeleitet. 

Der Entwurf enthält detaillierte Aussagen u.a. zur Definition der Begriffe Schul- und Hochschulun-

terricht und grenzt diese anhand von Einzelfällen, z.B. Schwimmschulunterricht, von nicht befrei-

ten Leistungen ab. Ebenso werden Erläuterungen zu den möglichen Inhalten der Dienstleistungen 

zur Ausbildung, Fortbildung und der beruflichen Umschulung aufgenommen. Auch im Hinblick auf 

die neu eingeführte Regelung in § 4 Nr. 21 Buchst. c UStG zur Steuerbefreiung der Leistungen von 

Privatlehrern plant die Finanzverwaltung weiterführende Klarstellungen. 

Vor dem 01.01.2025 durch die zuständige Landesbehörde ausgestellte Bescheinigungen über die 

Erbringung von Schul-, Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildungsleistungen oder berufliche Um-

schulung sollen bis zum Ablauf eines Gültigkeitszeitraums oder eines etwaigen Widerrufs als 

Nachweis i. S. d. § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG weiterhin anzuerkennen sein.  

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die in dem Schreiben vorgesehenen Regelungen auf alle Um-

sätze Anwendung finden, die nach dem 31.12.2024 erbracht werden. Aufgrund der ebenfalls ge-

planten Umsetzung diverser BFH-Urteile sollen für spezifische Sachverhalte jedoch Übergangs- 

bzw. Nichtbeanstandungsregelungen für bis zum 31.12.2025 verwirklichte Umsätze vorgesehen 

werden. 

 

BMF: Geänderter Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn ein-

zubehaltenden Lohnsteuer und Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen 

jeweils für 2025 (Anwendung spätestens ab dem 01.03.2025) 

Mit BMF-Schreiben vom 22.01.2025 hat die Finanzverwaltung folgende Programmablaufpläne für 

den Lohnsteuerabzug für 2025 bekannt gemacht (§ 39b Abs. 6 und § 51 Abs. 4 Nr. 1a EStG):  

› einen geänderten Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn 

einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die Kir-

chenlohnsteuer für 2025, Anlage 1 zum BMF-Schreiben vom 22.01.2025. 

› einen Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für 2025 zur manuellen 

Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des Solidaritätszuschlags und der 

Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer), Anlage 2 zum BMF-Schreiben vom 

22.01.2025. 

Die Programmablaufpläne berücksichtigen die Anpassungen des Einkommensteuertarifs, der Zah-

lenwerte in § 39b Abs. 2 Satz 7 EStG und des Kinderfreibetrags durch das Steuerfortentwick-

lungsgesetz vom 23.12.2024. 

Die Programmablaufpläne sind spätestens ab dem 01.03.2025 anzuwenden. Zugleich ist die Über-

gangsregelung für die Ermittlung der Lohnsteuer auf Grundlage von Lohnsteuertabellen für die 

Lohnzahlungszeiträume bis November 2024 nach dem BMF-Schreiben vom 22.11.2024 ausgelau-

fen. 
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Der ab dem 01.01.2025 unter Berücksichtigung der Vorgaben in der Bekanntmachung vom 

22.11.2024 vorgenommene Lohnsteuerabzug ist vom Arbeitgeber spätestens bis zum 01.03.2025 

zu korrigieren, wenn ihm dies – was die Regel ist – wirtschaftlich zumutbar ist (§ 41c Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 und Satz 2 EStG). Die Art und Weise der Neuberechnung ist nicht zwingend festgelegt (Bun-

destags-Drucksache 16/11740 vom 27.01.2009, S. 26). Sie kann durch eine Neuberechnung zu-

rückliegender Lohnzahlungszeiträume, durch eine Differenzberechnung für diese Lohnzahlungs-

zeiträume oder durch eine Erstattung im Rahmen der Berechnung der Lohnsteuer für einen dem-

nächst fälligen sonstigen Bezug erfolgen. Eine Verpflichtung zur Neuberechnung scheidet aus, 

wenn z. B. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber keinen Arbeitslohn mehr bezieht oder wenn die 

Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt oder ausgeschrieben worden ist (§ 41c Abs. 3 

EStG). 

Durch die Änderung des Lohnsteuerabzugs ab dem 01.01.2025 ergeben sich keine Auswirkungen 

bei einem zuvor gebildeten Faktor (§ 39f EStG). Dieser behält weiter seine Gültigkeit, längstens 

bis Ende 2026 (siehe § 39f Abs. 1 Satz 9 EStG). Gleiches gilt für einen ermittelten Freibetrag 

(§ 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 4a bis 9 sowie Satz 3 EStG). 

 

BFH: Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grundbesitzes im Laufe des Er-

hebungszeitraums  

Mit Urteil vom 17.10.2024 (III R 1/23) hat der BFH entschieden, dass eine Kapitalgesellschaft, die 

ihren gesamten Grundbesitz einen Tag vor Ablauf des Erhebungszeitraums ("zu Beginn des 

31.12.") veräußert, die sogenannte erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht in An-

spruch nehmen kann.  

Im Streitfall erwarb die Klägerin, eine GmbH, deren Gesellschaftszweck im Erwerb, der Verwal-

tung und der Veräußerung von Grundbesitz bestand, im November 2015 ein weiteres Geschäfts-

grundstück, welches wiederum im November 2016 veräußert wurde. Im Verkaufsvertrag wurde 

vereinbart, dass der Besitz, die Nutzung und die Gefahr am Beginn des 31.12.2016 auf den Käufer 

übergehen sollten. Der Kaufpreis wurde am 15.12.2016 an die Klägerin gezahlt. 

Die Klägerin machte in der Gewerbesteuererklärung für das Streitjahr 2016 die erweiterte Kür-

zung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG geltend. Das Finanzamt versagte der Klägerin hingegen die 

erweiterte Kürzung mit der Begründung, dass der Geschäftszweck der Klägerin der Erwerb und 

Verkauf von Grundstücken, nicht deren Verwaltung sei. Die einfache Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 

Satz 1 GewStG berücksichtigte das Finanzamt ebenfalls nicht. Den Einspruch der Klägerin wies 

das Finanzamt mit Einspruchsentscheidung als unbegründet zurück. Der anschließenden Klage 

gab das Finanzgericht hingegen statt.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Zu Unrecht habe das Finanzgericht 

entschieden, dass die Klägerin im Streitjahr die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

beanspruchen konnte. Allerdings stünde ihr die vom Finanzamt bislang nicht berücksichtigte ein-

fache Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG zu. 

Voraussetzung für die Gewährung der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG sei un-

ter anderem, dass das Unternehmen – abgesehen von nach der Rechtsprechung als unschädlich 

angesehenen Nebentätigkeiten und den in § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG zugelassenen Ausnah-

men – ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalte und nutze. Dabei sei die in § 9 Nr. 1 Satz 2 Ge-

wStG genannte Verwaltung eigenen Kapitalvermögens nur dann unschädlich, wenn sie neben der 
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Verwaltung eigenen Grundbesitzes stattfinde, nicht aber, wenn sie vor Beginn oder nach dem 

Ende einer begünstigten Grundstücksverwaltung die alleinige Tätigkeit darstellen würde.  

Der Begriff der Ausschließlichkeit sei dabei gleichermaßen qualitativ, quantitativ sowie zeitlich zu 

verstehen. In zeitlicher Hinsicht müsse der Unternehmer während des gesamten Erhebungszeit-

raums der gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG begünstigten Tätigkeit nachgehen. Die erweiterte Kür-

zung könne nicht zeitanteilig gewährt werden. Werde – wie im Streitfall – nur während eines Teils 

des Erhebungszeitraums eine nicht begünstigte Tätigkeit ausgeübt, würden für den gesamten Er-

hebungszeitraum die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung entfallen. Ausnahmen von dem 

Ausschließlichkeitserfordernis wegen Geringfügigkeit aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes (Art. 20 Abs. 3 GG) seien nicht geboten. 

Die Klägerin habe ihr einziges Grundstück vor Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert, denn 

nach den Vereinbarungen des Kaufvertrags seien Besitz, Nutzungen und Gefahr sowie Lasten, 

Verbrauchskosten, Verkehrssicherungspflicht und Haftung bereits zu Beginn des 31.12.2016 auf 

die Erwerberin übergegangen. Da die Klägerin als juristische Person über den 30.12.2016 hinaus 

fortbestanden habe, hätte auch ihre sachliche Gewerbesteuerpflicht über diesen Tag hinaus be-

standen; für eine Verkürzung des Erhebungszeitraums (Kalenderjahr) gebe es keine Rechtsgrund-

lage.  

Der Klägerin stehe jedoch gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG die einfache Kürzung in Höhe von 

1,2 % des Einheitswerts ihres – nicht von der Grundsteuer befreiten – Grundbesitzes zu. 

 

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für Out of Home-Werbung  

Mit Urteil vom 17.10.2024 (III R 33/22) hatte der BFH über die gewerbesteuerrechtliche Hinzu-

rechnung von Aufwendungen für Lizenzen und Mietkomponenten für Out of Home-Werbung zu 

entscheiden.  

Im Streitfall entstanden einer Spezialagentur (Klägerin) in den Streitjahren 2010 und 2011 Aufwen-

dungen für die Nutzung von Werbeträgern im Außenbereich („Out of Home“, z.B. Großflächen, 

klassische Plakatwände, digitale Werbeflächen, usw.). Die Agentur beauftragte hierzu verschie-

dene Werbeträger-Anbieter, wobei das Leistungsspektrum herkömmliche Plakatwerbung, digi-

tale Anzeigen sowie Werbung an individuellen Premiumstandorten durch die Auswahl der Kun-

den umfasste. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Aufwendungen für die Leistung des 

Werbeträgeranbieters der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung für die zeitlich befristete Überlas-

sung von Rechten unterliegen und erhöhte den Gewerbeertrag gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. f Ge-

wStG. Das Finanzgericht gab der hiergegen gerichteten Klage hingegen statt. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Das Finanzgericht sei zu Recht davon 

ausgegangen, dass weder die Voraussetzungen für eine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung 

der Aufwendungen für die Überlassung der Werbeträger nach § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG noch 

von Miet- und Pachtzinsen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG vorliegen. 

Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die zeitlich befristete Über-

lassung von Rechten nach § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG setze subjektive Rechte an unkörper-

lichen Gütern mit selbständigem Vermögenswert voraus, die eine Nutzungsbefugnis enthalten 

und an denen eine geschützte Rechtsposition – ein Abwehrrecht – besteht. Im Streitfall sei es je-

doch nicht zur für die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG erforderlichen Über-

tragung eines Immaterialgüterrechts gekommen. Denn im Vertrag zwischen den Werbeträgeran-
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bietern und der Klägerin sei weder eine Wunschplatzierung der Außenwerbung vereinbart wor-

den noch sei geregelt worden, dass Werbung konkurrierender Produkte nicht unmittelbar neben-

einander angebracht werden dürfe. Hieraus ergebe sich, dass den Kunden der Klägerin kein Ex-

klusivrecht auf Werbung an dem jeweiligen Standort habe eingeräumt werden können, aus wel-

chem sich durchsetzbare Abwehrrechte gegenüber Dritten ableiten lassen könnten.  

Gleichfalls komme keine Hinzurechnung der Kosten für die Werbung mittels herkömmlicher sowie 

digitaler Werbeträger als Miet- und Pachtzinsen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG in Betracht. Zu-

treffend habe die Vorinstanz den zugrunde liegenden Vertrag zwischen dem Werbeträger-Anbie-

ter und der Klägerin nicht als Mietvertrag im bürgerlichen Sinne, sondern als Werkvertrag qualifi-

ziert. Denn für die digitalen und die analogen Werbeträger habe als Hauptleistungspflicht nicht 

die Benutzung der Fläche, sondern eine zu erbringende Werbe-(Werk-)leistung im Vordergrund 

gestanden. Unabhängig davon sei für die sog. Premiumstandorte festzustellen, dass die für eine 

Hinzurechnung erforderliche Einordnung der Werbeträger als fiktives Anlagevermögen nicht er-

füllt sei, da die Werbeflächen auf Werbeträgern an Premiumstandorten nicht dauerhaft dem Be-

trieb der Klägerin gedient hätten. 

 

BFH: Neue Gesellschafter bei einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands einer 

grundbesitzenden Personengesellschaft 

Wird eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft bestehende Beteiligungskette derge-

stalt verlängert, dass eine mittelbar beteiligte Personengesellschaft in die Gesellschafterstruktur 

eingefügt wird (Verlängerung der Beteiligungskette), ohne dass sich die Gesellschafter geändert 

haben, ist kein neuer Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft im Sinne von § 1 

Abs. 2a Satz 1 GrEStG hinzugekommen. Dies hat der BFH mit Urteil vom 21.08.2024 (II R 16/22) 

entschieden. 

Im Streitfall wurde die Beteiligungsstruktur an einer X KG, die über eine weitere KG an der grund-

besitzenden KG (der Klägerin) zu 100 % beteiligt war, am 16. bzw. 17.12.2015, also nach Inkraft-

treten des Steueränderungsgesetzes 2015, mehrfach geändert: 60 % der Kommanditanteile an 

der X KG wurden letztlich in Kapitalgesellschaften eingebracht. Die übrigen 40 % der Kommandi-

tanteile an der X KG, die je zur Hälfte zwei weiteren Gesellschaftern (natürliche Personen) gehör-

ten, wurden von diesen in eine weitere W KG eingebracht, an der diese beiden Gesellschafter 

wiederum jeweils zu 50 % beteiligt waren. 

Das Finanzamt besteuerte den Vorgang nach § 1 Abs. 2a GrEStG. Die Klage hiergegen blieb er-

folglos. Der BFH gab der Revision statt, weil nach seiner Ansicht durch die Vereinbarungen vom 

Dezember 2015 nicht mindestens 95 % der Anteile an der grundbesitzenden Klägerin innerhalb 

von fünf Jahren unmittelbar oder mittelbar auf neue Gesellschafter übergegangen sind. Der Über-

gang von 40 % der Anteile an der mittelbar zu 100 % an der Klägerin beteiligten X KG auf die 

neue W KG erfülle den Tatbestand dieser Norm nicht, da die beiden an der X KG zu 40 % beteilig-

ten Gesellschafter nach der Abtretung weiterhin mittelbar zu 40 % über die W KG an der Klägerin 

beteiligt waren. 

Nach dem eindeutigen Wortlaut des mit dem Steueränderungsgesetz 2015 zuvor neu eingefüg-

ten § 1 Abs. 2a Satz 2 GrEStG sind Personengesellschaften als transparent anzusehen. Bei mehr-

stöckigen Personengesellschaften ist daher auf allen Ebenen der beteiligten Personengesellschaf-

ten durchzuschauen und dortige Veränderungen der jeweiligen Beteiligungsverhältnisse in die 

Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei sind nur diejenigen Veränderungen in den Beteiligungsver-
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hältnissen relevant, durch die solche Rechtsträger neu beteiligt werden, an denen keine gesell-

schaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen können – natürliche und juristische Personen außer Ka-

pitalgesellschaften. 

Entgegen der Auffassung des Finanzamts bzw. der Finanzverwaltung (vgl. auch gleich lautende 

Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG vom 

10.05.2022, Beispiel unter Tz. 5.3.2) ist hinsichtlich der Beurteilung von mittelbaren Änderungen 

des Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft weiterhin auch auf Tat-

bestandsebene eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend. 

Wird daher eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft mittelbar beteiligte Personenge-

sellschaft in die Gesellschafterstruktur eingefügt, ohne dass sich die Rechtsträger, an denen keine 

gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen können, geändert haben, liegt keine Übertra-

gung auf Neugesellschafter vor. Mangels Tatbestandsmäßigkeit stellt sich dann die Frage nach 

der Anwendung der Steuerbefreiungsvorschrift des § 6 GrEStG hier daher nicht. 
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Alle am 23.01.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 16/22 21.08.2024 
Neue Gesellschafter bei einer mittelbaren Änderung des Gesell-

schafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft 

III R 33/22 17.10.2024 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für 

Out of Home-Werbung 

III R 1/23 17.10.2024 
Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grund-

besitzes im Laufe des Erhebungszeitraums 

 

Alle bis zum 24.01.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

III C 2 - S 

7116/00010/005/168 
21.01.2025 

Umsatzsteuer; Umsatzsteuerliche Behandlung von 

Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkarten-

systems 

IV D 3 - S 

1547/00006/006/024 
21.01.2025 

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sa-

chentnahmen) für das Kalenderjahr 2025 

IV C 5 - S 

2341/00025/004/006 
21.01.2025 

Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamt-

übersicht der Kaufkraftzuschläge - Stand: 1. Januar 

2025 

IV D 4 - S 

3224/00006/003/002 
20.01.2025 

Ermittlung der Bewirtschaftungskosten nach § 187 

Bewertungsgesetz (BewG); Verbraucherpeisindizes 

zur Anpassung der Basiswerte für Verwaltungskos-

ten und Instandhaltungskosten für Wohnnutzung aus 

Anlage 23 BewG für Bewertungsstichtage im Kalen-

derjahr 2025 

IV D 4 - S 

3225/00006/006/003 
20.01.2025 

Ermittlung des Gebäudesachwerts nach § 190 Be-

wertungsgesetz (BewG); Baupreisindizes zur Anpas-

sung der Regelherstellungskosten aus der Anlage 24 

BewG für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2025 

III C 3 - S 

7492/00026/007/012 
17.01.2025 

Neuauflage der Liste der amtlichen Beschaffungs-

stellen 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510006/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-01-21-kraftstofflieferungen-tankkartensystem.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-01-21-kraftstofflieferungen-tankkartensystem.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2025-01-21-pauschbetraege-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2025-01-21-pauschbetraege-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-01-21-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-01-21-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-01-20-ermittlung-der-bewirtschaftungskosten.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-01-20-ermittlung-der-bewirtschaftungskosten.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-01-20-baupreisindizes-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-01-20-baupreisindizes-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-01-17-amtliche-beschaffungsstellen-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-01-17-amtliche-beschaffungsstellen-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Urteil vom 21. August 2024, II R 16/22
Neue Gesellschafter bei einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden
Personengesellschaft


ECLI:DE:BFH:2024:U.210824.IIR16.22.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 2a S 1, GrEStG § 1 Abs 2a S 2


vorgehend FG München, 23. Juni 2021, Az: 4 K 1105/18


Leitsätze


Wird eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft mittelbar beteiligte Personengesellschaft in die
Gesellschafterstruktur eingefügt (Verlängerung der Beteiligungskette), ohne dass sich die Gesellschafter geändert haben,
ist kein neuer Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft im Sinne von § 1 Abs. 2a Satz 1 des
Grunderwerbsteuergesetzes hinzugekommen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts München vom 23.06.2021 - 4 K 1105/18, der
Feststellungsbescheid vom 30.06.2017, die Änderungsbescheide vom 27.10.2017 und vom 15.01.2018, die
Einspruchsentscheidung vom 16.03.2018 und der Änderungsbescheid vom 03.07.2018 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG. Ihre Geschäftsleitung befindet sich in … Sie
hat Grundbesitz in mehreren Finanzamtsbezirken.


1


An der Klägerin war die X KG mittelbar zu 100 % über eine Beteiligung an einer weiteren KG beteiligt. An der X KG
waren bis einschließlich 16.12.2015 AB und CB in Höhe von jeweils 20 %, EG in Höhe von 20 %, MG in Höhe von
30 % und TG in Höhe von 10 % beteiligt.


2


Mit notarieller Urkunde vom 17.12.2015 schenkte EG ihren Söhnen MG und TG jeweils hälftig ihren Anteil an der
X KG, so dass MG nunmehr mit 40 %, TG nunmehr mit 20 % an der X KG beteiligt waren. Mit notariell
beurkundetem Vertrag ebenfalls vom 17.12.2015 wurde vereinbart, dass MG seinen Anteil an der X KG in Höhe von
40 % in die Y S.r.L. (Y), eine Kapitalgesellschaft italienischen Rechts, einbringt. Außerdem wurde vereinbart, dass TG
seinen Anteil an der X KG in Höhe von 20 % in die Z S.r.L. (Z), ebenfalls eine Kapitalgesellschaft italienischen
Rechts, einbringt. Schließlich kamen die Parteien überein, dass AB und CB ihre Anteile an der X KG in Höhe von
jeweils 20 % in die am 20.10.2015 gegründete W KG einbringen. Kommanditisten der W KG mit einem Anteil in
Höhe jeweils von 50 % waren AB und CB.


3


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) sah durch die Umstrukturierung den Tatbestand des § 1
Abs. 2a des Grunderwerbsteuergesetzes i.d.F. des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 (BGBl I 2015,
1834, BStBl I 2015, 846) ‑‑GrEStG‑‑ als erfüllt an und erließ gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG einen unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 der Abgabenordnung (AO) stehenden Bescheid über die gesonderte
Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer (Feststellungsbescheid) vom 30.06.2017. Im
Hinblick auf die nunmehr über die W KG vermittelten Beteiligungen von AB und CB an der X KG gewährte das FA


4
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Entscheidungsgründe


II.


eine Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 3 GrEStG in Höhe von 40 %. Die Klägerin legte hiergegen Einspruch ein.
Während des Einspruchsverfahrens ergingen am 27.10.2017 und 15.01.2018 aus revisionsrechtlich nicht relevanten
Gründen zwei auf § 164 Abs. 2 AO gestützte Änderungsbescheide. Der Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung
vom 16.03.2018 als unbegründet zurückgewiesen und der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben.


Am 03.07.2018 änderte das FA, gestützt auf § 165 Abs. 2 Satz 1 AO, den zuletzt geänderten Feststellungsbescheid
aus revisionsrechtlich nicht relevanten Gründen.


5


Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg. § 1 Abs. 2a GrEStG sei auf Ebene der X KG als mittelbare
Beteiligung an der Klägerin verwirklicht worden, da 100 % der Anteile an der Klägerin mittelbar innerhalb von fünf
Jahren auf neue Gesellschafter übergegangen seien (40 % auf die Y, 20 % auf die Z und 40 % auf die W KG). Es sei
für die Verwirklichung des § 1 Abs. 2a GrEStG unerheblich, dass an der W KG AB und CB unmittelbar jeweils zu 50 %
als Kommanditisten beteiligt seien und daher nach wie vor zumindest wirtschaftlich mittelbar eine insgesamt
40%ige Beteiligung an der Klägerin hielten. Diesem Umstand werde durch die Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 3
GrEStG in Höhe von 40 % Rechnung getragen.


6


Mit ihrer Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 1 Abs. 2a GrEStG geltend. Personengesellschaften seien
hinsichtlich der Frage, ob innerhalb von fünf Jahren mittelbar 95 % der Anteile an der grundbesitzenden
Personengesellschaft auf neue Gesellschafter übergegangen seien, als transparent zu behandeln. Es sei auf die
oberste Ebene, an der keine Beteiligung mehr gegeben sei, abzustellen. Dies seien im Streitfall AB und CB gewesen,
die auch nach dem 17.12.2015 über ihre Beteiligungen an der W KG und den darüber vermittelten weiteren KG-
Beteiligungen mittelbar in Höhe von 40 % an der grundbesitzenden Klägerin beteiligt gewesen seien und deshalb
keine neuen Gesellschafter seien.


7


Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung, den Feststellungsbescheid vom 30.06.2017, die Änderungsbescheide vom 27.10.2017 und
vom 15.01.2018 sowie die Einspruchsentscheidung vom 16.03.2018 und den Änderungsbescheid vom 03.07.2018
aufzuheben.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Revision ist begründet (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Sie führt zur Aufhebung
der Vorentscheidung und der angefochtenen Bescheide. Der Tatbestand des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG wurde
entgegen der Auffassung des FG nicht verwirklicht. Es sind durch die notariell beurkundete Vereinbarung vom
17.12.2015 nicht mindestens 95 % der Anteile an der grundbesitzenden Klägerin innerhalb von fünf Jahren
unmittelbar oder mittelbar auf neue Gesellschafter übergegangen. Der Übergang von 40 % der Anteile an der
mittelbar zu 100 % an der Klägerin beteiligten X KG auf die W KG erfüllt den Tatbestand dieser Norm nicht, da die
zuvor an der X KG zu 40 % beteiligten AB und CB nach der Abtretung weiterhin mittelbar zu 40 % über die W KG an
der Klägerin beteiligt waren. Die W KG ist nicht als neue Gesellschafterin der grundbesitzenden Klägerin im Sinne
des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG anzusehen.


10


1. Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf
Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile am
Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein auf die Übereignung eines Grundstücks
auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft (§ 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG).


11


a) Mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand von den an einer Personengesellschaft beteiligten
Personengesellschaften werden durch Multiplikation der Vomhundertsätze der Anteile am Gesellschaftsvermögen
anteilig berücksichtigt (§ 1 Abs. 2a Satz 2 GrEStG). Nach dem eindeutigen Wortlaut der Norm sind
Personengesellschaften danach als transparent anzusehen. Bei mehrstöckigen Personengesellschaften ist auf allen
Ebenen der beteiligten Personengesellschaften durchzuschauen und sind dortige Veränderungen der jeweiligen
Beteiligungsverhältnisse in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei sind nur diejenigen Veränderungen in den
Beteiligungsverhältnissen relevant, durch die solche Rechtsträger neu beteiligt werden, an denen keine


12


Seite 2 von 4







gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen können ‑‑natürliche und juristische Personen außer
Kapitalgesellschaften‑‑ (Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 24.04.2013 - II R 17/10, BFHE 241, 53, BStBl II
2013, 833, Rz 18; s.a. Meßbacher-Hönsch in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 1 Rz 739; Schnitter in
Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 1 GrEStG Rz 277, Stand 07/2024).


b) Bei mehrstöckigen Personengesellschaften hat sich durch die Einfügung des neuen Satz 2 in § 1 Abs. 2a GrEStG
durch das Steueränderungsgesetz 2015 als Reaktion des Gesetzgebers auf das BFH-Urteil vom 24.04.2013 -
II R 17/10 (BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833), das zur mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands nach § 1
Abs. 2a GrEStG i.d.F. des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 (StEntlG 1999/2000/2002) vom 24.03.1999
(BGBl I 1999, 402, BStBl I 1999, 304) ergangen ist, hinsichtlich der Beurteilung von mittelbaren Änderungen des
Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft nichts geändert. Es ist entgegen der
Auffassung des FA weiterhin eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend. Die Gesetzesbegründung im
Steueränderungsgesetz 2015 zur Ergänzung des § 1 Abs. 2a GrEStG ist nicht dahin zu verstehen, dass nach der
Vorstellung des Gesetzgebers bei der Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen der Vorschrift jegliche
wirtschaftliche Betrachtung außer Acht zu lassen ist (s. hierzu BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 18/14, BFHE 251,
492, BStBl II 2018, 783, Rz 19; vgl. auch Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 7. Aufl., § 1 Rz 323).


13


c) Die Maßgeblichkeit wirtschaftlicher Gesichtspunkte schließt es danach aus, bei mehrstöckigen
Beteiligungsstrukturen die Beurteilung auf bestimmte Beteiligungsebenen der Personengesellschaft zu beschränken
und die Beteiligungsverhältnisse auf höheren Beteiligungsebenen unberücksichtigt zu lassen (vgl. BFH-Urteil vom
24.04.2013 - II R 17/10, BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833, Rz 23 zu § 1 Abs. 2a GrEStG i.d.F. des StEntlG
1999/2000/2002). Wird eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft mittelbar beteiligte
Personengesellschaft in die Gesellschafterstruktur eingefügt, ohne dass sich die Rechtsträger, an denen keine
gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen können, geändert haben, ist kein neuer Gesellschafter der
grundbesitzenden Personengesellschaft hinzugekommen. Die neu zwischengeschaltete, mittelbar an der
grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Personengesellschaft stellt selbst ‑‑entgegen der Auffassung des
FA (vgl. Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG
vom 10.05.2022, BStBl I 2022, 801, Beispiel unter 5.3.2)‑‑ keinen "neuen Gesellschafter" im Sinne von § 1 Abs. 2a
Satz 1 GrEStG dar.


14


d) Entgegen der Auffassung des FA (vgl. dazu auch Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder
zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG vom 10.05.2022, BStBl I 2022, 801, Beispiel unter 5.3.2) kommt es nicht
darauf an, dass § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG die Nichterhebung der Steuer in dem Umfang vorsieht,
in dem die Gesellschafter der ursprünglichen Personengesellschaft am Vermögen der neu mittelbar beteiligten
Personengesellschaft beteiligt sind. § 6 GrEStG ist zwar auf alle steuerbaren Erwerbsvorgänge des § 1 GrEStG
anwendbar, auch auf den fiktiven Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 2a GrEStG. Die Vorschrift entfaltet ihre Wirkung
allerdings nur bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands einer
grundbesitzenden Personengesellschaft, die den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG erfüllen kann (vgl. BFH-Urteil
vom 25.09.2013 - II R 17/12, BFHE 243, 404, BStBl II 2014, 268, Rz 14 ff.). Dies ist ‑‑wie bereits ausgeführt‑‑
vorliegend nicht der Fall.


15


e) Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Es vertrat die Auffassung, dass für die Frage des Eintritts
neuer Gesellschafter im Sinne des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG die Beurteilung der Änderung des
Gesellschafterbestands auf die Ebene der X KG zu beschränken und die Beteiligungsverhältnisse an der W KG außer
Acht zu lassen sind. Sein Urteil war daher aufzuheben.


16


2. Die Sache ist spruchreif. Durch die notariell beurkundete Vereinbarung vom 17.12.2015 sind nicht innerhalb von
fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile an der grundbesitzenden Klägerin unmittelbar oder mittelbar auf neue
Gesellschafter übergegangen. Nach der Abtretung von jeweils 20 % der Anteile der AB und der CB an der X KG, die
mittelbar an der Klägerin zu 100 % beteiligt war, an die W KG, war die W KG an der Klägerin mittelbar zu 40 %
beteiligt. AB und CB waren an der W KG zu jeweils 50 % beteiligt, so dass sie auch nach der Abtretung ihrer Anteile
an der X KG mittelbar zu 40 % an der Klägerin beteiligt waren. Die W KG ist durch die Abtretung der Anteile der AB
und der CB zwar in die Beteiligungskette eingefügt worden (Verlängerung der Beteiligungskette). Neue
Gesellschafter sind bei der grundbesitzenden Klägerin jedoch nicht hinzugekommen, da durch die
Personengesellschaften hindurchzuschauen ist. Gesellschafter der W KG waren AB und CB, die bereits vor der
Abtretung ihrer Anteile an der Klägerin mittelbar beteiligt waren. Es kann folglich dahingestellt bleiben, ob für die
Abtretung der Anteile am 17.12.2015 die erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden. Die angefochtenen
Bescheide sind danach rechtswidrig und deshalb aufzuheben.


17


Seite 3 von 4







Quelle: www.bundesfinanzhof.de


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.18


Seite 4 von 4



https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510007/



		Urteil vom 21. August 2024, II R 16/22
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		I.



		Entscheidungsgründe

		II.










Pillar One Update from the Co-Chairs of the Inclusive Framework on BEPS 


 
1. Following our update in May 2024, we want to report on the progress made by the Inclusive 
Framework on BEPS (IF) in the development of a final package for Pillar One of the Two‐Pillar Solution to 
Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy agreed in October 2021. This 
package includes two components: a text of the Multilateral Convention (MLC) to implement Amount A and 
a framework for Amount B. 


 
Amount A 


2. Amount A introduces a system for a coordinated allocation of taxing rights to market jurisdictions 
with respect to a defined portion of the residual profits of the largest and most profitable MNEs. It is 
designed to be a sustainable, coordinated reform of the international tax system that responds to the tax 
challenges arising from the digitalisation of the economy, reinforces stability and certainty for taxpayers, 
and provides for the withdrawal and standstill of Digital Services Taxes (DSTs) and Relevant Similar 
Measures (RSM) with respect to all companies. 


3. After several years of negotiations within an Inclusive Framework consisting of more than 140 
members, as well as numerous consultations with stakeholders, we were able to release in October 2023 
a text of the MLC, along with the accompanying Explanatory Statement (ES) and the Understanding on 
the Application of Certainty for Amount A of Pillar One (UAC), which reflected the significant progress 
achieved at that time and indicated in footnotes the handful of specific issues where different views 
remained between members. 


4. Further negotiations in the first half of 2024, informed by feedback from domestic consultations 
following the release of the text, led to the successful resolution of the issues standing in the way of 
adoption of the text. 1 Specifically, the MLC text was revised to: 


• Clarify the definition of DSTs and RSMs, including with respect to the application of the de facto 
ring-fencing criteria; 


• Provide an election for common application of the MLC to a non-State jurisdiction and the State 
responsible for its international relations, subject to certain guardrails and measures to limit the 
additional elimination of double tax obligations that might fall on other States as a result of such an 
election; and 


• Provide further modifications within the Marketing and Distribution Profit Safe Harbour (MDSH) 
when calculating the excess profit of a Multinational Enterprise in a market jurisdiction with lower 
income levels, including a higher return on revenue (ROR) metric and higher deductions (so-called 
“reduction factors”) within the withholding tax upward adjustment mechanism. 


5. In June, the revised MLC text was submitted to the Inclusive Framework for adoption. Members 
were informed that, in line with international law, agreement to adopt the final text does not create an 
obligation to sign it, with the decision to sign the text being a separate decision for jurisdictions and one 
that might follow specific domestic procedures. Only one member objected to the text's adoption, citing the 
absence of consensus having been reached on the Amount B Framework, as set out below, and citing the 
fact that another member’s agreement to the adoption of the text was accompanied by a reservation on 
whether or not it would sign as a result of it not being in a position to support certain aspects. The text has 
remained stable since that point with the negotiations having been focused on resolving the outstanding 
issues with the Amount B Framework. 


 
 


1 Adoption is the formal act through which the form and content of a treaty is established. 



https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2024/05/statement-by-the-co-chairs-of-the-oecdg20-inclusive-framework-on-beps.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf

https://www.oecd.org/tax/beps/multilateral-convention-to-implement-amount-a-of-pillar-one.pdf

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/cross-border-and-international-tax/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-amount-a-of-pillar-one.pdf

https://www.oecd.org/tax/beps/understanding-on-the-application-of-certainty-for-amount-a-of-pillar-one.pdf

https://www.oecd.org/tax/beps/understanding-on-the-application-of-certainty-for-amount-a-of-pillar-one.pdf
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Amount B 


6. Amount B is a simplified and streamlined approach to the application of the arm's length principle 
to baseline marketing and distribution activities, with a particular focus on the needs of low-capacity 
countries. 


7. In February 2024, an optional Amount B was incorporated into the OECD Transfer Pricing 
Guidelines (“TPG”) allowing jurisdictions, including non-IF members, to elect to implement the simplified 
and streamlined approach to baseline marketing and distribution activities in their jurisdiction. Members of 
the IF also made a commitment to respect outcomes determined under that approach where the approach 
is applied by “covered jurisdictions”, in recognition of their particular needs and challenges - in some 
covered jurisdictions, Amount B is expected to address between 30-70% of all current transfer pricing 
disputes. 


8. Building on that optional model, discussions have continued on a framework under which 
jurisdictions that become parties to the MLC would, from the point the MLC enters into effect, be required 
to apply Amount B to local taxpayers performing in-country baseline marketing and distribution activities 
where the transaction is covered by an income tax treaty in force with another IF member jurisdiction that 
is also a Party to the MLC. Jurisdictions would also be required to respect outcomes determined under 
Amount B when applied by other parties to the MLC with which an income tax treaty is in force (the “Amount 
B Framework”). 


9. While acknowledging the significant tax certainty benefits already provided to in-scope groups 
through the MLC - including the availability of robust binding dispute resolution for a broad range of related 
transfer pricing and profit attribution disputes and a framework for the withdrawal and standstill of DSTs 
and RSMs - some members have taken the position that the Amount B Framework is an essential part of 
the overall Pillar 1 package. 


10. Significant work has been undertaken on the detailed parameters of the Amount B Framework with 
only a few outstanding issues remaining amongst certain jurisdictions, as follows: 


a. How to appropriately reflect the interdependence between the MLC and Amount B; 
b. The detailed terms of an agreed filter designed to screen out jurisdictions that account for a low 


number of disputes relating to transactions of the type that Amount B is intended to address; 
c. The terms of an Optional Qualitative Test that certain jurisdictions have argued is needed, in 


addition to the existing filters, to ensure that above-baseline transactions expected to generate 
benefits that significantly exceed those typically derived from core distribution functions do not fall 
within scope; and 


d. How to address the concerns of certain jurisdictions that consider that the pricing matrix delivers 
inappropriate outcomes for taxpayers performing baseline marketing and distribution activities in 
their respective jurisdictions. 


11. Discussions on the first three items are generally well advanced, with the focus of those 
discussions now being on procedural questions and/or the contours of tests and their precise drafting. With 
respect to the fourth item, various solutions have been put forward to bridge the different positions of 
IF members, including a solution that would allow the concerned IF members to limit the application of 
Amount B to distributors generating revenues below a threshold, with an alternative fast-track early 
certainty mechanism made available for distributors generating revenues above it.2 Despite constructive 
discussions on these solutions, we have yet to find a path forward that has the support of all members, and 
our focus remains on how outstanding concerns can be addressed as a part of a solution that is able to 
achieve consensus. 


 
2 This solution would also allow for bilateral framework agreements to be entered into between jurisdictions as an alternative. 







| 3 
12. We would like to commend all IF members for their continued dedication and willingness to 
compromise in progressing Pillar One to this stage. We remain committed to do our utmost to help bridge 
the last few remaining issues relating to the Amount B Framework in order to secure IF agreement 
on the Pillar One package and remain committed to ensuring that the IF is prepared to support swift 
implementation once that agreement is reached. 
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I. Grundsätzliches 


1 Der BFH hat mit Urteil vom 10. April 2003, V R 26/00 (BStBl II 2004 
S. 571) im Anschluss an das EuGH-Urteil vom 6. Februar 2003 in der 
Rechtssache. C-185/01, Auto Lease Holland (BStBl II 2004 S. 573) zur 
umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der Leistungsbeziehungen bei 
Kraftstofflieferungen an Kraftfahrzeug-Leasingnehmer entschieden. 
Mit BMF-Schreiben vom 15. Juni 2004 - IV B 7 – S 7100 – 125/04 hat 
die Finanzverwaltung zu dieser Rechtsprechung Stellung genommen. 
Dieses Schreiben enthält Kriterien zur Abgrenzung von 
Reihengeschäft und Finanzdienstleistung im Kfz-Leasingbereich. 
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2 Nunmehr hat sich der EuGH in seinem Urteil vom 15. Mai 2019 in der 
Rechtssache C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic, 
mit der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Umsätzen im 
Tankkartengeschäft befasst. Dabei hat er die Erwägungen, die seinem 
Urteil vom 6. Februar 2003, Rechtsache C-185/01, Auto Lease 
Holland, zugrunde liegen, auf die umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung der in Rede stehenden Umsätze übertragen.  
 


3 Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 
 


4 Die im BMF-Schreiben vom 15. Juni 2004, BStBl I S. 605, zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von Kraftstofflieferungen im Kfz-
Leasingbereich enthaltenen Kriterien zur Abgrenzung von 
Reihengeschäft und Finanzdienstleistung sind auch auf die 
umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Umsätzen im 
Tankkartengeschäft anzuwenden. 
 
II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


6 Im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, 
BStBl I S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 
15. Januar 2025 - III C 2 - S 7119/00004/002/027 
(COO.7005.100.3.10998744), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird 
Abschnitt 1.1 Absatz 5 wie folgt gefasst:  
 


„(5)  Zur Errichtung von Gebäuden auf fremden Boden vgl. BMF-
Schreiben vom 23.07.1986, BStBl I S. 432, zur umsatzsteuerrechtlichen 
Behandlung von Erschließungsmaßnahmen vgl. BMF-Schreiben vom 
07.06.2012, BStBl I S. 621, und zu Kraftstofflieferungen im 
Kfz-Leasingbereich sowie im Tankkartengeschäft vgl. BMF-
Schreiben vom 15.06.2004, BStBl I S. 605, und vom 21.01.2025, BStBl I 
S. XXX.“ 
 


Anwendungsregelung 


7 Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden.  
 
Schlussbestimmungen  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt 
Folgendes: 


I. Allgemeines 


1 Durch Artikel 25 Nr. 4 des Jahressteuergesetzes 2024 vom 2. Dezember 
2024 (BGBl. I Nr. 387 vom 5. Dezember 2024) wurde zum 1. Januar 2025 
§ 4 Nr. 21 UStG geändert.  


2 § 4 Nr. 21 UStG wird durch die Änderung unionsrechtskonform an die 
Vorgaben des Artikels 132 Abs. 1 Buchstabe i und j MwStSystRL angepasst. 
Dementsprechend werden Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit 
solchen Aufgaben betraut sind, als begünstigte Leistungserbringer ergänzt, 
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der Umfang der begünstigten Leistungen auf „Schulunterricht, 
Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder berufliche 
Umschulung“ ausgedehnt und ein separater Befreiungstatbestand für 
Privatlehrer aufgenommen. 


II. Rechtsprechung 


3 Der BFH hat u. a. folgende - für die Anwendung des § 4 Nr. 21 UStG auch im 
Zusammenhang mit der Auslegung des Artikels 132 Abs. 1 Buchstabe i und 
j MwStSystRL - Feststellungen getroffen: 


 Artikel 13 Teil A Abs. 1 Buchstabe j der Richtlinie 77/388/EWG (seit 
dem 1. Januar 2007: Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe j MwStSystRL) ist 
nicht dahingehend erweiternd auszulegen, dass auch der von 
Privatlehrern erteilte Fortbildungsunterricht von dieser Vorschrift 
erfasst wird (BFH-Urteil vom 23. August 2007 – V R 4/05, BStBl II 2025 
S. xxx1). 


 Unterrichtsleistungen an privaten Schulen und anderen 
allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen sind nur dann 
nach § 4 Nr. 21 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb UStG a. F. steuerfrei, 
wenn sie von einem selbständigen Lehrer persönlich - und nicht durch 
von diesem beauftragte selbständige Dozenten - erbracht werden 
(BFH-Urteil vom 23. August 2007 – V R 10/05, BStBl II 2025 S. xxx2). 


 Umsätze einer GmbH aus der Durchführung von Kursen mit dem 
Gegenstand „Sofortmaßnahmen am Unfallort“ können nach Artikel 13 
Teil A Abs. 1 Buchstabe i der Richtlinie 77/388/EWG (seit dem 
1. Januar 2007: Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe i MwStSystRL) 
umsatzsteuerfrei sein (BFH-Urteil vom 10. Januar 2008 – V R 52/06, 
BStBl II 2025 S. xxx3).  


 Die Vorgaben in Artikel 13 Teil A Abs. 1 Buchstabe i und j der Richtlinie 
77/388/EWG (seit dem 1. Januar 2007: Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe i 
und j MwStSystRL) bilden zusammen kein System, mit dem eine 
Umsatzsteuerbefreiung für Tätigkeiten gewährt werden soll, die nicht 
jeweils die Voraussetzungen nach der einen oder nach der anderen 
Vorschrift erfüllen. Der Wortlaut der Bestimmungen ist vielmehr eng 
auszulegen und bezieht sich nur auf die Tätigkeiten, die in der 


 
1 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
2 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
3 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
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Vorschrift einzeln aufgeführt und genau beschrieben sind (BFH-Urteil 
vom 17. April 2008 – V R 58/05, BStBl II 2025 S. xxx4).  


 Supervisionen können als Unterrichtseinheiten, die von Privatlehrern 
erteilt werden, und die sich auf Schul- und Hochschulunterricht 
beziehen, nach Artikel 13 Teil A Abs. 1 Buchstabe j der Richtlinie 
77/388/EWG (seit dem 1. Januar 2007: Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe j 
MwStSystRL) steuerfrei sein (BFH-Urteil vom 20. März 2014 – 
V R 3/13, BStBl II 2025 S. xxx5). 


 Schwimmunterricht kann als von Privatlehrern erteilter 
Schulunterricht steuerfrei sein (BFH-Urteil vom 5. Juni 2014 – 
V R 19/13, BStBl II 2025 S. xxx6). 


 Ein für den Besucherdienst des Deutschen Bundestages tätiger Dozent 
ist mit seinen Führungen und Vorträgen zwar nicht nach nationalem 
Recht, aber nach Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe i MwStSystRL steuerfrei 
(BFH-Urteil vom 10. August 2016 – V R 38/15, BStBl II 2025 S. xxx7). 


 Leistungen eines Rechtsanwalts gegenüber Nichterwerbstätigen im 
Rahmen eines Lotsendienstes für Gründungswillige sind nicht 
umsatzsteuerfrei (BFH-Urteil vom 29. März 2017 – XI R 6/16, BStBl II 
2025 S. xxx8). 


 Fahrunterricht in einer Fahrschule ist ein spezialisierter Unterricht, der 
für sich allein nicht der für den Schul- und Hochschulunterricht 
kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und vielfältiges 
Spektrum von Stoffen gleichkommt und deshalb nicht unter den Begriff 
des Schul- und Hochschulunterrichts i. S. des Artikels 132 Abs. 1 
Buchst. i und j MwStSystRL fällt (BFH-Urteil vom 23. Mai 2019 – 
V R 7/19 (V R 23/16), BStBl II 2025 S. xxx9). 


 Die in § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG genannte 
Bescheinigung ist nicht Grundlagenbescheid für eine Anerkennung der 


 
4 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
5 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
6 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
7 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
8 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
9 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II veröffentlicht. 
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Steuerbefreiung i. S. des Artikels 132 Abs. 1 Buchstabe i MwStSystRL 
(BFH-Urteil vom 27. Juli 2021 – V R 39/20, BStBl II 2025 S. xxx10). 


 Die Tätigkeit eines Präventions- und Persönlichkeitstrainers ist kein 
Schul- oder Hochschulunterricht i. S. des Artikels 132 Abs. 1 Buchstabe 
i und j MwStSystRL) (BFH-Urteil vom 15. Dezember 2021 – XI R 3/20, 
BStBl II 2025 S. xxx11). 


 Der Begriff „Schul- und Hochschulunterricht“ i. S. von Artikel 132 Abs. 1 
Buchstabe i und j MwStSystRL umfasst nicht den von einer 
Schwimmschule erteilten Schwimmunterricht (Änderung der BFH-
Rechtsprechung, Folgeentscheidung zum EuGH-Urteil vom 21. Oktober 
2021 - C-373/19, Dubrovin & Tröger - Aquatics) (BFH-Urteil vom 
16. Dezember 2021 – V R 31/21 (V R 32/18), BStBl II 2025 S. xxx12). 


 Ein spezialisierter Unterricht, der für sich allein nicht der für den Schul- 
und Hochschulunterricht kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung 
und Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein 
breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen gleichkommt, ist kein 
Schul- oder Hochschulunterricht i. S. des Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe i 
MwStSystRL in seiner neueren Auslegung durch den EuGH (BFH-Urteil 
vom 15. Februar 2022 – XI R 30/21 (XI R 37/18), BStBl II 2025 
S. xxx13). 


 Umsätze einer Supervisorin können nach Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe j 
MwStSystRL steuerfrei sein (BFH-Urteil vom 22. Juni 2022 – XI R 32/21 
(XI R 6/19), BStBl II 2025 S. xxx14). 


 Ortskundeprüfungen für angehende Taxifahrer sind bei 
richtlinienkonformer Auslegung des § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG als 
Schulungsmaßnahme mit direktem Bezug zu einem Beruf steuerfrei 


 
10 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II 


veröffentlicht. 
11 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II 


veröffentlicht. 
12 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II 


veröffentlicht. 
13 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II 


veröffentlicht. 
14 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II 


veröffentlicht. 
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(BFH-Urteil vom 30. Juni 2022 – V R 32/21 (V R 31/17), BStBl II 2025 
S. xxx15). 


III. Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass 


4 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, 
der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom xx. xx 202x - III C x - S 
xxxx/xx/xxxxx :xxx (xxxx/xxxxxxx), BStBl I Seite xxx, geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe „4.21.1 Ersatzschulen“ wird durch die Angabe 
„4.21.1 Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende 
Leistungen“ ersetzt. 


b) Die Angabe „4.21.2 Ergänzungsschulen und andere allgemein 
bildende oder berufsbildende Einrichtungen“ wird durch die 
Angabe „4.21.2 Nicht unmittelbar dem Schul- und 
Bildungszweck dienende Leistungen“ ersetzt. 


c) Die Angabe „4.21.3 Erteilung von Unterricht durch selbständige 
Lehrer an Schulen und Hochschulen“ wird durch die Angabe 
„4.21.3 Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ ersetzt. 


d) Die Angabe „4.21.4 Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck 
dienende Leistungen“ wird durch die Angabe 
„4.21.4 Ersatzschulen“ ersetzt. 


e) Die Angabe „4.21.5 Bescheinigungsverfahren für 
Ergänzungsschulen und andere allgemein bildende oder 
berufsbildende Einrichtungen“ wird durch die Angabe 
„4.21.5 Private Schulen (Ergänzungsschulen) und andere 
allgemeinbildende oder berufsbildende Einrichtungen“ 
ersetzt. 


f) Nach der Angabe „4.21.5 Private Schulen (Ergänzungsschulen) 
und andere allgemeinbildende oder berufsbildende 
Einrichtungen“ werden die Angaben „4.21.6 Erteilung von 
Unterricht durch selbständige Lehrer an Schulen und 
Hochschulen“, „4.21.7 Bescheinigungsverfahren für private 
Schulen (Ergänzungsschulen) und andere allgemeinbildende 


 
15 Das Urteil wird zeitgleich mit diesem Schreiben im Bundessteuerblatt II 


veröffentlicht. 
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oder berufsbildende Einrichtungen“ und „4.21.8 Privatlehrer“ 
eingefügt. 


2. In Abschnitt 3a.6 Abs. 2b wird die Angabe „Abschnitt 4.21.2 Abs. 2 
Sätze 8 und 9“ durch die Angabe „Abschnitt 4.21.1 Abs. 1 Sätze 8 und 
9“ ersetzt. 


3. Abschnitt 4.20.5 Abs. 1 wird wie folgt geändert 


 a) In Satz 1 wird die Angabe „Abschnitt 4.21.5 Abs. 2, 3 und 6“ durch 
die Angabe „Abschnitt 4.21.7 Abs. 2, 3 und 6“ ersetzt. 


 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 


  „2Die Bescheinigung nach § 4 Nr. 20 Buchstabe a Satz 2 und 3 
UStG ist zwingend zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung vorliegen (vgl. BVerwG-Urteil vom 
04.05.2006 – 10 C 10.5).“ 


 c) Der bisherige Satz 2 wird neuer Satz 3. 


4. Der bisherige Abschnitt 4.21.4 werden die neuen Abschnitte 4.21.1 
und 4.21.2 und wie folgt gefasst: 


„4.21.1. Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende 
Leistungen 


A l l g e m e i n e s  
(1)  1Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden 


Leistungen in § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a UStG umfassen 
Schulunterricht, Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung 
sowie berufliche Umschulung und auch damit eng verbundene 
Lieferungen und sonstige Leistungen. 2Unmittelbar dem Schul- 
und Bildungszweck dienen die Leistungen, die ihn nicht nur 
ermöglichen, sondern ihn selbst bewirken (vgl. BFH-Urteil vom 
21.03.2007 – V R 28/04, BStBl II 2010 S. 999). 3Es ist unerheblich, 
wem gegenüber sich der Unternehmer zivilrechtlich zur Ausführung 
dieser Leistungen verpflichtet hat. 4Auf die Ziele der Personen, welche 
die Leistungen in Anspruch nehmen, kommt es nicht an. 
5Entscheidend sind vielmehr die Art der erbrachten Leistungen und 
ihre generelle Eignung als Schulunterricht, Hochschulunterricht, 
Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung. 6Deshalb ist 
es auch ohne Belang, wie hoch der Anteil der Schüler ist, die den 
Unterricht tatsächlich im Hinblick auf eine Schul- oder Berufsbildung 
besuchen oder später tatsächlich den entsprechenden Beruf ergreifen 
(vgl. BFH-Urteil vom 24.01.2008 – V R 3/05, BStBl II 2012 S. 267). 
7Unterrichtsleistungen können auch parallel zu bzw. anstelle einer 
„Vor-Ort“-Veranstaltung als interaktiver Live-Stream in Echtzeit 
angeboten werden. 8Dagegen sind bloße Streaming-Angebote eines 
aufgezeichneten Unterrichts oder Onlineübungen und Onlineklausuren 
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mit automatisiert generierter Rückmeldung, wie sie zum Beispiel mit 
Lern-Apps oder auf Lernplattformen bereitgestellt werden, von der 
Steuerbefreiung ausgeschlossen. 9Lehrgänge und Streaming-
Angebote, die nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz zugelassen 
sind, sind als Unterrichtsleistungen steuerfrei.  
S c h u l -  u n d  H o c h s c h u l u n t e r r i c h t  


(2)  1Schul- und Hochschulunterricht schließt Tätigkeiten ein, bei 
denen die Unterweisung in Schulen oder Hochschulen erteilt wird, 
um die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler oder Studenten zu 
entwickeln (vgl. EuGH-Urteil vom 14.06.2007, C-445/05, Haderer 
und BFH-Urteil vom 27.09.2007 – V R 75/03, BStBl II 2008 S. 323), 
sowie Tätigkeiten, die im Wesentlichen im Rahmen der 
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten durch den 
Unterrichtenden an Schüler und Studenten ausgeübt werden (vgl. 
EuGH-Urteil vom 28.01.2010, C-473/08, Eulitz). 2Demzufolge 
umfasst dieser Unterricht auch Tätigkeiten zur Vermittlung 
sowohl praktischer als auch theoretischer Kenntnisse, die der 
Vertiefung und Festigung der von den Schülern und Studenten in 
Bildungseinrichtungen erworbenen Kenntnisse dienen, z. B. 
Nachhilfeleistungen und Hausaufgabenhilfe.  


(3)  1Damit ein Bildungsangebot als Schul- und 
Hochschulunterricht qualifiziert werden kann, ist es erforderlich, 
dass ein Wissenstransfer erfolgt und der Lehrplan Bezug zum 
Schul- bzw. Hochschulunterricht hat. 2Insoweit können auch 
lehrplanbezogene Kursangebote der Erwachsenenbildung 
begünstigt sein. 3Umfasst sind beispielsweise auch Leistungen, mit 
denen auf die Wahl eines Berufes vorbereitet bzw. die berufliche 
Orientierung unterstützt werden soll, z. B. Bewerbungstrainings 
oder Potenzialchecks, mit denen Schüler befähigt werden, 
Kenntnisse über ihre Kompetenzen und Interessen zielorientiert 
in der Berufswahl einzusetzen (vgl. BVerwG-Urteil vom 
12.06.2013, 9 C 4/12, xxx), oder Kurse zu „Sofortmaßnahmen am 
Unfallort“, die die Teilnehmer zur Erstversorgung Unfallverletzter 
und zur Durchführung anderer lebensrettender 
Sofortmaßnahmen befähigen sollen (vgl. BFH-Urteile vom 
10.01.2008 – V R 52/06, BStBl II 20XX S. xxx und vom 28.01.2009 – 
XI R 77/07, n. v.).  


(4)  1Nicht unter den Begriff des Schul- und Hochschulunterrichts 
fällt beispielsweise der Fahrschulunterricht einer Fahrschule zum 
Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 (siehe auch Absatz 7 
und Abschnitt 4.21.5 Abs. 6). 2Dasselbe gilt für die Tätigkeit eines 
Gästeführers in einem Museum (vgl. BFH-Urteil vom 15.02.2022 – 
XI R 30/21 (XI R 37/18), BStBl II 2025 S. xxx). 3Kein Schul- und 
Hochschulunterricht sind insbesondere Surf- und Segelunterricht, 
der in einer Schwimmschule erteilte Schwimmunterricht oder 
Kampfsportkurse für Kinder. 4Dieser Unterricht kommt für sich 
alleine nicht der für den Schul- und Hochschulunterricht 
kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und 
vielfältiges Spektrum von Stoffen gleich. 5Vielmehr handelt es sich 
hierbei um einen spezialisierten und punktuell erteilten 
Unterricht (vgl. EuGH-Urteile vom 14.03.2019, C-449/17, A & G 
Fahrschul-Akademie GmbH, und vom 21.10.2021, C-373/19, 
Dubrovin & Tröger GbR- Aquatics, EuGH-Beschluss vom 
07.10.2019, C-47/19, Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst, 
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sowie BFH-Urteile vom 23.05.2019 – V R 7/19 (V R 38/16), 
BStBl II 20xx S. xxx, und vom 16.12.2021 – V R 31/21 (V R 32/18), 
BStBl II xxx S. xxx sowie BVerwG-Beschluss vom 22.09.2021 – 
9 B 8/21). 6Auch Leistungen, bei denen die Möglichkeit im 
Vordergrund steht, gemeinsam mit anderen Sport zu treiben, sind 
nicht als Unterricht anzusehen (vgl. BFH-Urteil vom 25.10.2018 – 
XI B 57/18, n. v.). 7Sporttraining, Sportkurse und Sportlehrgänge 
können aber unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 22 
Buchstabe b UStG steuerfrei sein. 8Die Tätigkeit eines Präventions- 
und Persönlichkeitstrainers ist ebenfalls kein Schul- und 
Hochschulunterricht in diesem Sinne (vgl. BFH-Urteil vom 
15.12.2021 – XI R 3/20, BStBl 20xx II S. XXX).  
A u s b i l d u n g ,  F o r t b i l d u n g  u n d  b e r u f l i c h e  
U m s c h u l u n g  


(5)  1Dienstleistungen der Ausbildung, Fortbildung und der 
beruflichen Umschulung umfassen Schulungsmaßnahmen mit 
direktem Bezug zu einem Gewerbe oder einem Beruf 
(Alternative 1) sowie jegliche Schulungsmaßnahmen, die dem 
Erwerb oder der Erhaltung beruflicher Kenntnisse dienen 
(Alternative 2) (vgl. Artikel 44 Satz 1 MwStVO). 2Für 
Schulungsmaßnahmen, die dem Erwerb oder der Erhaltung 
beruflicher Kenntnisse dienen (Alternative 2), besteht weder ein 
Unmittelbarkeitserfordernis noch kommt es (wie bei 
Alternative 1) auf einen direkten Gewerbe- oder Berufsbezug an. 
3Hierbei ist vielmehr auf die konkrete Eignung der 
Schulungsmaßnahme zum Erwerb oder zur Erhaltung beruflicher 
Kenntnisse und Fähigkeiten abzustellen, d. h. es muss den 
Teilnehmern ermöglicht werden, die vermittelten Kenntnisse und 
Fähigkeiten beruflich zu nutzen. 4Danach fallen 
Schulungsmaßnahmen unter die Umsatzsteuerbefreiung, wenn sie 
auf die Bedürfnisse der beruflichen Bildung zugeschnitten sind. 
5Verwenden alle Teilnehmer die Schulungsmaßnahme beruflich, 
ist die erforderliche Eignung zu unterstellen. 6Auf die in Absatz 2 
bis 4 genannten Anforderungen an die Steuerfreiheit des Schul- 
und Hochschulunterrichts kommt es für die Steuerfreiheit der 
Ausbildung, Fortbildung und der beruflichen Umschulung nicht an 
(vgl. BFH-Urteil vom 30. Juni 2022 – V R 32/21 (V R 31/17), BStBl II 
20xx S. xxx). 7Von den vorgenannten beruflichen 
Bildungsleistungen abzugrenzen sind die nicht befreiten 
Leistungen in der Art einer Unternehmensberatung, die nicht im 
engeren Sinn der Bildung der Teilnehmer, sondern der 
Verbesserung der Betriebsführung dienen. 


(6)  1Zu den Leistungen der Ausbildung und beruflichen 
Umschulung zählen Leistungsangebote (Lehrgänge, Kurse u. ä.), 
die jeweils für sich genommen zum Erwerb von Kenntnissen und 
Fähigkeiten führen, die zur Aufnahme eines Berufs befähigen bzw. 
auf einen Berufswechsel vorbereiten. 2Leistungen der Fortbildung 
sind solche, die es in dem ausgeübten Beruf ermöglichen, die 
berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, anzupassen, zu 
erweitern oder beruflich aufzusteigen.  


(7)  1Berufsbildende Leistungen sind u. a. solche, die öffentlich-
rechtlich geregelt sind, z. B. bundesrechtlich im 
Berufsbildungsgesetz, in der Handwerksordnung, im 
Seemannsgesetz oder in den Gesetzen der Länder zu den 
Ausbildungsberufen. 2Auch Leistungen, die den Anforderungen zu 
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den nicht öffentlich-rechtlich geregelten Berufen entsprechen, 
sind berufsbildende Leistungen. 3Hierunter fällt auch der 
Fahrunterricht von Fahrschulen für die Fahrerlaubnisklassen C, 
CE, D, DE D1, D1E, T und L als Dienstleistung im Bereich der 
Ausbildung, Fortbildung oder der beruflichen Umschulung; vgl. 
Abschnitt 4.21.5 Abs. 6. 


(8)  1Leistungen, die auf die Aufnahmeprüfung an einer 
Hochschule oder Fachhochschule vorbereiten, z. B. 
Musikunterricht (Instrumental- und Vokalunterricht), Unterricht 
im klassischen Tanz und Ballett oder Unterricht in darstellender 
und bildender Kunst, sind als Ausbildungsleistungen anzusehen 
(siehe auch Abschnitt 4.21.5 Abs. 8). 2Hiervon umfasst ist sowohl 
der Musikunterricht für Kinder ab 3 Jahren als auch der 
Musikunterricht für Erwachsene. 3Maßgeblich für die Einordnung 
eines Musikunterrichts als Ausbildungsleistung ist allein die 
Ausgestaltung des angebotenen Musikunterrichts. 4Ermöglicht 
dieser grundsätzlich eine Aufnahme an einer (Fach-)Hochschule, 
wozu auch das Erlernen eines Instruments gehört, ist der 
Unterricht als Ausbildungsleistung anzusehen. 5Diese Leistungen 
können unabhängig von den persönlichen Voraussetzungen des 
Lernenden (z. B. Alter, Kenntnisstand) bzw. dessen Intention unter 
die Steuerbefreiung fallen. 6Musikunterricht für Kinder unter 
3 Jahren kann nach § 4 Nr. 23 Satz 1 Buchstabe a UStG steuerfrei 
sein. 


(9)  1Für die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG ist es 
ausreichend, wenn die Schulungsmaßnahme zum Erwerb oder 
zum Erhalt beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten konkret 
geeignet ist (vgl. Absatz 6). 2Daher fallen auch 
Schulungsmaßnahmen unter die Steuerbefreiung, die lediglich 
einen mittelbaren Bezug zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit 
aufweisen (z. B. Leistungen der allgemeinen Qualifikation wie IT-
Schulungen, Computer-, Sprach- und Kommunikationskurse). 3Das 
gilt auch für Supervisionsleistungen, wenn sie im Einzelfall nicht 
als eine Art der Unternehmensberatung erfolgen, sondern die 
Teilnehmer für die von ihnen ausgeübte Berufstätigkeit geschult 
werden (vgl. BFH-Urteile vom 20.03.2014 – V R 3/13, BStBl II 2025 
S. xxx, und vom 22.06.2022 – XI R 32/21 (XI R 6/19), BStBl II 2025 
S. xxx).  


(10)  1Nach Artikel 44 Satz 2 MwStVO ist die Dauer der 
Ausbildung, Fortbildung oder beruflichen Umschulung für eine 
eventuelle Befreiung unerheblich. 2Eine steuerfreie 
berufsbildende Leistung kann somit auch im Rahmen von 
Tagesveranstaltungen oder Vortragsreihen erfolgen (vgl. BFH-
Urteil vom 07.10.2010 – V R 12/10, BStBl II 2011 S. 303). 3Im 
Hinblick auf die Leistungen selbständiger Lehrer (siehe Abschnitt 
4.21.6) bedeutet dies, dass auch einzelne Vorträge, die evtl. 
Bestandteile eines Tages- bzw. Kurz-Seminars sind, unter die 
Steuerbefreiung fallen können. 


(11)  Zum Bestandteil der Bildungsleistung gehören auch 
diejenigen Elemente, die den organisatorischen Rahmen der 
Einrichtung ausmachen, in der der Unterricht erteilt wird (vgl. 
EuGH-Urteile vom 14.06.2007, C-434/05, Horizon College, und 
vom 28.01.2010, C-473/08, Eulitz), wie zum Beispiel die 
Prüfungstätigkeit (vgl. BFH-Urteil vom 30.06.2022 – V R 32/21 
(V R 31/17), BStBl II 2025 S. xxx).  
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E n g  v e r b u n d e n e  U m s ä t z e  
(12)  1Als eng mit Schulunterricht, Hochschulunterricht, 


Ausbildung, Fortbildung oder beruflicher Umschulung verbunden 
sind unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen anzusehen, 
die als eigenständige Leistungen zur Bildungsleistung erbracht 
werden. 2Sowohl die Bildungsleistung als auch die damit eng 
verbundene Leistung muss von einer in § 4 Nr. 21 Satz 1 
Buchstabe a UStG genannten Einrichtungen erbracht werden. 3Der 
eng verbundene Umsatz muss außerdem zur Ausübung der 
Bildungsleistung unerlässlich sein; das ist dann der Fall, wenn er 
von solcher Art und Qualität ist, dass ohne Rückgriff auf ihn eine 
Gleichwertigkeit der Bildungsleistung nicht gewährleistet ist. 4Der 
eng verbundene Umsatz darf nicht im Wesentlichen dazu 
bestimmt sein, der Einrichtung zusätzliche Einnahmen durch 
Tätigkeiten zu verschaffen, die in unmittelbarem Wettbewerb zu 
steuerpflichtigen Tätigkeiten gewerblicher Unternehmer stehen; 
dafür reicht es nicht bereits aus, wenn als Gegenleistung lediglich 
eine Kostenerstattung erfolgt (vgl. EuGH-Urteile vom 01.12.2005, 
C-394/04 und C-395/04, Ygeia und vom 14.06.2007, C-434/05, 
Horizon College). 


(13)  Unter diesen Voraussetzungen können zu den eng 
verbundenen Umsätzen gehören: 


1. die Zurverfügungstellung von Lehr- und Lernmaterial, sofern es 
inhaltlich den Unterricht ergänzt, für diese Zwecke selbst 
entworfen worden ist und nicht von Dritten bezogen werden 
kann (EuGH-Urteil vom 20.06.2002, C-287/00, 
Kommission/Deutschland); 


2. die entgeltliche Gestellung eines Lehrers an eine andere 
Lehreinrichtung (EuGH-Urteil vom 14.06.2007, C-434/05, 
Horizon College); 


3. Restaurations- und Unterhaltungsleistungen, die der 
Ausbildung der Studenten dienen und die für einen 
eingeschränkten Nutzerkreis und zu nicht kostendeckenden 
Preisen erbracht werden (EuGH-Urteil vom 04.05.2017, C-
699/15, Brockenhurst College); 


4. Leistungen von Schülerfirmen und Schülergenossenschaften, 
die rechtlich unselbständig, in die Organisationsstruktur der 
Schule integriert sind und in denen im Rahmen von 
unternehmerischen Schulprojekten ökonomisches Handeln 
gelehrt wird. 


(14)  Nicht zu den eng verbundenen Umsätzen gehören: 
1. die entgeltliche Forschungstätigkeit staatlicher Hochschulen, 


da sie für den Hochschulunterricht nicht unverzichtbar ist 
(EuGH-Urteil vom 20.06.2002, C-287/00, 
Kommission/Deutschland); 


2. 1die entgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken an 
Teilnehmer sowie die Unterbringung der Teilnehmer (vgl. BFH-
Urteil vom 17.03.1981 – VIII R 149/76, BStBl II S. 746). 2Die 
Verpflegung mit kalten oder kleinen Gerichten im 
Seminarraum, wie z. B. bei Kaffeepausen, kann hingegen als eng 
verbundener Umsatz angesehen werden (BFH-Urteil vom 
07.10.2010 – V R 12/10, BStBl II 2011 S. 303). 3Im Übrigen kann 
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die Verpflegung und Beherbergung der Teilnehmer nach § 4 
Nr. 23 Satz 1 Buchstabe c UStG steuerfrei sein. 


(15)  Eng verbundene Umsätze von Privatlehrern sind nicht nach 
§ 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c UStG befreit. 


 


4.21.2 Nicht unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck 
dienende Leistungen 


(1)  1Für die Annahme eines Schul- und Bildungszwecks ist 
entscheidend, dass die Leistungen nicht nur der bloßen 
Freizeitgestaltung dienen. 2Unterrichtsleistungen, die von ihrer 
Zielsetzung auf bloße Freizeitgestaltung gerichtet sind, sind von der 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG ausgeschlossen, z. B. an 
allgemein interessierte Personen gerichtete Töpferkurse, 
Tanzkurse, Klöppelkurse (vgl. BFH-Urteil vom 24.01.2008 – V R 3/05, 
BStBl II 2012 S. 267). 3Die Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde, dass eine Einrichtung Schulunterricht, 
Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder berufliche 
Umschulung erbringt, ist ein Indiz dafür, dass Leistungen, die 
tatsächlich dem Anforderungsprofil der Bescheinigung entsprechen, 
nicht den Charakter einer bloßen Freizeitgestaltung haben, sofern keine 
gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen. 4Solche gegenteiligen 
Anhaltspunkte, die zur Annahme bloßer Freizeitgestaltungen führen, 
können sich zum Beispiel aus der thematischen Zielsetzung der 
Unterrichtsleistung und aus der Ausgestaltung des 
Unterrichtsangebots ergeben. 5Ob die erbrachten 
Unterrichtsleistungen den Charakter einer bloßen 
Freizeitgestaltung haben, kann nur im jeweiligen Einzelfall 
entschieden werden. 6Dabei ist u. a. zu beachten, ob an Schulen 
oder Hochschulen üblicherweise vergleichbare Leistungen 
erbracht werden, oder ob die Schulungsmaßnahmen auf die 
Bedürfnisse der beruflichen Bildung zugeschnitten sind. 7Ist ein 
Kurs unter Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsauffassung 
auf die Erlangung regelmäßig nur im Privatleben angewandter 
Kenntnisse und Fähigkeiten ausgerichtet, ist der Charakter einer 
bloßen Freizeitgestaltung gegeben. 8In diesem Falle ist es dann 
ohne Belang, wenn einzelne Teilnehmer die Leistung tatsächlich 
im Hinblick auf eine schulische oder berufliche Nutzung in 
Anspruch nehmen bzw. später einen Beruf in diesem Bereich 
ergreifen. 9Die bloße Möglichkeit, während einer 
Freizeitveranstaltung erlernte Fähigkeiten oder Kenntnisse auch 
beruflich nutzen zu können, nimmt einer solchen Veranstaltung 
nicht den Freizeitcharakter. 10Eine bloße Freizeitgestaltung liegt 
nicht vor, wenn sich Schulungsangebote an Personen richten, die 
sich ehrenamtlich engagieren wollen, z. B. Kurse zur Ausbildung 
von Schöffen oder Übungsleitern. 11Leistungen an Kinder und 
Jugendliche, bei denen Wissen vermittelt wird oder Fähigkeiten, 
soziale Kompetenzen und Werte erlernt werden (insbesondere im 
Bereich des Erlernens elementarer Grundfähigkeiten), können 
aber nach § 4 Nr. 23 Satz 1 Buchstabe a UStG steuerfrei sein.  


(2)  1Die Lieferungen von Lehr- und Lernmaterial dienen nicht 
unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck. 2Sie sind nur insoweit 
steuerfrei, als es sich um einen eng verbundenen Umsatz (siehe 
Abschnitt 4.21.1 Abs. 12 bis 14) oder um Nebenleistungen handelt. 
3Eine Nebenleistung liegt in diesen Fällen vor, wenn das den 
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Lehrgangsteilnehmern überlassene Lehr- und Lernmaterial inhaltlich 
den Unterricht ergänzt, zum Einsatz im Unterricht bestimmt ist, von der 
Schule oder der Bildungseinrichtung oder dem Lehrer für diese Zwecke 
selbst entworfen worden ist und bei Dritten nicht bezogen werden kann 
(vgl. BFH-Urteil vom 12.12.1985 – V R 15/80, BStBl II 1986 S. 499). 


(3)  1Leistungen, die sich auf die Unterbringung und Verpflegung von 
Schülern beziehen, dienen dem Schul- und Bildungszweck im Regelfall 
nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar (BFH-Urteil vom 17.03.1981 – 
VIII R 149/76, BStBl II S. 746). 2Es liegt auch im Grundsatz keine eng 
verbundene Leistung (siehe Abschnitt 4.21.1 Abs. 12 bis 14) oder 
eine Nebenleistung zu einer steuerfreien Leistung vor (vgl. BFH-
Urteil vom 07.10.2010 – V R 12/10, BStBl II 2011 S. 303). 3Diese 
Leistungen sind aber unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 23 UStG 
steuerfrei.“ 


5. Abschnitt 4.21.3 wird wie folgt gefasst: 


„4.21.3. Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
1Nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a UStG sind Einrichtungen des 


öffentlichen Rechts, die mit Aufgaben des Schulunterrichts, des 
Hochschulunterrichts, der Ausbildung, der Fortbildung oder der 
beruflichen Umschulung betraut sind, ohne weitere 
Voraussetzungen als begünstigte Bildungseinrichtungen 
anzusehen. 2Hierzu gehören insbesondere allgemeinbildende 
oder berufsbildende Schulen in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft und staatliche Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 
des Hochschulrahmengesetzes.“ 


 
6. Der bisherige Abschnitt 4.21.1 wird neuer Abschnitt 4.21.4. 


7. Der bisherige Abschnitt 4.21.2 wird neuer Abschnitt 4.21.5 und wie 
folgt gefasst: 


„4.21.5. Private Schulen (Ergänzungsschulen) und andere 
allgemeinbildende 


oder berufsbildende Einrichtungen 
(1)  1Zu den allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen 


gehören u. a. auch Fernlehrinstitute, Fahrlehrerausbildungsstätten, 
Heilpraktiker-Schulen, Kurse zur Erteilung von Nachhilfeunterricht für 
Schüler und Repetitorien, die Studierende auf akademische Prüfungen 
vorbereiten. 2Zum Begriff der allgemeinbildenden Einrichtung wird auf 
das Urteil des BVerwG vom 03.12.1976 – VII C 73.75, BStBl II 1977 
S. 334, hingewiesen. 3Berufsbildende Einrichtungen sind 
Einrichtungen, die Leistungen erbringen, die ihrer Art nach den Zielen 
der Berufsausbildung, der Berufsfortbildung oder der beruflichen 
Umschulung dienen. 4Sie müssen spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermitteln, die zur Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten 
notwendig sind (BFH-Urteil vom 18.12.2003 – V R 62/02, BStBl II 2004 
S. 252). 5Auf die Rechtsform des Trägers der Einrichtung kommt es 
nicht an. 6Es können deshalb auch natürliche Personen oder 
Personenzusammenschlüsse begünstigte Einrichtungen betreiben, 
wenn neben den personellen auch die organisatorischen und sächlichen 
Voraussetzungen vorliegen, um einen Unterricht zu ermöglichen. 
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(2)  1Der Unternehmer ist Träger einer Bildungseinrichtung, wenn er 
selbst entgeltliche Unterrichtsleistungen gegenüber seinen 
Vertragspartnern (z. B. Schüler, Studenten, Auszubildende, 
Berufstätige oder Arbeitgeber) anbietet. 2Dies erfordert in der Regel 
ein festliegendes Lehrprogramm und Lehrpläne zur Vermittlung eines 
Unterrichtsstoffs für die Erreichung eines bestimmten Lehrgangsziels. 
3Der Betrieb der Bildungseinrichtung muss auf eine gewisse Dauer 
angelegt sein. 4Die Einrichtung braucht im Rahmen ihres 
Lehrprogramms keinen eigenen Lehrstoff anzubieten. 5Es reicht aus, 
wenn sich die Leistung auf eine Unterstützung des Schul- oder 
Hochschulangebots bzw. auf die Verarbeitung oder Repetition des von 
der Schule oder der Hochschule angebotenen Stoffs beschränkt. 6Es 
ist nicht erforderlich, dass eine Bildungseinrichtung im 
vorstehenden Sinne ausschließlich Bildungsleistungen erbringt. 
7Keine Bildungseinrichtung in diesem Sinne sind jedoch z. B. 
Hersteller- oder Vertriebsunternehmen, die lediglich den Absatz 
ihrer eigenen Produkte durch entsprechende (Produkt-
)Schulungen beim Kunden fördern (u. a. Einweisungen zu Software 
und Maschinen), da sie keine vergleichbare Zielsetzung haben wie 
die genannten Einrichtungen des öffentlichen Rechts; dahingegen 
können Unternehmer, die Schulungen z. B. von 
herstellerübergreifender Software anbieten, insoweit zu den 
begünstigten Bildungseinrichtungen gehören.  


(3)  1Ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur 
Durchführung von Leistungen nach § 43 AufenthG 
(Integrationskurse) zugelassener Kursträger ist eine 
berufsbildende Einrichtung im obigen Sinne, da Integrationskurse 
als Maßnahme der Eingliederung in den Arbeitsmarkt dem Erwerb 
ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache dienen. 2Diese 
Maßnahmen fallen daher unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 21 
Satz 1 Buchstabe a UStG. 


(4)  1Die Aufgaben der Integrationsfachdienste (§§ 192 ff SGB IX) 
entsprechen in Teilbereichen den in § 45 SGB III genannten Tätigkeiten, 
gehen jedoch insgesamt darüber hinaus. 2Da eine Trennung der 
einzelnen Aufgaben nicht möglich ist, kommt eine Steuerbefreiung nach 
§ 4 Nr. 21 UStG für die Leistungen der Integrationsfachdienste 
insgesamt nicht in Betracht; auf die Ausführungen in Abschnitt 4.16.5 
Abs. 7 und 8 wird hingewiesen. 


(5)  1Eine Einrichtung, die Unterricht für das Erlernen des Umgangs 
mit Computern erteilt (z. B. Grundkurse für die Erstellung von 
Textdokumenten), erbringt unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck 
dienende Leistungen. 2Sie kann somit die Voraussetzungen des § 4 
Nr. 21 UStG erfüllen. 3Keine berufsbildende Einrichtung ist z. B. ein 
Rechtsanwalt, der gegenüber Nichterwerbstätigen Leistungen im 
Rahmen eines sog. Lotsendienstes für Gründungswillige erbringt 
(vgl. BFH-Urteil vom 29.03.2017 – XI R 6/16, BStBl II 20xx S. xxx).   


(6)  1Fahrschulen können grundsätzlich nicht als allgemeinbildende 
oder berufsbildende Einrichtungen beurteilt werden (BFH-Urteil vom 
14.03.1974 – V R 54/73, BStBl II S. 527 und vom 23.05.2019 – 
V R 7/19 (V R 38/16), BStBl II 20xx S. xxx, sowie EuGH-Urteil vom 
14.03.2019, C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH). 
2Fahrschulen können aber insoweit berufsbildende Einrichtungen 
sein, als sie Lehrgänge zur Ausbildung für die Fahrerlaubnis der 
Klassen C, CE, D, DE, D1, D1E, T und L durchführen, da diese Leistungen 
in der Regel der Berufsausbildung dienen. 3Eine Fahrerlaubnis der 
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Klassen C, CE, D, DE, D1 und D1E darf nur erteilt werden, wenn der 
Bewerber bereits die Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt oder die 
Voraussetzungen für deren Erteilung erfüllt hat (§ 9 Fahrerlaubnis-
Verordnung). 4Eine Steuerbefreiung kommt deshalb auch in Betracht, 
wenn der Fahrschüler im Rahmen seiner Ausbildung zeitgleich neben 
den Klassen C und CE die Fahrerlaubnis der Klasse B erwerben möchte; 
die Ausbildungsleistung, die auf die Klasse B entfällt, ist aber 
steuerpflichtig. 5Als Lehrgang ist die dem einzelnen Fahrschüler 
gegenüber erbrachte Leistung anzusehen. 6Bei Fahrschulen gelten als 
Bescheinigung im Sinne des § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb UStG: 
– die nach dem 31.12.2017 erteilte Fahrschulerlaubnis (§ 26 Abs. 1 


FahrlG) in den Fahrlehrerlaubnisklassen CE und DE oder 
– die vor dem 01.01.2018 ausgestellte Fahrschulerlaubnisurkunde 


(§ 13 Abs. 1 FahrlG), die zur Ausbildung zum Erwerb der 
Fahrerlaubnis der Klasse 2 bzw. 3 (ausgestellt bis zum 31.12.1998) 
bzw. der Fahrerlaubnisklassen C, CE, D, DE, D1, D1E, T und L 
(ausgestellt ab Januar 1999) berechtigt oder 


– bei Fahrschulen, die bei Inkrafttreten des FahrlG alter Fassung 
bestanden und die Fahrschulerlaubnis somit nach § 69 FahrlG als 
erteilt gilt, eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde, 
welche die Angabe enthält, dass die Fahrschulerlaubnis für die 
Ausbildung zum Erwerb der Klasse 2 berechtigt. 


7Die Anerkennung von Fahrschulen als berufsbildende Einrichtungen 
nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb erstreckt sich 
auch auf Lehrgänge zum Erwerb der Grundqualifikation nach § 2 Abs. 1 
BKrFQG, der beschleunigten Grundqualifikation nach § 2 Abs. 2 BKrFQG 
sowie die in § 5 BKrFQG vorgeschriebenen Weiterbildungskurse. 8Bei 
nach § 9 Abs. 2 BKrFQG anerkannten Ausbildungsstätten gilt die durch 
eine nach Landesrecht zuständige Behörde erfolgte staatliche 
Anerkennung als Ausbildungsstätte im Sinne von § 9 Abs. 1 BKrFQG 
ebenfalls als Bescheinigung im Sinne des § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb UStG. 9Unter die Steuerbefreiung fallen auch die 
Leistungen von Fahrschulen, die zur Ausbildung gegenüber Mitgliedern 
der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten 
Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste sowie des 
Katastrophenschutzes erbracht werden und zum Führen von 
Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5 t 
berechtigen.  


(7)  1Eine „Jagdschule“, die Schulungen zur Vorbereitung auf die 
Jägerprüfung durchführt, ist keine allgemeinbildende oder 
berufsbildende Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 21 UStG. 2Eine 
Steuerbefreiung nach dieser Vorschrift kommt daher nicht in Betracht 
(BFH-Urteil vom 18.12.2003 – V R 62/02, BStBl II 2004 S. 252). 


(8)  1Ballettschulen, Tanzschulen, Musikschulen und Schulen für 
darstellende oder bildende Künste, die eine Aufnahme an einer 
Fachhochschule oder Hochschule ermöglichen, können als 
allgemeinbildende oder berufsbildende Einrichtungen beurteilt 
werden. 2Eine Steuerfreiheit der Umsätze dieser (Hoch-)Schulen nach 
§ 4 Nr. 21 UStG kommt insoweit in Betracht, als vergleichbare 
Leistungen in Schulen erbracht werden und die Leistungen nicht der 
bloßen Freizeitgestaltung dienen (siehe auch Abschnitt 4.21.1 
Abs. 4). 3Steuerfrei können insbesondere Kurse der tänzerischen 
Früherziehung und Kindertanzen für Kinder ab 3 Jahren und 
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klassischer Ballettunterricht sein. 4Tanz- und Bewegungsunterricht 
für Kinder unter 3 Jahren kann nur nach § 4 Nr. 23 Satz 1 
Buchstabe a UStG steuerfrei sein (vgl. Abschnitt 4.21.2 Abs. 1 Satz 
11). 5Nicht unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 21 UStG fallen 
dagegen Kurse, die von ihrer Zielsetzung auf bloße Freizeitgestaltung 
gerichtet sind, zum Beispiel Kurse, die sich an Eltern von Schülern 
richten, um die Wartezeit während des Unterrichts der Kinder sinnvoll 
zu nutzen, Kurse für Senioren oder Kurse für allgemein am Tanz 
interessierte Menschen (vgl. BFH-Urteil vom 24.01.2008 – V R 3/05, 
BStBl II 2012 S. 267). 6Kurse für allgemein am Tanz interessierte 
Menschen können z. B. Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene 
oder spezielle Hochzeits- und Crashkurse sein. 


(9)  Einrichtungen, die Lehrkräfte ausbilden, können nur dann 
als berufsbildende Einrichtungen in diesem Sinne angesehen 
werden, wenn sie den Teilnehmern insbesondere auch Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Didaktik und Methodik (Unterrichtslehre), 
der Pädagogik und Lernpsychologie, sowie hinsichtlich der 
berufsbezogenen Rechtsvorschriften - wie u. a. jener zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen - in der berufsbezogen 
erforderlichen Tiefe vermitteln.“ 


8. Der bisherige Abschnitt 4.21.3 wird neuer Abschnitt 4.21.6 und wie folgt 
gefasst: 


„4.21.6. Erteilung von Unterricht durch selbständige Lehrer an 
Schulen und Hochschulen  


(1)  1Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe b UStG gilt 
für Personen, die als freie Mitarbeiter an Schulen, Hochschulen oder 
ähnlichen Bildungseinrichtungen (z. B. Volkshochschulen) Unterricht 
erteilen. 2Auf die Rechtsform des Unternehmers kommt es nicht an. 
3Daher ist die Vorschrift auch anzuwenden, wenn 
Personenzusammenschlüsse oder juristische Personen beauftragt 
werden, an anderen Bildungseinrichtungen Unterricht zu erteilen. 


(2)  1Eine Unterrichtstätigkeit liegt vor, wenn Kenntnisse im Rahmen 
festliegender Lehrprogramme und Lehrpläne vermittelt werden. 2Sie 
dient Schul- und Bildungszwecken unmittelbar, wenn sie den Schülern 
und Studenten tatsächlich zugutekommt. 3Auf die Frage, wer 
Vertragspartner der den Unterricht erteilenden Personen und damit 
Leistungsempfänger im Rechtssinne ist, kommt es hierbei nicht an. 4Zu 
Leistungen im Rahmen der beruflichen Bildung siehe auch 
Abschnitt 4.21.1 Abs. 10.  


(3)  (Fach-)Autoren erbringen mit der Erstellung von Lehrbriefen 
keine unmittelbare Unterrichtstätigkeit; hierbei fehlt es an der 
Einflussnahme durch den persönlichen Kontakt mit den Studenten. 


(4)  1Der Unternehmer hat in geeigneter Weise nachzuweisen, dass er 
an einer Hochschule, Schule oder Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 21 
Satz 1 Buchstabe a UStG tätig ist. 2Dient die Einrichtung 
verschiedenartigen Bildungszwecken, hat er nachzuweisen, dass er in 
einem Bereich tätig ist, der dem Schulunterricht, dem 
Hochschulunterricht, der Ausbildung, der Fortbildung oder der 
beruflichen Umschulung dient (begünstigter Bereich). 3Der Nachweis 
ist durch eine Bestätigung der Bildungseinrichtung zu führen, aus der 
sich ergibt, dass diese die Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 Satz 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG erfüllt und die 
Unterrichtsleistung des Unternehmers im begünstigten Bereich der 
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Einrichtung erfolgt. 4Auf die Bestätigung wird verzichtet, wenn die 
Unterrichtsleistungen an folgenden Einrichtungen erbracht werden: 
1. Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des 


Hochschulrahmengesetzes; 
2. Einrichtungen des öffentlichen Rechts (allgemein- und 


berufsbildende Schulen, z. B. Gymnasien, Realschulen, 
Berufsschulen); 


3. als Ersatzschulen nach Artikel 7 Abs. 4 GG staatlich genehmigte oder 
nach Landesrecht erlaubte Schulen. 


(5)  1Die Bestätigung soll folgende Angaben enthalten: 
1. Bezeichnung und Anschrift der Bildungseinrichtung; 
2. Name und Anschrift des Unternehmers; 
3. Bezeichnung des Fachs, des Kurses oder Lehrgangs, in dem der 


Unternehmer unterrichtet; 
4. Unterrichtszeitraum und 
5. Versicherung über das Vorliegen einer Bescheinigung nach § 4 


Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG für den oben 
bezeichneten Unterrichtsbereich. 


2Erteilt der Unternehmer bei einer Bildungseinrichtung in mehreren 
Fächern, Kursen oder Lehrgängen Unterricht, können diese in einer 
Bestätigung zusammengefasst werden. 3Sie sind gesondert 
aufzuführen. 4Die Bestätigung ist für jedes Kalenderjahr gesondert zu 
erteilen. 5Erstreckt sich ein Kurs oder Lehrgang über den 31. Dezember 
eines Kalenderjahrs hinaus, reicht es für den Nachweis aus, wenn nur 
eine Bestätigung für die betroffenen Besteuerungszeiträume erteilt 
wird. 6Der Unterrichtszeitraum muss in diesem Falle beide 
Kalenderjahre benennen. 


(6)  1Die Bildungseinrichtung darf dem bei ihr tätigen Unternehmer 
nur dann eine Bestätigung erteilen, wenn sie selbst über eine 
Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde verfügt (vgl. BFH-Urteil 
vom 27.07.2021 – V R 39/20, BStBl II S. 964). 2Bei der Bestimmung der 
zuständigen Landesbehörde gilt Abschnitt 4.21.7 Abs. 3 entsprechend. 
3Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Bestätigung eine 
Bescheinigung der Behörde eines anderen Bundeslands zu Grunde liegt. 
4Erstreckt sich die Bescheinigung der Landesbehörde für die 
Bildungseinrichtung nur auf einen Teilbereich ihres Leistungsangebots, 
darf die Bildungseinrichtung dem Unternehmer nur dann eine 
Bestätigung erteilen, soweit er bei ihr im begünstigten Bereich 
unterrichtet. 5Erteilt die Bildungseinrichtung dem Unternehmer eine 
Bestätigung, obwohl sie selbst keine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde besitzt, oder erteilt die Bildungseinrichtung eine 
Bestätigung für einen Tätigkeitsbereich, für den die ihr erteilte 
Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde nicht gilt, ist die 
Steuerbefreiung für die Unterrichtsleistung des Unternehmers zu 
versagen. 6Sofern eine Bestätigung bzw. Zulassung nach 
Abschnitt 4.21.7 Abs. 5 vorliegt, tritt diese an die Stelle der 
Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde.“ 


 


9. Der bisherige Abschnitt 4.21.5 wird neuer Abschnitt 4.21.7 und wie 
folgt gefasst: 
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„4.21.7. Bescheinigungsverfahren für private Schulen 
(Ergänzungsschulen) und andere allgemeinbildende oder 


berufsbildende Einrichtungen 
(1)  1Träger von privaten Schulen (Ergänzungsschulen) und anderen 


allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen benötigen, 
sofern sie keine Einrichtung des öffentlichen Rechts sind oder keine 
Ersatzschule im Sinne des § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa UStG betreiben, nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb UStG eine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde. 2Aus dieser Bescheinigung muss sich ergeben, dass der 
Unternehmer Schulunterricht, Hochschulunterricht, Ausbildung, 
Fortbildung oder berufliche Umschulung erbringt. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn der Träger der Einrichtung kein 
Unternehmer oder eine in § 4 Nr. 22 UStG bezeichnete Einrichtung ist. 


(2)  1Die zuständige Landesbehörde befindet darüber, ob und für 
welchen Zeitraum die Bildungseinrichtung Schulunterricht, 
Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder berufliche 
Umschulung erbringt. 2Hierfür prüft die zuständige 
Landesbehörde, dass die Einrichtung die Unterrichtsleistungen 
ordnungsgemäß erbringt (z. B. die objektive Eignung der 
eingesetzten Lehrkräfte, des Lehrplans, der Lehrmethode oder des 
Lehrmaterials). 3Die entsprechende Bescheinigung bindet die 
Finanzbehörden insoweit als Grundlagenbescheid nach § 171 Abs. 10 in 
Verbindung mit § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO (vgl. BFH-Urteile vom 
20.08.2009 – V R 25/08, BStBl II 2010 S. 15, und vom 27.07.2021 – 
V R 39/20, BStBl II S. 964); das schließt nicht aus, dass die 
Finanzbehörden bei der zuständigen Landesbehörde eine Überprüfung 
der Bescheinigung anregen. 4Die Finanzbehörden entscheiden jedoch in 
eigener Zuständigkeit, ob die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit im 
Übrigen vorliegen. 5Dazu gehören insbesondere die Voraussetzungen 
einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtung (BFH-
Urteil vom 03.05.1989 – V R 83/84, BStBl II S. 815). 6Eine für 
zurückliegende Zeiträume erteilte Bescheinigung kann nur unter den 
Voraussetzungen des § 171 Abs. 10 AO eine Ablaufhemmung auslösen 
(vgl. AEAO zu § 171, Nr. 6.1, 6.2 und 6.5). 7Die zuständige 
Landesbehörde kann darauf in der Bescheinigung hinweisen. 8Die 
konkrete Feststellung, für welche Umsatzsteuerfestsetzung die 
Bescheinigung bzw. deren Aufhebung von Bedeutung ist, trifft die 
Finanzbehörde. 


(3)  1Erbringt der Unternehmer die dem Schul- und Bildungszweck 
dienenden Leistungen in mehreren Bundesländern, ist eine 
Bescheinigung der zuständigen Behörde des Bundeslands, in dem der 
Unternehmer steuerlich geführt wird, als für umsatzsteuerliche Zwecke 
ausreichend anzusehen. 2Werden die Leistungen ausschließlich 
außerhalb dieses Bundeslands ausgeführt, genügt eine Bescheinigung 
der zuständigen Behörde eines der Bundesländer, in denen der 
Unternehmer tätig wird. 3Erbringen Unternehmer Leistungen im Sinne 
des § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a UStG im Rahmen eines 
Franchisevertrags, muss jeder Franchisenehmer selbst bei der für ihn 
zuständigen Landesbehörde die Ausstellung einer Bescheinigung nach 
§ 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG beantragen. 


(4)  Werden Leistungen erbracht, die verschiedenartigen 
Bildungszwecken dienen, ist der Begünstigungsnachweis im Sinne des 
§ 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG durch 
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getrennte Bescheinigungen, bei Fernlehrinstituten z. B. für jeden 
Lehrgang, zu führen. 


(5)  1Auch die Zulassung eines Trägers zur Durchführung von 
Integrationskursen nach Abschnitt 4.21.5 Abs. 3 durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge gilt als Bescheinigung im Sinne des § 4 
Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG, wenn aus der 
Zulassung ersichtlich ist, dass sich die zuständige Landesbehörde – 
generell oder im Einzelfall – mit der Zulassung durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge einverstanden erklärt hat. 2Liegen die 
Voraussetzungen vor, tritt die Zulassung an die Stelle der Bescheinigung 
der zuständigen Landesbehörde und bindet die Finanzbehörden 
insoweit ebenfalls als Grundlagenbescheid nach § 171 Abs. 10 in 
Verbindung mit § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO. 


(6)  1Die Bescheinigung durch eine nach Landesrecht zuständige 
untergeordnete Behörde gilt als eine nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb UStG erforderliche Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde. 2Das Gleiche gilt für die staatliche Anerkennung der 
Bildungseinrichtungen durch eine nach Landesrecht zuständige 
Behörde, wenn diese Anerkennung inhaltlich der Bescheinigung der 
zuständigen Landesbehörde entspricht.“ 


 


10. Nach Abschnitt 4.21.7 wird folgender Abschnitt 4.21.8 angefügt: 


„4.21.8. Privatlehrer 
(1)  1 § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c UStG befreit Schul- und 


Hochschulunterricht, der von Privatlehrern erteilt wird, von der 
Umsatzsteuer. 2Der Begriff des Privatlehrers umfasst hierbei nur 
natürliche Personen. 3Die Steuerbefreiung erfasst von 
Privatlehrern erteilte Unterrichtseinheiten, die sich auf Schul- und 
Hochschulunterricht beziehen, und schließt somit auch die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Hinblick auf die 
Ausübung einer Berufstätigkeit - d. h. Ausbildung, Fortbildung und 
Umschulung - ein (vgl. BFH-Urteil vom 20.03.2014 – V R 3/13, 
BStBl II 20xx S. xxx). 4Zum Umfang der begünstigten Leistungen 
vgl. Abschnitt 4.21.1 und 4.21.2.  


(2)  1Der Privatlehrer muss die Unterrichtsleistungen in eigener 
Person, für eigene Rechnung und in eigener Verantwortung 
erbringen (vgl. BFH-Urteil vom 27.09.2007 – V R 75/03, BStBl II 
2008 S. 323). 2Dabei gestaltet und organisiert der Privatlehrer, 
z. B. als Nachhilfelehrer oder als Musiklehrer, selbst die 
Unterrichtseinheiten, die z. B. auch in dessen Wohnung erteilt 
werden können. 3Der Unterricht muss auf die individuellen 
Bedürfnisse des jeweiligen Schülers oder Studenten ausgerichtet 
sein. 4Dem steht es nicht entgegen, wenn der Unterricht 
gleichzeitig gegenüber mehreren Schülern oder Studenten 
erbracht wird. 5Ein Lehrer, der im Verhinderungsfall Anspruch auf 
Fortzahlung der Vergütung hat, wird nicht für eigene Rechnung 
tätig und kann damit nicht als Privatlehrer in diesem Sinne 
angesehen werden. 6Auf eigene Verantwortung wird die 
Unterrichtstätigkeit dann erbracht, wenn der Privatlehrer das 
Lehrkonzept selbst bestimmt; das gilt unabhängig davon, ob das 
Thema oder ein Lehrplan vorgegeben sind, z. B. im Rahmen des 
Franchisings. 7Das Erfordernis, dass der Unterricht privat erteilt 
wird, setzt keine unmittelbare Vertragsbeziehung zwischen den 
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Schülern oder Studenten und dem Privatlehrer voraus. 8Eine 
Vertragsbeziehung des Privatlehrers kann auch mit anderen 
Personen, etwa mit den Eltern der Schüler und Studenten oder mit 
anderen Auftraggebern, bestehen.  


(3)  1Kein Privatlehrer nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c UStG ist 
ein Unternehmer, der als selbständiger Lehrer Bildungsleistungen 
im Rahmen von Verträgen mit Bildungseinrichtungen an diese 
Einrichtungen erbringt, weil nicht er, sondern die 
Bildungseinrichtung, an der er Unterricht erteilt, die 
Unterrichtsleistung an die Teilnehmer erbringt. 
2Unterrichtsleistungen eines solchen selbständigen Lehrers sind 
unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 Satz 1 
Buchstabe b UStG umsatzsteuerfrei (vgl. Abschnitt 4.21.6). 


(4)  1Der Begriff des Privatlehrers ist nicht erfüllt, wenn das 
Unternehmen organisatorische Strukturen aufweist, die denen 
eines Schulbetriebs ähnlich sind. 2Dies ist der Fall, wenn z. B. 
entsprechendes Personal und Sachmittel sowie Unterrichtsräume 
zur Verfügung stehen und beständig Lehrveranstaltungen 
angeboten werden. 3Demzufolge kommt für eine Einrichtung, in 
der sowohl der Unternehmer als auch seine Mitarbeiter Unterricht 
erteilen, eine Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c 
UStG nicht in Betracht; und zwar auch nicht anteilig für den vom 
Unternehmer selbst erteilten Unterricht. Eine solche Einrichtung 
kann vielmehr nur unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 
Satz 1 Buchstabe a UStG von der Umsatzsteuer befreit sein.“ 


 


11. Abschnitt 4.22.1 wird wie folgt geändert: 


a)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Abschnitt 4.21.2 Sätze 8 und 
9“ durch die Angabe „Abschnitt 4.21.1 Abs. 1 Sätze 7 und 8“ 
ersetzt. 


b) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe „(vgl. Abschnitt 4.21.3)“ durch 
die Angabe „(vgl. Abschnitt 4.21.6) ersetzt. 


Anwendungsregelung 


5 § 4 Nr. 21 UStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2024 vom 
02. Dezember 2024 (BGBl. I S. 387 vom 5. Dezember 2024) und die 
Grundsätze dieses Schreibens sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2024 erbracht werden.  


6 Eine vor dem 1. Januar 2025 durch die zuständige Landesbehörde 
ausgestellte Bescheinigung ist bis zum Ablauf eines Gültigkeitszeitraums 
oder eines etwaigen Widerrufs als Nachweis i. S. d. § 4 Nr. 21 Satz 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG weiterhin anzuerkennen.  


7 Die Grundsätze der BFH-Urteile vom 23. August 2007 – V R 10/05, vom 
29. März 2017 – XI R 6/16, vom 23. Mai 2019, V R 7/19 (V R 38/16), vom 
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27. Juni 2021 – V R 39/20, vom 15. Dezember 2021 – XI R 3/20 und vom 
15. Februar 2022 – XI R 30/21 (XI R 37/18) sind auf Umsätze in allen 
offenen Fällen anzuwenden.  


8 Die Grundsätze der BFH-Urteile vom 10. Januar 2008 – V R 52/06, vom 
20. März 2014 – V R 3/13, vom 30. Juni 2022 – V R 32/21 (V R 31/17) und 
vom 22. Juni 2022 – XI R 32/21 (XI R 6/19), sind auf Umsätze in allen 
offenen Fällen anzuwenden. Für Umsätze, die bis zum 31. Dezember 2025 
erbracht werden, wird es nicht beanstandet, wenn der Unternehmer seine 
Leistungen abweichend von den o. g. Ausführungen umsatzsteuerpflichtig 
behandelt bzw. behandelt hat. 


9 Die Grundsätze des BFH-Urteils vom 16. Dezember 2021 – V R 31/21 
(V R 32/18) sind auf Umsätze in allen offenen Fällen anzuwenden. Für 
Umsätze, die bis zum 31. Dezember 2025 erbracht werden, wird es nicht 
beanstandet, wenn der Unternehmer seine Leistungen abweichend von den 
o. g. Ausführungen umsatzsteuerfrei behandelt bzw. behandelt hat. 


10 Die Grundsätze der Entscheidung des BFH vom 5. Juni 2014 – V R 19/13 zu 
von Privatlehrern erteiltem Schwimmunterricht sind, soweit die darin 
vertretene Rechtsauffassung durch das BFH-Urteil vom 16. Dezember 2021 
– V R 31/21 (V R 32/18) geändert wurde, für Umsätze, die nach dem 
31. Dezember 2025 erbracht werden, nicht weiter anzuwenden.  


11 Die Grundsätze der BFH-Urteile vom 23. August 2004 – V R 4/05 und vom 
17. April 2008 – V R 58/05 sind aufgrund der Änderung des § 4 Nr. 21 UStG 
durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 
nur auf Umsätze anzuwenden, die bis zum 31. März 1999 erbracht wurden. 


12 Die Grundsätze der Entscheidung des BFH vom 10. August 2016 – 
V R 38/15 zu Führungen durch für den Besucherdienst des Deutschen 
Bundestages tätige Dozenten sind, soweit die darin vertretene 
Rechtsauffassung durch das BFH-Urteil vom 15. Februar 2022 – IX R 30/21 
(IX R 37/18) geändert wurde, für Umsätze, die nach dem 31. Dezember 
2025 erbracht werden, nicht weiter anzuwenden. Für Umsätze, die bis zum 
31. Dezember 2025 erbracht werden, wird es nicht beanstandet, wenn der 
Unternehmer seine Leistungen abweichend von den o. g. Ausführungen 
umsatzsteuerpflichtig behandelt bzw. behandelt hat. 


Schlussbestimmung 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht 
ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des 
Bundesministeriums der Finanzen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - 
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Steuern - Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
zum Herunterladen bereit. 


Im Auftrag 
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Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer und Programmablaufplan für die Erstellung von 
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1 Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden hiermit  
 
- ein geänderter Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn 


einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die 


Kirchenlohnsteuer für 2025 - Anlage 1 - und 


 


- ein Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für 2025 zur manuellen 


Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des Solidaritätszuschlags und 


der Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer) - Anlage 2 - 


 
bekannt gemacht (§ 39b Absatz 6 und § 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG).  
 


2 Die Programmablaufpläne berücksichtigen die Anpassungen des Einkommensteuertarifs, der 
Zahlenwerte in § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG und des Kinderfreibetrags durch das Steuerfort-
entwicklungsgesetz vom 23. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 449). 
 


3 Die Programmablaufpläne sind spätestens ab dem 1. März 2025 anzuwenden. Zugleich ist die 
Übergangsregelung für die Ermittlung der Lohnsteuer auf Grundlage von Lohnsteuertabellen  
für die Lohnzahlungszeiträume bis November 2024 nach dem BMF-Schreiben vom 
22. November 2024 (a. a. O.) ausgelaufen. 
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4 Der ab dem 1. Januar 2025 unter Berücksichtigung der Vorgaben in der Bekanntmachung vom 


22. November 2024 (a. a. O.) vorgenommene Lohnsteuerabzug ist vom Arbeitgeber spätestens bis 
zum 1. März 2025 zu korrigieren, wenn ihm dies - was die Regel ist - wirtschaftlich zumutbar ist 
(§ 41c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 EStG). Die Art und Weise der Neuberechnung ist 
nicht zwingend festgelegt (s. Bundestags-Drucksache 16/11740 vom 27. Januar 2009, S. 26). Sie 
kann durch eine Neuberechnung zurückliegender Lohnzahlungszeiträume, durch eine 
Differenzberechnung für diese Lohnzahlungszeiträume oder durch eine Erstattung im Rahmen 
der Berechnung der Lohnsteuer für einen demnächst fälligen sonstigen Bezug erfolgen. Eine 
Verpflichtung zur Neuberechnung scheidet aus, wenn z. B. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
keinen Arbeitslohn mehr bezieht oder wenn die Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt 
oder ausgeschrieben worden ist (§ 41c Absatz 3 EStG). 
 


5 Durch die Änderung des Lohnsteuerabzugs ab dem 1. Januar 2025 ergeben sich keine Aus-
wirkungen bei einem zuvor gebildeten Faktor (§ 39f EStG). Dieser behält weiter seine Gültigkeit, 
längstens bis Ende 2026 (siehe § 39f Absatz 1 Satz 9 EStG). Gleiches gilt für einen ermittelten 
Freibetrag (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 4a bis 9 sowie Satz 3 EStG). 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Geänderter Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung  
der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags  


und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für 2025 
 
 
Das Programm bietet die Möglichkeit, die Werte von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer in Euro maschinell zu berechnen. Das 
Programm kann als Unterprogramm in ein Lohnabrechnungsverfahren eingefügt werden, 
wenn die unter 3.1 beschriebenen Eingangsparameter zur Verfügung gestellt werden. Es ist 
auch für den Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber nach § 42b EStG 
einsetzbar. 
 
 
Inhalt 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
2. Erläuterungen 


2.1 Allgemeines 
2.2 Feldlängen 
2.3 Symbole 
2.4 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei gesetzlich krankenversicherten 


Arbeitnehmern 
3. Schnittstellenkonventionen 


3.1 Eingangsparameter 
3.2 Ausgangsparameter 
3.3 Ausgangsparameter DBA 


4. Interne Felder 
5. Programmablaufplan 2025 
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
 
Der Programmablaufplan enthält gem. § 39b Absatz 6 EStG: 
 
a) die Berechnung der vom laufenden Arbeitslohn nach § 39b Absatz 2 EStG 


einzubehaltenden Lohnsteuer für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 2024, aber vor dem 1. Januar 2026 enden, 


 
b) die Berechnung der von sonstigen Bezügen nach § 39b Absatz 3 Satz 1 bis 8 EStG 


einzubehaltenden Lohnsteuer für sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2024, aber vor dem 1. Januar 2026 zufließen, 


 
c) die Berechnung des Solidaritätszuschlags auf laufenden Arbeitslohn, der für einen 


nach dem 31. Dezember 2024, aber vor dem 1. Januar 2026 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 
31. Dezember 2024, aber vor dem 1. Januar 2026 zufließen, 


 
d) die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die einzubehaltende Kirchenlohnsteuer 


(Minderung der ermittelten Lohnsteuer nach § 51a EStG). 
 
Der Programmablaufplan berücksichtigt für 2025 die Anpassungen des 
Einkommensteuertarifs (einschließlich Anhebung des Grundfreibetrags auf 12.096 Euro), der 
Zahlenwerte in § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG, des Kinderfreibetrags (Anhebung auf 
4 800 Euro bzw. 9.600 Euro) und der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag (Anhebung auf 
19.950 Euro) durch das Steuerfortentwicklungsgesetz.  
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Bei der Aufstellung wurde im Übrigen berücksichtigt, dass  
 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die 


Beitragsbemessungsgrenze 66.150 Euro (2024: 62.100 Euro) beträgt, 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) 


weiterhin 14,0 % beträgt, 
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen 


Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche 
Zusatzbeitragssatz 2,5 % (2024: 1,7 %) beträgt, 


-  in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 3,60 % (2024: 
3,40 %), der Zuschlag für Kinderlose weiterhin 0,6 % und die Beitragsabschläge für 
zweite und weitere Kinder bis zum 5. Kind jeweils 0,25 % betragen,  


- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze 
(BBG) 96.600 Euro (2024: BBG West 90.600 Euro bzw. BBG Ost 89.400 Euro) 
beträgt, 


- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt. 
 
 
2. Erläuterungen 
 
2.1 Allgemeines 
 
Es sind tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Lohnzahlungszeiträume 
berücksichtigt. Die Aufteilung von Jahresbeträgen auf unterjährige Lohnzahlungszeiträume 
sowie die Hochrechnung von Beträgen für unterjährige Lohnzahlungszeiträume auf 
Jahresbeträge wird entsprechend den in § 39b Absatz 2 Satz 9 EStG angegebenen 
Bruchteilen vorgenommen. Die Berechnung abweichender Lohnzahlungszeiträume - z. B. 
drei Tage - ist nicht möglich. In diesen Fällen ist die Steuer für den nächstkleineren Zeitraum 
zu ermitteln, hier z. B. Berechnung für alle drei Tage einzeln als Tageslohnsteuer. Bruchteile 
eines Cent werden entsprechend den Angaben im Programmablaufplan auf ganze Cent 
aufgerundet bzw. bleiben außer Ansatz.  
 
2.2 Feldlängen 
 
Das Format und die Länge der Parameter und internen Felder sind bei der Programmierung 
(Codierung) zu bestimmen, soweit sie sich nicht unmittelbar aus den Erläuterungen oder 
dem Programmablaufplan ergeben. Feldbeschreibungen ohne Stellenangaben beziehen sich 
auf Ganzzahlen, ansonsten sind die Nachkommastellen angegeben. Bei der 
Steuerberechnung werden Gleitkommafelder verwendet. 
 
2.3 Symbole 
 
Die im Programmablaufplan verwendeten Sinnbilder entsprechen der Zeichenschablone 
nach DIN 66001. Darüber hinaus bedeuten: 


   = Wert nach unten abrunden (z. B. Euro  = auf volle Euro abrunden) 


   = Wert nach oben aufrunden (z. B. Cent  = auf volle Cent aufrunden) 


→ = „übertragen nach“ (Zuweisung) 
 
2.4 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei gesetzlich krankenversicherten 


Arbeitnehmern (ergänzende Erläuterungen zum BMF-Schreiben zur 
Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren vom 26. November 2013, BStBl I 
S. 1532) 


 
Beim Eingangsparameter KVZ ist Folgendes zu beachten: 
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Maßgeblich ist der für den Arbeitnehmer bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigende 
kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist 
unmaßgeblich. Es ist stets der volle Zusatzbeitragssatz einzutragen. Die Aufteilung in 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil ist im Programmablauf umgesetzt. Bei der Berechnung 
der Lohnsteuer für sonstige Bezüge ist der am Ende des Kalendermonats des Zuflusses 
geltende Zusatzbeitragssatz maßgeblich (R 39b.6 LStR). Bei der Nachforderung von 
Lohnsteuer nach R 41c.3 Absatz 2 LStR oder im Rahmen der Lohnsteuer-Außenprüfung 
nach Ablauf des Kalenderjahres mittels Jahreslohnsteuerberechnung ist der zuletzt im 
jeweiligen Kalenderjahr geltende Zusatzbeitragssatz maßgeblich. Bei Entschädigungen im 
Sinne des § 24 Nummer 1 EStG, die nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Schlusssatz 
Halbsatz 1 EStG bei der Berechnung der Vorsorgepauschale außen vor bleiben, aber im Fall 
der regulären Besteuerung aus Vereinfachungsgründen nach R 39b.6 Absatz 5 Satz 2 LStR 
einbezogen werden können, ist der am Ende des Kalendermonats des Zuflusses geltende 
Zusatzbeitragssatz maßgeblich. Bei der Berechnung des Durchschnittssteuersatzes nach 
§ 40 Absatz 1 EStG i.V.m. R 40.1 LStR kann der Arbeitgeber aus Vereinfachungsgründen 
beim Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die gesetzliche Krankenversicherung den 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz nach § 242a SGB V zugrunde legen. Bei bestimmten 
Personengruppen (vgl. § 242 Absatz 3 SGB V) ist bei der Beitragsberechnung der 
durchschnittliche Zusatzbeitragssatz nach § 242a SGB V maßgeblich; dies gilt für den 
Lohnsteuerabzug entsprechend. Für bestimmte Übergangszeiträume kann es bei dem 
Lohnsteuerabzug unterliegenden Versorgungsbezügen zu Abweichungen zwischen dem von 
der Krankenkasse festgesetzten Zusatzbeitragssatz und dem tatsächlich vom Arbeitgeber 
anzuwendenden Zusatzbeitragssatz kommen (vgl. § 248 SGB V). Hier ist der der 
Beitragsberechnung zugrunde liegende Zusatzbeitragssatz maßgeblich; der von der 
Krankenkasse (aktuell) festgesetzte Zusatzbeitragssatz ist unmaßgeblich. Vor dem 
Hintergrund, dass § 248 SGB V nicht für freiwillig versicherte Selbstzahler gilt, ist bei diesem 
Personenkreis der von der Krankenkasse (aktuell) festgesetzte Zusatzbeitragssatz ohne 
zeitliche Verzögerung zugrunde zu legen. 
 
Auf den Ausschlusstatbestand für den Lohnsteuer-Jahresausgleich nach einer unterjährigen 
Änderung des Zusatzbeitragssatzes wird hingewiesen (vgl. § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 
EStG). 
 
 
3. Schnittstellenkonventionen 
 
Hat ein Rechenergebnis oder ein zu übertragendes Feld Dezimalstellen, die im 
Empfangsfeld nicht vorgesehen sind, und ist im Programmablaufplan nichts anderes 
angegeben, sind diese überschüssigen Dezimalstellen wegzulassen. Dies gilt jedoch nur für 
die im Programmablaufplan genannten Felder. Zwischenfelder, die durch die 
Programmierung oder die verwendete Programmiersprache notwendig werden, sind nicht zu 
runden. 
 
3.1 Eingangsparameter 
 
Die Plausibilität der Parameter wird im Programm nicht geprüft. Sie müssen daher in 
Vorprogrammen des Arbeitgebers abgesichert werden. Es kommen z. B. in Betracht: 
 
- Vorzeichenprüfung (z. B. darf der Wert in RE4 nicht negativ sein); 
- Prüfung auf gültigen Inhalt (z. B. Wert in LZZ nur 1, 2, 3 oder 4, Wert in ALTER1); 
- Prüfung von Eingangswerten im Verhältnis zu anderen Eingangswerten, z. B.: 


• VBEZ darf nicht größer als RE4 sein, da die Versorgungsbezüge im Bruttolohn 
enthalten sein müssen; 


• wenn STKL = 6 ist, darf die Eingabe von JHINZU und LZZHINZU nicht 
möglich sein; 


• das Faktorverfahren kommt nur in der Steuerklasse IV zur Anwendung; 
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• neben dem Faktor darf kein Freibetrag eingetragen werden. 
 
Es werden folgende Eingangsparameter benötigt: 
 
Name 
 


Bedeutung 


AF 1, wenn die Anwendung des Faktorverfahrens gewählt wurde (nur in 
Steuerklasse IV) 
 


AJAHR Auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgendes Kalenderjahr 
(erforderlich, wenn ALTER1=1) 
 


ALTER1 1, wenn das 64. Lebensjahr vor Beginn des Kalenderjahres vollendet 
wurde, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet (§ 24a EStG), sonst 
= 0 
 


F eingetragener Faktor mit drei Nachkommastellen 
 


JFREIB Jahresfreibetrag für die Ermittlung der Lohnsteuer für die sonstigen 
Bezüge sowie für Vermögensbeteiligungen nach § 19a Absatz 1 
und 4 EStG nach Maßgabe der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39e EStG oder der Eintragung 
auf der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2025 in Cent 
(ggf. 0) 
 


JHINZU Jahreshinzurechnungsbetrag für die Ermittlung der Lohnsteuer für 
die sonstigen Bezüge sowie für Vermögensbeteiligungen nach § 19a 
Absatz 1 und 4 EStG nach Maßgabe der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39e EStG oder der Eintragung 
auf der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2025 in Cent 
(ggf. 0) 
 


JRE4 Voraussichtlicher Jahresarbeitslohn ohne sonstige Bezüge (d.h. 
auch ohne die zu besteuernden Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen, § 19a Absatz 4 EStG) in Cent. 
Anmerkung: Die Eingabe dieses Feldes (ggf. 0) ist erforderlich bei 
Eingaben zu sonstigen Bezügen (Feld SONSTB).  
 
Sind in einem vorangegangenen Abrechnungszeitraum bereits 
sonstige Bezüge gezahlt worden, so sind sie dem voraussichtlichen 
Jahresarbeitslohn hinzuzurechnen. Gleiches gilt für zu besteuernde 
Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 4 EStG). 
 


JRE4ENT In JRE4 enthaltene Entschädigungen nach § 24 Nummer 1 EStG 
und zu besteuernde Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a 
Absatz 4 EStG in Cent 
 


JVBEZ In JRE4 enthaltene Versorgungsbezüge in Cent (ggf. 0) 
 


KRV Merker für die Vorsorgepauschale 
 
0 = der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
pflichtversichert oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht 
freiwillig versichert; es gilt die allgemeine 
Beitragsbemessungsgrenze 
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Name 
 


Bedeutung 


 
1 = wenn nicht 0  
 


KVZ Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei einem gesetzlich 
krankenversicherten Arbeitnehmer in Prozent (bspw. 2,50 für 
2,50 %) mit 2 Dezimalstellen. Es ist der volle Zusatzbeitragssatz 
anzugeben. Die Aufteilung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil 
erfolgt im Programmablauf. 
 
Siehe i.Ü. auch Erläuterungen unter Pkt. 2.4. 
 


LZZ Lohnzahlungszeitraum: 
 
1 = Jahr 
2 = Monat 
3 = Woche 
4 = Tag 
 


LZZFREIB Der als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal für den 
Arbeitgeber nach § 39e EStG festgestellte oder in der Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug 2025 eingetragene Freibetrag für den 
Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


LZZHINZU Der als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal für den 
Arbeitgeber nach § 39e EStG festgestellte oder in der Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug 2025 eingetragene Hinzurechnungsbetrag 
für den Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


MBV Nicht zu besteuernde Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a 
Absatz 1 Satz 4 EStG) in Cent 
 


PKPV Dem Arbeitgeber mitgeteilte Beiträge des Arbeitnehmers für eine 
private Basiskranken- bzw. Pflege-Pflichtversicherung im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG in Cent; der Wert ist unabhängig vom 
Lohnzahlungszeitraum immer als Monatsbetrag anzugeben 
 


PKV 0 = gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer 
 
1 = ausschließlich privat krankenversicherte Arbeitnehmer ohne 
Arbeitgeberzuschuss 
 
2 = ausschließlich privat krankenversicherte Arbeitnehmer mit 
Arbeitgeberzuschuss 
 


PVA Zahl der beim Arbeitnehmer zu berücksichtigenden 
Beitragsabschläge in der sozialen Pflegeversicherung bei mehr als 
einem Kind  
 
0 = kein Abschlag 
1 = Beitragsabschlag für das 2. Kind  
2 = Beitragsabschläge für das 2. und 3. Kind 
3 = Beitragsabschläge für 2. bis 4. Kinder 
4 = Beitragsabschläge für 2. bis 5. oder mehr Kinder 
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Name 
 


Bedeutung 


PVS 1, wenn bei der sozialen Pflegeversicherung die Besonderheiten in 
Sachsen zu berücksichtigen sind bzw. zu berücksichtigen wären 
 


PVZ 1, wenn der Arbeitnehmer den Zuschlag zur sozialen 
Pflegeversicherung zu zahlen hat 
 


R Religionsgemeinschaft des Arbeitnehmers lt. elektronischer 
Lohnsteuerabzugsmerkmale oder der Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug 2025 (bei keiner Religionszugehörigkeit = 0) 
 


RE4 Steuerpflichtiger Arbeitslohn für den Lohnzahlungszeitraum vor 
Berücksichtigung des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags 
zum Versorgungsfreibetrag, des Altersentlastungsbetrags und des 
als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal festgestellten oder in 
der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2025 für den 
Lohnzahlungszeitraum eingetragenen Freibetrags bzw. 
Hinzurechnungsbetrags in Cent 
 


SONSTB Sonstige Bezüge einschließlich zu besteuernde Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen und Sterbegeld bei Versorgungsbezügen 
sowie Kapitalauszahlungen/Abfindungen, in Cent (ggf. 0) 
 


SONSTENT In SONSTB enthaltene Entschädigungen nach § 24 Nummer 1 EStG 
sowie zu besteuernde Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a 
Absatz 4 EStG), in Cent  
 


STERBE Sterbegeld bei Versorgungsbezügen sowie 
Kapitalauszahlungen/Abfindungen (in SONSTB enthalten), in Cent 
 


STKL Steuerklasse:  
 
1 = I 
2 = II 
3 = III 
4 = IV 
5 = V 
6 = VI 
 


VBEZ In RE4 enthaltene Versorgungsbezüge in Cent (ggf. 0) ggf. unter 
Berücksichtigung einer geänderten Bemessungsgrundlage nach 
§ 19 Absatz 2 Satz 10 und 11 EStG 
 


VBEZM Versorgungsbezug im Januar 2005 bzw. für den ersten vollen Monat, 
wenn der Versorgungsbezug erstmalig nach Januar 2005 gewährt 
wurde, in Cent 
 


VBEZS Voraussichtliche Sonderzahlungen von Versorgungsbezügen im 
Kalenderjahr des Versorgungsbeginns bei Versorgungsempfängern 
ohne Sterbegeld, Kapitalauszahlungen/Abfindungen in Cent 
 


VBS In SONSTB enthaltene Versorgungsbezüge einschließlich 
Sterbegeld in Cent (ggf. 0) 
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Name 
 


Bedeutung 


VJAHR Jahr, in dem der Versorgungsbezug erstmalig gewährt wurde; 
werden mehrere Versorgungsbezüge gezahlt, wird aus 
Vereinfachungsgründen für die Berechnung das Jahr des ältesten 
erstmaligen Bezugs herangezogen; auf die Möglichkeit der 
getrennten Abrechnung verschiedenartiger Bezüge (§ 39e Absatz 5a 
EStG) wird im Übrigen verwiesen 
 


ZKF Zahl der Freibeträge für Kinder (eine Dezimalstelle, nur bei 
Steuerklassen I, II, III und IV) 
 


ZMVB Zahl der Monate, für die im Kalenderjahr Versorgungsbezüge 
gezahlt werden [nur erforderlich bei Jahresberechnung (LZZ = 1)] 
 


3.2 Ausgangsparameter 
 
Als Ergebnis stellt das Programm folgende Ausgangsparameter zur Verfügung: 
 
Name 
 


Bedeutung 


BK Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer in Cent 
 


BKS Bemessungsgrundlage der sonstigen Bezüge für die 
Kirchenlohnsteuer in Cent.  
 
Hinweis: Negativbeträge, die aus nicht zu besteuernden Vorteilen bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 1 Satz 4 EStG) resultieren, 
mindern BK (maximal bis 0). Der Sonderausgabenabzug für 
tatsächlich erbrachte Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer bleibt unberührt. 
 


LSTLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum einzubehaltende Lohnsteuer in Cent 
 
 


SOLZLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum einzubehaltender 
Solidaritätszuschlag in Cent 
 


SOLZS Solidaritätszuschlag für sonstige Bezüge in Cent.  
 
Hinweis: Negativbeträge, die aus nicht zu besteuernden Vorteilen bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 1 Satz 4 EStG) resultieren, 
mindern SOLZLZZ (maximal bis 0). Der Sonderausgabenabzug für 
tatsächlich erbrachte Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer bleibt unberührt. 
 


STS Lohnsteuer für sonstige Bezüge in Cent 
 
Hinweis: Negativbeträge, die aus nicht zu besteuernden Vorteilen bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 1 Satz 4 EStG) resultieren, 
mindern LSTLZZ (maximal bis 0). Der Sonderausgabenabzug für 
tatsächlich erbrachte Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer bleibt unberührt. 
 


VKVLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum berücksichtigte Beiträge des 
Arbeitnehmers zur privaten Basis-Krankenversicherung und privaten 
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Name 
 


Bedeutung 


Pflege-Pflichtversicherung (ggf. auch die Mindestvorsorgepauschale) 
in Cent beim laufenden Arbeitslohn. Für Zwecke der 
Lohnsteuerbescheinigung sind die einzelnen Ausgabewerte 
außerhalb des eigentlichen Lohnsteuerberechnungsprogramms zu 
addieren; hinzuzurechnen sind auch die Ausgabewerte VKVSONST. 
 


VKVSONST Für den Lohnzahlungszeitraum berücksichtigte Beiträge des 
Arbeitnehmers zur privaten Basis-Krankenversicherung und privaten 
Pflege-Pflichtversicherung (ggf. auch die Mindestvorsorgepauschale) 
in Cent bei sonstigen Bezügen. Der Ausgabewert kann auch negativ 
sein. 
 


3.3 Ausgangsparameter DBA 
 
Zusätzlich stellt das Programm Ausgangsparameter zur Verfügung, die für die Ermittlung der 
Lohnsteuer unter Berücksichtigung von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mittels DBA-
PAP benötigt werden. Soweit eine Kompatibilität des Programms mit der 
Lohnsteuerermittlung nach DBA nicht gegeben sein soll, sind die Parameter zumindest als 
interne Felder zu definieren. 
 
Name 
 


Bedeutung 


VFRB Verbrauchter Freibetrag bei Berechnung des laufenden Arbeitslohns, 
in Cent  
 


VFRBS1 Verbrauchter Freibetrag bei Berechnung des voraussichtlichen 
Jahresarbeitslohns, in Cent  
 


VFRBS2 Verbrauchter Freibetrag bei Berechnung der sonstigen Bezüge, in 
Cent  
 


WVFRB Für die weitergehende Berücksichtigung des Steuerfreibetrags nach 
dem DBA Türkei verfügbares ZVE über dem Grundfreibetrag bei der 
Berechnung des laufenden Arbeitslohns, in Cent  
 


WVFRBM Für die weitergehende Berücksichtigung des Steuerfreibetrags nach 
dem DBA Türkei verfügbares ZVE über dem Grundfreibetrag bei der 
Berechnung der sonstigen Bezüge, in Cent  
 


WVFRBO Für die weitergehende Berücksichtigung des Steuerfreibetrags nach 
dem DBA Türkei verfügbares ZVE über dem Grundfreibetrag bei der 
Berechnung des voraussichtlichen Jahresarbeitslohns, in Cent  
 
 


4. Interne Felder 
 
Das Programm verwendet intern folgende Felder (wenn ggf. solche Felder im Umfeld des 
Programms verwendet werden sollen, können sie als Ausgangsparameter behandelt 
werden, soweit sie nicht während des Programmdurchlaufs noch verändert wurden). Die 
internen Felder müssen vor Aufruf des Programms gelöscht werden: 
 
Name 
 


Bedeutung 


ALTE Altersentlastungsbetrag in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
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Name 
 


Bedeutung 


 
ANP Arbeitnehmer-Pauschbetrag/Werbungskosten-Pauschbetrag in Euro 


 
ANTEIL1 Auf den Lohnzahlungszeitraum entfallender Anteil von Jahreswerten 


auf ganze Cent abgerundet 
 


BBGKVPV Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung in Euro 
 


BBGRV Allgemeine Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung in Euro 
 


BMG Bemessungsgrundlage für Altersentlastungsbetrag in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


DIFF Differenz zwischen ST1 und ST2 in Euro 
 


EFA Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Euro 
 


FVB Versorgungsfreibetrag in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


FVBSO Versorgungsfreibetrag in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) für die 
Berechnung der Lohnsteuer für den sonstigen Bezug 
 


FVBZ Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in Euro 
 


FVBZSO 
 


Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in Euro für die Berechnung der 
Lohnsteuer beim sonstigen Bezug 
 


GFB Grundfreibetrag in Euro 
 


HBALTE Maximaler Altersentlastungsbetrag in Euro 
 


HFVB Maßgeblicher maximaler Versorgungsfreibetrag in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


HFVBZ Maßgeblicher maximaler Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


HFVBZSO Maßgeblicher maximaler Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) für die Berechnung der Lohnsteuer für 
den sonstigen Bezug 
 


HOCH Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
 


J Nummer der Tabellenwerte für Versorgungsparameter 
 


JBMG Jahressteuer nach § 51a EStG, aus der Solidaritätszuschlag und 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer ermittelt werden, in 
Euro 
 


JLFREIB Auf einen Jahreslohn hochgerechneter LZZFREIB in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
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Name 
 


Bedeutung 


 
JLHINZU Auf einen Jahreslohn hochgerechneter LZZHINZU in Euro, Cent 


(2 Dezimalstellen) 
 


JW Jahreswert, dessen Anteil für einen Lohnzahlungszeitraum in 
UPANTEIL errechnet werden soll, in Cent 
 


K Nummer der Tabellenwerte für Parameter bei 
Altersentlastungsbetrag 
 


KFB Summe der Freibeträge für Kinder in Euro 
 


KVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur Krankenversicherung unter 
Berücksichtigung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes für die 
Ermittlung des Arbeitgeberzuschusses (5 Dezimalstellen) 
 


KVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur Krankenversicherung 
(5 Dezimalstellen) 
 


KZTAB Kennzahl für die Einkommensteuer-Tarifarten: 
 
1 = Grundtarif 
2 = Splittingverfahren 
 


LSTJAHR Jahreslohnsteuer in Euro 
 


LSTOSO, LSTSO Zwischenfelder der Jahreslohnsteuer in Cent 
 


MIST Mindeststeuer für die Steuerklassen V und VI in Euro 
 


PVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


PVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


RVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers in der allgemeinen gesetzlichen 
Rentenversicherung (4 Dezimalstellen) 
 


RW Rechenwert in Gleitkommadarstellung 
 


SAP Sonderausgaben-Pauschbetrag in Euro 
 


SOLZFREI Freigrenze für den Solidaritätszuschlag in Euro 
 


SOLZJ Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


SOLZMIN Zwischenwert für den Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer 
in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


SOLZSBMG Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags zur Prüfung der 
Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für sonstige Bezüge in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


SOLZSZVE Zu versteuerndes Einkommen für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags zur Prüfung der 
Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für sonstige Bezüge in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ST Tarifliche Einkommensteuer in Euro 
 


ST1 Tarifliche Einkommensteuer auf das 1,25-fache ZX in Euro 
 


ST2 Tarifliche Einkommensteuer auf das 0,75-fache ZX in Euro 
 


TAB1 Tabelle für die Prozentsätze des Versorgungsfreibetrags 
 


TAB2 Tabelle für die Höchstbeträge des Versorgungsfreibetrags 
 


TAB3 Tabelle für die Zuschläge zum Versorgungsfreibetrag 
 


TAB4 Tabelle für die Prozentsätze des Altersentlastungsbetrags 
 


TAB5 Tabelle für die Höchstbeträge des Altersentlastungsbetrags 
 


VBEZB Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag in Cent 
 


VBEZBSO Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag in Cent für 
den sonstigen Bezug 
 


VERGL Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
 


VHB Höchstbetrag der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VKV Jahreswert der berücksichtigten Beiträge zur privaten Basis-
Krankenversicherung und privaten Pflege-Pflichtversicherung (ggf. 
auch die Mindestvorsorgepauschale) in Cent 
 


VSP Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung nach 
fiktiven Beträgen oder ggf. für die private Basiskrankenversicherung 
und private Pflege-Pflichtversicherung in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


VSPN Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP1 Zwischenwert 1 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP2 Zwischenwert 2 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 


VSP3 Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die gesetzliche Kranken- 
und soziale Pflegeversicherung nach fiktiven Beträgen oder ggf. für 
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die private Basiskrankenversicherung und private Pflege-
Pflichtversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


W1STKL5 Erster Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


W2STKL5 Zweiter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


W3STKL5 Dritter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


X Zu versteuerndes Einkommen gem. § 32a Absatz 1 und 5 EStG in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


Y Gem. § 32a Absatz 1 EStG (6 Dezimalstellen) 
 


ZRE4 Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes RE4 in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) nach Abzug der Freibeträge nach § 39b Absatz 2 
Satz 3 und 4 EStG 
 


ZRE4J Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes RE4 in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4VP Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes RE4, ggf. nach Abzug der 
Entschädigungen i.S.d. § 24 Nummer 1 EStG in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZTABFB Feste Tabellenfreibeträge (ohne Vorsorgepauschale) in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZVBEZ Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes VBEZ abzüglich FVB in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZVBEZJ Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes VBEZ in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZVE Zu versteuerndes Einkommen in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZX Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
 


ZZX Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
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LST2025


MRE4JL


MRE4


ENDE


Steuerung


Ermittlung des Jahresarbeitslohns nach
§ 39b Absatz 2 Satz 2 EStG


Ermittlung der Freibeträge nach § 39b 
Absatz 2 Satz 3 EStG


5. Programmablaufplan 2025


MSONST
Berechnung sonstiger Bezüge ohne
Vergütung für mehrjährige Tätigkeit 


MRE4ABZ
Abzug der Freibeträge nach § 39b Absatz 2
Satz 3 und 4 EStG vom Jahresarbeitslohn


VBEZBSO = 0


MBERECH
Ermittlung der Jahreslohnsteuer auf 
laufende Bezüge 


MPARA
Zuweisung von Werten für bestimmte 
Sozialversicherungsparameter
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ENDE


MPARA
Zuweisung von Werten für bestimmte 
Sozialversicherungsparameter


BBGRV = 96600


RVSATZAN = 0,093


Ja


KVSATZAN = 
KVZ/2/100 + 0,07


KVSATZAG = 
0,0125 + 0,07


BBGKVPV = 66150


PVSATZAN = 0,018 PVSATZAN = 0,023


PVSATZAG = 0,013PVSATZAG = 0,018


KRV < 1


Parameter 
Rentenversicherung


Parameter 
Krankenversicherung /
Pflegeversicherung


PVS = 1


PVZ = 1


PVSATZAN = 
PVSATZAN + 0,006


JaNein


JaNein


Nein


Grenzwerte für die
Steuerklassen V / VI


W1STKL5 = 13785


W2STKL5 = 34240


W3STKL5 = 222260


GFB = 12096


SOLZFREI = 19950


Grundfreibetrag


Freigrenze SolZ


PVSATZAN = 
PVSATZAN – PVA * 0,0025
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MRE4JL


LZZ = 1


LZZ = 3


ZRE4J =
RE4 / 100


ENDE


Nein Ja


JaNein


LZZ = 2Nein Ja


ZRE4J =
RE4 * 12 / 100


ZRE4J =
RE4 * 360 / 7


/ 100


ZRE4J =
RE4 * 360 /100


ZVBEZJ =
VBEZ / 100


ZVBEZJ =
VBEZ *


12 / 100


ZVBEZJ =
VBEZ *


360 / 7 / 100


ZVBEZJ =
VBEZ * 


360 / 100


JLFREIB =
LZZFREIB / 100


JLFREIB =
LZZFREIB *


12 / 100


JLFREIB =
LZZFREIB *


360 / 7 / 100


JLFREIB =
LZZFREIB * 
360 / 100


JLHINZU =
LZZHINZU / 100


JLHINZU =
LZZHINZU *


12 / 100


JLHINZU =
LZZHINZU *


360 / 7 / 100


JLHINZU =
LZZHINZU * 
360 / 100


AF = 0 JaNein


F = 1


Ermittlung des Jahresarbeitslohns 
und der Freibeträge
§ 39b Absatz 2 Satz 2 EStG
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MRE4


ZVBEZJ = 0


VBEZB =
VBEZM * ZMVB + 


VBEZS 


FVB = HFVB


FVB = 0


Ja


Freibeträge für Versorgungs-
bezüge, Altersentlastungsbetrag
(§ 39b Absatz 2 Satz 3 EStG)  


Cent
FVB = 


VBEZB * TAB1(J) / 100


FVB >
HFVB


HFVBZ = 
VBEZB/100 - FVB


FVBZ = HFVBZ


FVBZ = 0


LZZ = 1
VBEZB =


VBEZM * 12
+ VBEZS


FVBZ = TAB3(J)


HFVB =
TAB2(J) / 12 * 


ZMVB


HFVB =
TAB2(J)


VJAHR
< 2006


VJAHR
< 2058


J = 1J = VJAHR - 2004J = 54


FVBSO = 
FVB + VBEZBSO * 


TAB1(J) / 100


FVBZ =
TAB3(J) / 12 * 


ZMVB
Euro


ENDE


FVBZ >
HFVBZ


Nein


FVBSO > 
TAB2(J)


FVBSO = TAB2(J)


HFVBZSO = 
(VBEZB + VBEZBSO) / 


100 - FVBSO


 FVBZSO > 
HFVBZSO


FVBZSO = HFVBZSO


MRE4ALTE


FVBSO = 0


FVBZSO = 0


Ermittlung des Altersentlastungsbetrags


Euro


Euro


Nein


FVBZSO = 
FVBZ + VBEZBSO / 


100


 FVBZSO > 
TAB3(J)


FVBZSO = TAB3(J)


Euro


Cent


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja


Nein Ja


Ja


Ja


Ja


Ja


Ja


FVB = ZVBEZJ


FVB >
ZVBEZJ


Nein Ja


Euro
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MRE4ALTE
 Altersentlastungsbetrag
(§ 39b Absatz 2 Satz 3 EStG)  


ALTER1 = 0


ALTE = 0


Nein


HBALTE =
TAB5(K)


BMG =
ZRE4J - ZVBEZJ


EuroALTE = BMG
* TAB4(K)


AJAHR
< 2006


Nein


AJAHR
< 2058


JaNein


K = 1
K = AJAHR


- 2004
K = 54


ALTE = HBALTE


ALTE > HBALTENein


ENDE


Ja


Ja
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Jahr des
Versor-
gungs-


beginns


J


TAB1 TAB2


bis 2005


TAB3


1 0,400 3000 900


Satz
Höchst-
betrag


Zu-
schlag


2006 2 0,384 2880 864


2007 3 0,368 2760 828


2008 4 0,352 2640 792


2009 5 0,336 2520 756


2010 6 0,320 2400 720


2011 7 0,304 2280 684


2012 8 0,288 2160 648


2013 9 0,272 2040 612


2014 10 0,256 1920 576


2015 11 0,240 1800 540


2016 12 0,224 1680 504


2017 13 0,208 1560 468


2018 14 0,192 1440 432


2019 15 0,176 1320 396


2020 16 0,160 1200 360


2021 17 0,152 1140 342


2022 18 0,144 1080 324


2023 19 0,140 1050 315


2024 20 0,136 1020 306


2025 21 0,132 990 297


2026 22 0,128 960 288


2027 23 0,124 930 279


2028 24 0,120 900 270


25 0,116 870 261


2030 26 0,112 840 252


2031 27 0,108 810 243


2032 28 0,104 780 234


2033 29 0,100 750 225


2034 30 0,096 720 216


2035 31 0,092 690 207


2036 36 0,000 0 0


2029


2036 32 0,088 660 198


2037 33 0,084 630 189


2035 35 0,008 60 18


2036 36 0,000 0 0


2038 34 0,080 600 180


2039 35 0,076 570 171


2040 36 0,072 540 162


Maßgebender Prozentsatz, Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gem. § 19 Absatz 2 EStG 


Jahr des
Versor-
gungs-


beginns


J


TAB1 TAB2


2041


TAB3


37 0,068 510 153


Satz
Höchst-
betrag


Zu-
schlag


2042 38 0,064 480 144


2043 39 0,060 450 135


2044 40 0,056 420 126


2045 41 0,052 390 117


2046 42 0,048 360 108


2047 43 0,044 330 99


2048 44 0,040 300 90


2049 45 0,036 270 81


2050 46 0,032 240 72


2051 47 0,028 210 63


2052 48 0,024 180 54


2053 49 0,020 150 45


2054 50 0,016 120 36


2055 51 0,012 90 27


2056 52 0,008 60 18


2057 53 0,004 30 9


2058 54 0,000 0 0
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Auf die Voll-
endung des


64. Lebensjahres
folgendes


Kalenderjahr


K


TAB4 TAB5


2023 19 0,140 665


Satz
Höchst-
betrag


2024 20 0,136 646


2025 21 0,132 627


2026 22 0,128 608


2027 23 0,124 589


2028 24 0,120 570


2029 25 0,116 551


2030 26 0,112 532


2031 27 0,108 513


2032 28 0,104 494


2033 29 0,100 475


2034 30 0,096 456


2035 31 0,092 437


2012 36 0,000 02036 32 0,088 418


2037 33 0,084 399


2038 34 0,080 380


2039 35 0,076 361


2040 36 0,072 342


2012 36 0,000 02041 37 0,068 323


2042 38 0,064 304


2043 39 0,060 285


2044 40 0,056 266


2045 41 0,052 247


2028 36 0,000 02046 42 0,048 228


2047 43 0,044 209


2048 44 0,040 190


2049 45 0,036 171


2050 46 0,032 152


2012 36 0,000 02051 47 0,028 133


2052 48 0,024 114


2053 49 0,020 95


2054 50 0,016 76


2055 51 0,012 57


2056 52 0,008 38


2057 53 0,004 19


2058 54 0,000 0


Maßgebender Prozentsatz und Höchstbetrag des 
Altersentlastungsbetrags gem. § 24a EStG


Auf die Voll-
endung des


64. Lebensjahres
folgendes


Kalenderjahr


K


TAB4 TAB5


bis 2005 1 0,400 1900


Satz
Höchst-
betrag


2006 2 0,384 1824


2007 3 0,368 1748


2008 4 0,352 1672


2009 5 0,336 1596


2010 6 0,320 1520


2011 7 0,304 1444


2012 8 0,288 1368


2013 9 0,272 1292


2014 10 0,256 1216


2015 11 0,240 1140


2016 12 0,224 1064


2017 13 0,208 988


2012 36 0,000 02018 14 0,192 912


2019 15 0,176 836


2020 16 0,160 760


2021 17 0,152 722


2022 18 0,144 684
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MRE4ABZ
Ermittlung des Jahresarbeitslohns nach Abzug der 
Freibeträge nach 
§ 39b Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG


ZRE4 = ZRE4J - FVB - 
ALTE - JLFREIB  + 


JLHINZU 


ZRE4VP = ZRE4J 


ZVBEZ = ZVBEZJ - 
FVB


ZRE4 < 0


ZRE4 = 0


ZVBEZ < 0


ZVBEZ = 0


ENDE


Nein Ja


Nein Ja
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MBERECH


MZTABFB


MLSTJAHR


ZKF > 0


MLSTJAHR


MSOLZ


JBMG =
ST * F


JBMG = 
LSTJAHR


ENDE


Ermittlung der Jahreslohnsteuer für
die Lohnsteuerberechnung


Ermittlung der Jahreslohnsteuer mit 
Freibeträgen für Kinder als 
Jahresbemessungsgrundlage KiSt und SOLZ


Berechnung der 
Tabellenfreibeträge mit 
Freibeträgen für Kinder 
für die 
Bemessungsgrundlage 
KiSt und SOLZ


Ermittlung des Solidaritätszuschlags mit Aufteilung von 
SOLZJ und JBMG auf den Lohnzahlungszeitraum


Berechnung für laufende Lohnzahlungszeiträume


MRE4ABZ


UPLSTLZZ


UPVKVLZZ


Ermittlung des Anteils der
Jahreslohnsteuer für den Lohnzahlungszeitraum 


Ermittlung des Anteils der berücksichtigten 
Vorsorgeaufwendungen für den Lohnzahlungszeitraum


LSTJAHR = 
ST * F


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge
(ohne Vorsorgepauschale)


Nein Ja


ZTABFB =
ZTABFB 
+ KFB


VFRB = (ANP + 
FVB + FVBZ) * 


100


WVFRB = (ZVE – 
GFB) * 100


WVFRB < 0


WVFRB = 0


JaNein
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MZTABFB


Nein


JaNein


STKL 
< 6


Ja


ZRE4
> ZVBEZ


ANP = ANP 
+ ZRE4 
- ZVBEZ


FVBZ = ZVBEZ


Festlegung Arbeitnehmer-
Pauschbetrag für 


aktiven Lohn 
mit möglicher Begrenzung


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge 
(ohne Vorsorgepauschale) 


STKL 
< 6


JaNein


ZVBEZ
> 0


Nein


ANP = 102


ANP = 0


ZVBEZ
>= 0


ZVBEZ - FVBZ < 
102


ANP = 
ZVBEZ - FVBZ


Mögliche Begrenzung des Zuschlags 
zum Versorgungsfreibetrag, und 


Festlegung und Begrenzung 
Werbungskosten-Pauschbetrag für 


Versorgungsbezüge


Nein


JaNein
ZVBEZ 
 < FVBZ


ZRE4 - ZVBEZ
< 1230


ANP =
ANP + 1230


STKL = 3


KFB =
ZKF * 9600


Ja


STKL = 2 Ja


KFB =
ZKF * 9600


KFB =
ZKF * 9600


KFB =
ZKF * 4800


STKL = 4


KFB = 0


SAP = 36SAP = 36SAP = 36SAP = 36


EFA = 4260KZTAB = 2


STKL = 1


KZTAB = 1


FVBZ = 0


FVBZSO = 0


Euro


Euro


STKL = 5


SAP = 36


KFB = 0


ZTABFB =
EFA + ANP


 + SAP + FVBZ


ENDE


Berechnung der Tabellenfreibeträge ohne Freibeträge 
für Kinder für die Lohnsteuerberechnung


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


JaNein


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja
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MLSTJAHR Ermittlung Jahreslohnsteuer


UPEVP


ZVE = ZRE4
-ZTABFB


-VSP


UPMLST


ENDE


Ermittlung der
Vorsorgepauschale
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VKVLZZ = ANTEIL1


UPANTEIL


Ermittlung des Anteils der berücksichtigten 
privaten Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge für den Lohnzahlungszeitraum 


UPVKVLZZ


ENDE


UPVKV


JW = VKV


Ermittlung des Jahreswertes der
berücksichtigten privaten Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge 


VKV = 
VSP2  * 100


UPVKV


ENDE


PKV > 0 JaNein


VKV = 0
VSP2 > VSP3 JaNein


VKV = 
VSP3  * 100
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JW = LSTJAHR 
* 100


LSTLZZ = ANTEIL1


UPANTEIL
Ermittlung des Anteils der Jahreslohnsteuer 
für den Lohnzahlungszeitraum 


UPLSTLZZ


ENDE
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UPMLST


ZVE < 1


STKL < 5


ZVE = 0


ENDE


X =
ZVE / KZTAB


MST5-6 UPTAB25


Euro


Nein Ja


JaNein


X = 0
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UPEVP


VHB = 1900


VSP2 >
VHB


MVSP


VSP2 = VHB


ENDE


Nein


Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 und
Absatz 4 EStG) 


VSP1 = 0


VSP2 =
0,12 * ZRE4VP


VSP1 =
ZRE4VP * RVSATZAN


VSPN >
VSP


Nein


Euro


KRV = 1 Ja


VSPN =
VSP1 + VSP2


VSP = VSPN


STKL =
3


VHB = 3000


ZRE4VP
> BBGRV


ZRE4VP = 
BBGRV


Ja


Ja


Ja


Nein


JaNein
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MVSP


VSP3 = VSP3 - 
ZRE4VP * 


(KVSATZAG + 
PVSATZAG)


PKV > 0


ENDE


Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG) 
Vergleichsberechnung zur 
Mindestvorsorgepauschale


PKV = 2


ZRE4VP > 
BBGKVPV


Nein


ZRE4VP = 
BBGKVPV


VSP3 = PKPV * 
12 / 100


VSP3 = ZRE4VP * 
(KVSATZAN + 
PVSATZAN)


EuroVSP = VSP3 + 
VSP1


STKL = 6 JaNein


VSP3 = 0


Ja


JaNein


Nein Ja
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MST5-6


ZX = W2STKL5


ZZX > W2STKL5


ZX = ZZX


ENDE


Ja


Lohnsteuer für die Steuerklassen V und VI 
(§ 39b Absatz 2 Satz 7 EStG)


Nein


HOCH = ST + 
(ZZX - W1STKL5)


 *  0,42


Euro


ST = HOCH


HOCH < VERGL JaNein


Euro


UP5-6UP5-6


ST = ST +
 (ZZX - W2STKL5)


* 0,42


ZZX > W1STKL5 Ja


ZX = W1STKL5


UP5-6


ZZX = X


VERGL = ST


ST = VERGL


ZZX > W3STKL5


ST = ST +
(W3STKL5 -


W2STKL5) * 0,42


Euro
ST = ST +


 (ZZX – W3STKL5)
* 0,45


Nein JaNein


Euro
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MIST =
ZX * 0,14


MIST > DIFF


ST = DIFF


X =
ZX * 1,25


ST2 = ST


X =
ZX * 0,75


DIFF =
(ST1 - ST2)


 * 2


ST1 = ST


ENDE


UP5-6


Euro


ST = MIST


UPTAB25


UPTAB25


JaNein
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MSOLZ


JBMG > 
SOLZFREI


SOLZLZZ = 0


SOLZMIN
< SOLZJ


SOLZJ =
JBMG *


5,5 / 100


SOLZLZZ = 
ANTEIL1


R > 0


SOLZJ = SOLZMIN


ENDE


UPANTEIL


JaNein


Ja


JaNein


JW =
SOLZJ * 100


Solidaritätszuschlag


SOLZFREI =
SOLZFREI * KZTAB


SOLZMIN =
(JBMG - SOLZFREI)


* 11,9 / 100


BK = ANTEIL1


UPANTEIL


JW =
JBMG * 100


BK = 0


Aufteilung des Betrages nach § 51a EStG 
auf den LZZ für die Kirchensteuer


Cent


Nein
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UPANTEIL


LZZ = 1


LZZ = 3


ENDE


Nein Ja


JaNein


LZZ = 2Nein Ja


ANTEIL1 = JW
ANTEIL1 =


JW / 12
*)


ANTEIL1 =
JW * 7 / 360


*)


ANTEIL1 =
JW / 360


*)


*) Ergebnis abrunden


Anteil von Jahresbeträgen für einen
LZZ (§ 39b Absatz 2 Satz 9 EStG)
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MSONST


ENDE


Berechnung sonstiger 
Bezüge nach 
§ 39b Absatz 3 Satz 1 bis 8 
EStG 


MRE4SONST


ZVBEZJ = (JVBEZ + 
VBS) / 100


LSTSO = ST * 100


STS = (LSTSO - 
LSTOSO) * F


ZRE4J = (JRE4 + 
SONSTB) / 100


STS = 0


SOLZS = 0


BKS = 0


MOSONST


LZZ = 1


SONSTB = 0 
und MBV = 0


MLSTJAHR


ZMVB = 0 Ja


ZMVB = 12


Nein


LSTSO = 0


VBEZBSO = 
STERBE


Euro


UPVKV


VKVSONST = VKV - 
VKVSONST


UPVKV


VKVSONST = VKV


VKVSONST = 0


WVFRBM = (ZVE – 
GFB) * 100


WVFRBM < 0 Ja


WVFRBM = 0


Nein


STSMIN


Nein Ja


Hinweis: negative Zahlen 
werden nach ihrem Betrag 
gerundet!
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STSMIN


MBV = 0


ENDE


STS < 0


Anmerkung:
Negative Lohnsteuer auf 
sonstigen Bezug wird 
nicht zugelassen.


STS = 0


Nein Ja


Nein


LSTLZZ = 
LSTLZZ + STS


LSTLZZ < 0


LSTLZZ = 0


JaNein


MSOLZSTS


SOLZS = 0


SOLZLZZ = 
SOLZLZZ + STS * 5.5 / 100


CENT


SOLZLZZ < 0


SOLZLZZ = 0


JaNein


R > 0


BKS = STS


Ja


BKS = 0


Nein


BK = BK + STS


BK < 0


BK = 0


JaNein


Ja
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MSOLZSTS Berechnung des SolZ auf sonstige 
Bezüge  


SOLZSZVE = 0


SOLZSBMG = ST * F


MST5_6


SOLZSZVE < 1


ZKF > 0 Ja


SOLZSZVE = ZVE – KFB


Nein


X = 0


X = SOLZSZVE / KZTAB


SOLZSZVE = ZVE


Euro


STKL < 5


UPTAB25


Nein Ja


Euro


SOLZSBMG > 
SOLZFREI


SOLZS = 0 SOLZS = STS * 5.5 / 100 CENT


Nein Ja


ENDE


JaNein
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MOSONST


ZVBEZJ = 
JVBEZ / 100


LSTOSO = ST * 100


ZRE4J = 
JRE4  / 100


MRE4


MLSTJAHR


ENDE


MRE4ABZ


MZTABFB


JLFREIB = 
JFREIB / 100


JLHINZU = JHINZU / 
100


ZRE4VP = ZRE4VP - 
JRE4ENT / 100


Sonderberechnung ohne sonstige Bezüge 
für Berechnung bei sonstigen Bezügen 
oder Vergütung für mehrjährige Tätigkeit


VFRBS1 = (ANP +
FVB + FVBZ) * 100


WVFRBO = (ZVE 
– GFB) * 100


WVFRBO < 0


WVFRBO = 0


JaNein
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ENDE


MRE4


MRE4SONST Sonderberechnung mit sonstigen Bezügen 
für Berechnung bei sonstigen Bezügen


FVB = FVBSO


MRE4ABZ


MZTABFB


FVBZ = FVBZSO


ZRE4VP = ZRE4VP + 
MBV / 100 - JRE4ENT / 
100 - SONSTENT / 100 


VFRBS2 = (ANP + 
FVB + FVBZ) * 100 – 


VFRBS1
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UPTAB25
Tarifliche Einkommensteuer
            (§ 32a EStG)


RW = 
RW * Y


ST =
RW + 1015,13


ST =
X * 0,42


- 10911,92


X < GFB + 1


RW =
Y * 176,64


RW =
RW + 2397


Y =
(X - GFB)
/ 10000


RW =
Y * 932,30


Y =
(X –       


/ 10000


X < 17444


X < 68481


RW =
RW + 1400


ST =
RW * Y


ENDE


ST =
ST * KZTAB


*) *) *)


X < 277826


*)
ST =


X * 0,45
- 19246,67


ST = 0


*)  auf volle Euro 
abrunden


Nein Ja


Nein Ja


Nein


Nein Ja
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Allgemeine maschinelle Jahreslohnsteuer 2025 (Prüftabelle)1 


Jahres-
bruttolohn 
(in Euro) 


Jahreslohnsteuer 2025 (in Euro) in Steuerklasse2 


I II III IV V VI 


5.000 0 0 0 0 373 550 


7.500 0 0 0 0 649 826 


10.000 0 0 0 0 924 1.101 


12.500 0 0 0 0 1.199 1.377 


15.000 0 0 0 0 1.475 1.652 


17.500 88 0 0 88 1.778 2.007 


20.000 436 0 0 436 2.331 2.863 


22.500 852 75 0 852 3.172 3.703 


25.000 1.330 415 0 1.330 4.012 4.544 


27.500 1.826 831 0 1.826 4.853 5.384 


30.000 2.336 1.311 0 2.336 5.693 6.225 


32.500 2.860 1.810 78 2.860 6.534 7.024 


35.000 3.399 2.324 388 3.399 7.292 7.762 


37.500 3.951 2.852 734 3.951 8.042 8.530 


40.000 4.518 3.394 1.118 4.518 8.818 9.324 


42.500 5.099 3.951 1.540 5.099 9.622 10.146 


45.000 5.694 4.522 1.998 5.694 10.454 10.986 


47.500 6.303 5.107 2.480 6.303 11.295 11.826 


50.000 6.927 5.707 2.970 6.927 12.135 12.667 


52.500 7.564 6.321 3.468 7.564 12.976 13.508 


55.000 8.216 6.949 3.972 8.216 13.816 14.348 


57.500 8.881 7.592 4.482 8.881 14.657 15.188 


60.000 9.561 8.250 5.002 9.561 15.498 16.029 


62.500 10.255 8.921 5.526 10.255 16.338 16.870 


65.000 10.964 9.607 6.058 10.964 17.178 17.710 


67.500 11.738 10.355 6.636 11.738 18.079 18.611 


70.000 12.575 11.160 7.256 12.575 19.032 19.564 


72.500 13.430 11.984 7.886 13.430 19.984 20.516 


75.000 14.303 12.826 8.524 14.303 20.937 21.468 


77.500 15.194 13.687 9.172 15.194 21.889 22.420 


80.000 16.104 14.565 9.828 16.104 22.841 23.373 


82.500 17.031 15.462 10.494 17.031 23.793 24.325 


85.000 17.977 16.376 11.170 17.977 24.746 25.278 


87.500 18.929 17.310 11.852 18.929 25.698 26.230 


90.000 19.882 18.259 12.546 19.882 26.651 27.182 


92.500 20.834 19.211 13.248 20.834 27.603 28.135 


95.000 21.786 20.163 13.960 21.786 28.555 29.087 


97.500 22.774 21.151 14.706 22.774 29.543 30.075 


100.000 23.824 22.201 15.510 23.824 30.593 31.125 


 
Allgemeine Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
allen Sozialversicherungszweigen versichert ist. 
 
 


                                                
1 Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 2,50. 
2 In der Steuerklasse II gilt PVZ = 0, in den anderen Steuerklassen gilt PVZ = 1. 
 







Stand:  22.1.2025 (endgültig)  Anlage 1 


Seite 40 von 40 
 


Besondere maschinelle Jahreslohnsteuer 2025 (Prüftabelle)3 


Jahres-
bruttolohn  
(in Euro) 


Jahreslohnsteuer 2025 (in Euro) in Steuerklasse 


I II III IV V VI 


5.000 0 0 0 0 438 616 


7.500 0 0 0 0 746 924 


10.000 0 0 0 0 1.054 1.232 


12.500 0 0 0 0 1.362 1.540 


15.000 0 0 0 0 1.670 1.848 


17.500 360 0 0 360 2.159 2.691 


20.000 872 69 0 872 3.209 3.741 


22.500 1.474 499 0 1.474 4.259 4.791 


25.000 2.101 1.046 0 2.101 5.309 5.841 


27.500 2.750 1.658 0 2.750 6.359 6.874 


30.000 3.421 2.291 226 3.421 7.324 7.792 


32.500 4.115 2.947 642 4.115 8.264 8.758 


35.000 4.830 3.624 1.114 4.830 9.248 9.766 


37.500 5.567 4.324 1.646 5.567 10.277 10.809 


40.000 6.327 5.046 2.234 6.327 11.327 11.859 


42.500 7.108 5.790 2.842 7.108 12.377 12.909 


45.000 7.912 6.556 3.462 7.912 13.427 13.959 


47.500 8.738 7.344 4.092 8.738 14.477 15.009 


50.000 9.586 8.154 4.734 9.586 15.527 16.059 


52.500 10.455 8.986 5.386 10.455 16.577 17.109 


55.000 11.347 9.841 6.050 11.347 17.627 18.159 


57.500 12.261 10.717 6.724 12.261 18.677 19.209 


60.000 13.197 11.616 7.410 13.197 19.727 20.259 


62.500 14.156 12.536 8.108 14.156 20.777 21.309 


65.000 15.136 13.479 8.816 15.136 21.827 22.359 


67.500 16.138 14.444 9.534 16.138 22.877 23.409 


70.000 17.163 15.430 10.264 17.163 23.927 24.459 


72.500 18.208 16.439 11.004 18.208 24.977 25.509 


75.000 19.258 17.470 11.758 19.258 26.027 26.559 


77.500 20.308 18.519 12.520 20.308 27.077 27.609 


80.000 21.358 19.569 13.294 21.358 28.127 28.659 


82.500 22.408 20.619 14.080 22.408 29.177 29.709 


85.000 23.458 21.669 14.876 23.458 30.227 30.759 


87.500 24.508 22.719 15.682 24.508 31.277 31.809 


90.000 25.558 23.769 16.502 25.558 32.327 32.859 


92.500 26.608 24.819 17.330 26.608 33.377 33.909 


95.000 27.658 25.869 18.170 27.658 34.427 34.959 


97.500 28.708 26.919 19.022 28.708 35.477 36.009 


100.000 29.758 27.969 19.884 29.758 36.527 37.059 


 
Besondere Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
keinem Sozialversicherungszweig versichert und privat kranken- und pflegeversichert ist 
sowie dem Arbeitgeber keine Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge 
mitgeteilt hat. 


                                                
3 Berechnet mit den Merkern KRV = 1 und PKV = 1; PKPV = 0. 
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Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für 2025  
zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des 


Solidaritätszuschlags und der Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer) 
 
 
Inhalt 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
2. Erläuterungen 


2.1 Allgemeines 
2.2 Verhältnis zur maschinellen Lohnsteuerberechnung 
2.3 Freibeträge für Versorgungsbezüge und Altersentlastungsbetrag 
2.4 Vorsorgepauschale 
2.5 Feldlängen 
2.6 Symbole 


3. Schnittstellenkonventionen 
3.1 Eingangsparameter 
3.2 Ausgangsparameter 


4. Interne Felder 
5. Programmablaufplan 2025 
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
 
Der Programmablaufplan enthält gem. § 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG die Berechnung für 
die Herstellung von Lohnsteuertabellen einschließlich der Berechnung des 
Solidaritätszuschlags und der Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer mit 
Lohnstufen. 
 
Der Programmablaufplan berücksichtigt für 2025 die Anpassungen des 
Einkommensteuertarifs (einschließlich Anhebung des Grundfreibetrags auf 12.096 Euro), der 
Zahlenwerte in § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG, des Kinderfreibetrags (Anhebung auf 
4.800 Euro bzw. 9.600 Euro) und der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag (Anhebung auf 
19.950 Euro) durch das Steuerfortentwicklungsgesetz. 
 
Bei der Aufstellung wurde für 2025 berücksichtigt, dass  
 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die 


Beitragsbemessungsgrenze 66.150 Euro (2024: 62.100 Euro) beträgt, 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) 


weiterhin 14,0 % beträgt, 
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen 


Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche 
Zusatzbeitragssatz 2,5 % (2024: 1,7 %) beträgt,  


- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 3,60 % (2024: 
3,4 %) beträgt, 


- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze 
96.600 Euro (2024: BBG West 90.600 Euro bzw. BBG Ost 89.400 Euro) beträgt, 


- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt. 
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2. Erläuterungen 
 
2.1 Allgemeines 
 
Es sind tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Lohnzahlungszeiträume 
berücksichtigt. Die Aufteilung von Jahresbeträgen auf unterjährige Lohnzahlungszeiträume 
wird entsprechend den in § 39b Absatz 2 Satz 9 EStG angegebenen Bruchteilen 
vorgenommen. Bruchteile eines Cent werden entsprechend den Angaben im 
Programmablaufplan auf ganze Cent aufgerundet bzw. bleiben außer Ansatz. 
 
Hat ein Rechenergebnis oder ein zu übertragendes Feld Dezimalstellen, die im 
Empfangsfeld nicht vorgesehen sind, und ist im Programmablaufplan nichts anderes 
angegeben, sind diese überschüssigen Dezimalstellen wegzulassen. Dies gilt jedoch nur für 
die im Programmablaufplan genannten Felder. Zwischenfelder, die durch die 
Programmierung oder die verwendete Programmiersprache notwendig werden, sind nicht zu 
runden. 
 
2.2 Verhältnis zur maschinellen Lohnsteuerberechnung 
 
Der „Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für 2025 zur manuellen 
Berechnung der Lohnsteuer“ ist an den „Programmablaufplan für die maschinelle 
Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags 
und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für 2025“ angelehnt. So sind Felder und 
Unterprogramme häufig identisch. 
 
2.3 Freibeträge für Versorgungsbezüge und Altersentlastungsbetrag 
 
Werden Versorgungsbezüge als laufender Arbeitslohn gezahlt, bleibt höchstens der auf den 
jeweiligen Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil der Freibeträge für Versorgungsbezüge 
(§ 19 Absatz 2 EStG) steuerfrei. Dieser Anteil ist wie folgt zu ermitteln: Bei monatlicher 
Lohnzahlung sind die Jahresbeträge mit einem Zwölftel, bei wöchentlicher Lohnzahlung die 
Monatsbeträge mit 7/30 und bei täglicher Lohnzahlung die Monatsbeträge mit 1/30 
anzusetzen. Dabei darf der sich hiernach insgesamt ergebende Monatsbetrag auf den 
nächsten vollen Euro-Betrag, der Wochenbetrag auf den nächsten durch zehn teilbaren 
Centbetrag und der Tagesbetrag auf den nächsten durch fünf teilbaren Centbetrag 
aufgerundet werden. Der dem Lohnzahlungszeitraum entsprechende anteilige Höchstbetrag 
darf auch dann nicht überschritten werden, wenn in früheren Lohnzahlungszeiträumen 
desselben Kalenderjahres wegen der damaligen Höhe der Versorgungsbezüge ein 
niedrigerer Betrag als der Höchstbetrag berücksichtigt worden ist. Eine Verrechnung des in 
einem Monat nicht ausgeschöpften Höchstbetrags mit den, den Höchstbetrag 
übersteigenden Beträgen eines anderen Monats ist nicht zulässig. Die vorstehenden 
Regelungen gelten nicht in den Fällen des permanenten Lohnsteuer-Jahresausgleiches nach 
§ 39b Absatz 2 Satz 12 EStG i.V.m. R 39b.8 LStR. Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
ist in der Steuerklasse VI nicht zu berücksichtigen (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 1 EStG). 
 
Die vorstehende Regelung gilt für die Berücksichtigung des Altersentlastungsbetrags 
entsprechend. 
 
2.4 Vorsorgepauschale 
 
Aus Vereinfachungsgründen werden bei der Erstellung der Lohnsteuertabellen - bezogen auf 
den Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die soziale Pflegeversicherung - der 
Beitragszuschlag für Kinderlose und die Beitragsabschläge für zweite und weitere Kinder 
(§ 55 Absatz 3 SGB XI) in keinem Fall berücksichtigt. Beim Teilbetrag der 
Vorsorgepauschale für die gesetzliche Krankenversicherung ist immer auf den 
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durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der Krankenkassen (s. § 242a SGB V) abzustellen 
(s. BT-Drs. 18/1529 vom 26. Mai 2014, Seite 65 letzter Absatz). 
 
Werden vom privat versicherten Arbeitnehmer Basiskranken- und Pflege-
Pflichtversicherungsbeiträge nachgewiesen, ist die Lohnsteuer in einer Nebenrechnung zu 
ermitteln. Dabei werden die nachgewiesenen Beiträge des Arbeitnehmers um die nach den 
Lohnsteuertabellen für den tatsächlichen (Brutto-)Jahresarbeitslohn berücksichtigten 
Teilbeträge der Vorsorgepauschale gemindert. Von dem verbleibenden Betrag ist der 
typisierte Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen, wenn der 
Arbeitgeber verpflichtet ist, einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen. 
Der so ermittelte Wert ist von dem maßgeblichen Bruttoarbeitslohn abzuziehen. Die 
Lohnsteuer ist für den geminderten Bruttoarbeitslohn in der Tabelle abzulesen. Für diese 
Nebenrechnung weisen die Tabellen für privat versicherte Arbeitnehmer den typisierten 
Arbeitgeberzuschuss und die Teilbeträge der Vorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung (ggf. die Mindestvorsorgepauschale) aus. 
 
Beispiel 1:  
 
Ein Arbeitnehmer in der Steuerklasse III (keine Kinder) erhält einen Bruttojahresarbeitslohn 
von 75.000 Euro. Er ist in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert und privat 
kranken- und pflegeversichert. Seine nachgewiesenen Basiskranken- und Pflege-
Pflichtversicherungsbeiträge betragen 14.000 Euro im Jahr. Dazu erhält er einen Zuschuss 
von seinem Arbeitgeber. 
 
Die Lohnsteuer nach der allgemeinen Lohnsteuertabelle beträgt 8.644 Euro im Jahr; dabei 
ist durch die Berücksichtigung der Vorsorgepauschale ein Aufwand für gesetzliche Kranken- 
und soziale Pflegeversicherung von 6.648 Euro berücksichtigt; der typisierte 
Arbeitgeberzuschuss beträgt ebenfalls 6.648 Euro. Um die nachgewiesenen Basiskranken- 
und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge zu berücksichtigen, sind in einer Nebenrechnung 
diese Beiträge um den nach der allgemeinen Lohnsteuertabelle berücksichtigten Aufwand für 
die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung und den typisierten 
Arbeitgeberzuschuss zu mindern. Es verbleiben (14.000 Euro – 6.648 Euro – 6.648 Euro =) 
704 Euro, die den Bruttojahresarbeitslohn mindern. In diesem Fall ist die Lohnsteuer bei 
einem Bruttojahresarbeitslohn von (75.000 Euro – 704 Euro =) 74.296 Euro abzulesen. Die 
Lohnsteuer beträgt in der Steuerklasse III 8.458 Euro. 
 
Beispiel 2: 
 
Ein Beamter in der Steuerklasse I ohne Kinder erhält einen Jahresarbeitslohn von 
17.500 Euro. Seine nachgewiesenen Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge 
betragen 2.400 Euro im Jahr. Er erhält keinen Zuschuss von seinem Arbeitgeber. 
 
Die Lohnsteuer nach der besonderen Lohnsteuertabelle beträgt 365 Euro im Jahr; dabei ist 
durch die Berücksichtigung der Mindestvorsorgepauschale bereits ein Aufwand von 
1.900 Euro berücksichtigt. Um die nachgewiesenen Basiskranken- und Pflege-
Pflichtversicherungsbeiträge zu berücksichtigen, sind in einer Nebenrechnung diese Beiträge 
um die nach der besonderen Lohnsteuertabelle berücksichtigte Mindestvorsorgepauschale 
zu mindern. Es verbleiben (2.400 Euro - 1.900 Euro =) 500 Euro, die den Jahresarbeitslohn 
mindern. In diesem Fall ist die Lohnsteuer bei einem Jahresarbeitslohn von (17.500 Euro – 
500 Euro =) 17.000 Euro abzulesen. Die Lohnsteuer beträgt in der Steuerklasse I 276 Euro. 
 
Für Fälle, in denen die Lohnsteuertabellen keine Möglichkeit zur Berechnung anbieten, wird 
auf der Internetseite www.bmf-steuerrechner.de eine maschinelle Berechnung der 
Lohnsteuer durch das Bundesministerium der Finanzen angeboten. 
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2.5  Feldlängen 
 
Das Format und die Länge der Parameter und internen Felder sind bei der Programmierung 
(Codierung) zu bestimmen, soweit sie sich nicht unmittelbar aus den Erläuterungen oder 
dem Programmablaufplan ergeben. Feldbeschreibungen ohne Stellenangaben beziehen sich 
auf Ganzzahlen, ansonsten sind die Nachkommastellen angegeben. Bei der 
Steuerberechnung werden Gleitkommafelder verwendet. 
 
2.6  Symbole 
 
Die im Programmablaufplan verwendeten Sinnbilder entsprechen der Zeichenschablone 
nach DIN 66001. Darüber hinaus bedeuten: 
 


   = Wert nach unten abrunden (z. B. Euro  = auf volle Euro abrunden) 


   = Wert nach oben aufrunden (z. B. Cent  = auf volle Cent aufrunden) 


→ = „übertragen nach“ (Zuweisung) 
 
 
3. Schnittstellenkonventionen 
 
3.1  Eingangsparameter 
 
Die Plausibilität der Parameter wird im Programm nicht geprüft. Sie müssen daher in 
Vorprogrammen des Arbeitgebers abgesichert werden. Es kommen z. B. in Betracht: 
 
- Vorzeichenprüfung, 
- Prüfung auf gültigen Inhalt (z. B. Wert in LZZ nur 1, 2, 3 oder 4) 
 
Es werden folgende Eingangsparameter benötigt: 
 
Name 
 


Bedeutung 


KRV 0 = der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
pflichtversichert oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht 
freiwillig versichert 
 
1 = wenn nicht 0  
 


KVZ Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei einem gesetzlich 
krankenversicherten Arbeitnehmer in Prozent (bspw. 1,70 für 
1,70 %) mit 2 Dezimalstellen. Es ist der volle Zusatzbeitragssatz 
anzugeben. Die Aufteilung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil 
erfolgt im Programmablauf. 
 


LZZ Lohnzahlungszeitraum: 
 
1 = Jahr 
2 = Monat 
3 = Woche 
4 = Tag 
 


PKV 0 = gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer 
1 = privat krankenversicherte Arbeitnehmer 
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Name 
 


Bedeutung 


PVS 0 = Pflegeversicherung außerhalb Sachsens 
1 = Pflegeversicherung in Sachsen 
 


3.2 Ausgangsparameter 
 
Als Ergebnis stellt das Programm folgende Ausgangsparameter zur Verfügung: 
 
Name 
 


Bedeutung 


BK Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer in Cent 
 


BVSP Im Rahmen der Lohnsteuerberechnung im Lohnzahlungszeitraum 
berücksichtigter Teil der Vorsorgepauschale für Kranken- und 
Pflegeversicherungsaufwendungen in Cent 
 


LSTLZZ  Lohnsteuer im Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


LZALOG  Obergrenze der Tabellenstufe in der Lohnsteuertabelle für den 
Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


LZALUG  Untergrenze der Tabellenstufe in der Lohnsteuertabelle für den 
Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


SOLZLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum einzubehaltender 
Solidaritätszuschlag in Cent 
 


TAGZ Typisierter Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und 
Pflegeversicherung unter Berücksichtigung des durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatzes eines gesetzlich krankenversicherten 
Arbeitnehmers für den Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


 
4. Interne Felder 
 
Das Programm verwendet intern folgende Felder. Sollen solche Felder im Umfeld des 
Programms verwendet werden, können sie als Ausgangsparameter behandelt werden, 
soweit sie nicht während des Programmdurchlaufs noch verändert wurden. Die internen 
Felder müssen vor Aufruf des Programms gelöscht werden: 
 
Name 
 


Bedeutung 


ANP Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Euro 
 


ANTEIL1 Auf den Lohnzahlungszeitraum entfallender Anteil von Jahreswerten 
auf ganze Cent abgerundet 
 


BBGKVPV Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung in Euro 
 


BBGRV allgemeine Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung in Euro 
 


DIFF Differenz zwischen ST1 und ST2 in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


EFA Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Euro 
 


GFB Grundfreibetrag in Euro 
 


JBMG Jahressteuer nach § 51a EStG, aus der Solidaritätszuschlag und 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer ermittelt werden, in 
Euro 
 


JW Jahreswert, dessen Anteil für einen Lohnzahlungszeitraum in 
UPANTEIL errechnet werden soll, in Cent 
 


KFB Summe der Freibeträge für Kinder in Euro 
 


KVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung 
unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes 
eines gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmers 
(5 Dezimalstellen) 
 


KVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur gesetzlichen 
Krankenversicherung (5 Dezimalstellen) 
 


KZTAB Kennzahl für die Einkommensteuer-Tarifarten: 
 
1 = Grundtarif 
2 = Splittingverfahren 
 


LSTJAHR Jahreslohnsteuer in Euro 
 


MIST Mindeststeuer für die Steuerklassen V und VI in Euro 
 


PVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur sozialen Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


PVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur sozialen Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


RVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers in der allgemeinen gesetzlichen 
Rentenversicherung (4 Dezimalstellen) 
 


RW Rechenwert in Gleitkommadarstellung 
 


SAP Sonderausgaben-Pauschbetrag in Euro 
 


SOLZFREI Freigrenze für den Solidaritätszuschlag in Euro 
 


SOLZJ Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


SOLZMIN Zwischenwert für den Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer 
in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ST Tarifliche Einkommensteuer in Euro 
 


ST1 Tarifliche Einkommensteuer auf das 1,25-fache ZX in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


 
ST2 Tarifliche Einkommensteuer auf das 0,75-fache ZX in Euro 


 
STKL Steuerklasse: 


 
1 = I 
2 = II 
3 = III 
4 = IV 
5 = V 
6 = VI 
 


VHB Höchstbetrag der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflege-Pflichtversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung nach 
fiktiven Beträgen oder ggf. für die private Krankenversicherung in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP1 Zwischenwert 1 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP2 Zwischenwert 2 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSPN Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und Pflege-
Pflichtversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


W1STKL5 Erster Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 
 


W2STKL5 Zweiter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


W3STKL5 Dritter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


X Zu versteuerndes Einkommen gem. § 32a Absatz 1 und 5 EStG in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


Y Gem. § 32a Absatz 1 EStG (6 Dezimalstellen) 
 


ZKF Zahl der Freibeträge für Kinder (eine Dezimalstelle, nur bei 
Steuerklassen I, II, III und IV) 
 


ZRE4 Steuerpflichtiger Arbeitslohn in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4O Maßgeblicher steuerpflichtiger Arbeitslohn in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4VP Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes ZRE4O zur Berechnung der 
Vorsorgepauschale in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZTABFB Feste Tabellenfreibeträge (ohne Vorsorgepauschale) in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


 
ZVE Zu versteuerndes Einkommen in Euro 


 
ZX, ZZX, HOCH, 
VERGL 


Zwischenfelder zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro. 
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PAPTAB2025


1 = Jahreslohnsteuertabelle
2 = Monatslohnsteuertabelle
3 = Wochenlohnsteuertabelle
4 = Tageslohnsteuertabelle


5. Programmablaufplan zum
Erstellen der Lohnsteuertabellen 2025


Tabellensteuerung


KRV = .....


LZZ = .....


ZRE4 = 0


0 = allgemeine Lohnsteuertabelle
1 = besondere Lohnsteuertabelle


STKL = 1


ZKF = 0


ZRE4O =
ZRE4 + 35,99 


BERECH


C


Ende


STKL < 5


ZKF < 6


ZKF = 
ZKF + 0,5


CSTKL = 6


ZRE4
< 60012


ZRE4 =
ZRE4 + 36


STKL =
STKL + 1


A


B


A


B


Das Ende der Lohnsteuer-
tabelle ist hier nur beispielhaft 
mit 60.012 Euro angegeben


Anmerkungen:
 
Die Zahl der Freibeträge für 
Kinder ist hier nur beispielhaft 
mit 6 angegeben.


Die 0,5-Stufung der
Freibeträge für Kinder ist 
beispielhaft.


UPANTEIL2
Berechnung Unter- und
Obergrenze der Tabellenstufe


LZALUG =
ZRE4 * 100 


PVS = .....


PKV = .....


0 = Pflegeversicherung nicht Sachsen
1 = Pflegeversicherung in Sachsen


0 = gesetzliche Krankenversicherung
1 = private Krankenversicherung


MPARA


Nein


JaNein


Ja


Ja


Nein


Nein


Inhaltliche Änderung


Redaktionelle Änderung 
(Darstellung)


Zuweisung von Werten


Ja


KVZ = .....
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ENDE


MPARA Zuweisung von Werten


RVSATZAN = 
0,093


Ja


KVSATZAN = 
KVZ/2/100 + 0,07


KVSATZAG = 
0,0125 + 0,07


BBGKVPV = 
66150


PVSATZAN = 0,018


PVSATZAG = 0,018


KRV < 1


Parameter 
Rentenversicherung


Parameter 
Krankenversicherung /
Pflegeversicherung


PVS = 1Nein


Nein


W1STKL5 = 13785


W2STKL5 = 34240


W3STKL5 = 222260


Grenzwerte für die
Steuerklassen V / VI


GFB = 12096


SOLZFREI = 19950


Grundfreibetrag


Freigrenze SolZ


Ja


PVSATZAN = 0,023


PVSATZAG = 0,013


BBGRV = 96600
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MLSTJAHR


LSTJAHR = ST


JW = LSTJAHR 
* 100


LSTLZZ = ANTEIL1


UPANTEIL


BERECH


Ende


Ermittlung des Anteils der Jahreslohnsteuer bzw. der 
Bemessungsgrundlage für die Zuschlagsteuern für den 
Lohnzahlungszeitraum 


Steuerung der Einzelfallberechnung


ZVE = ZVE -  KFB


MSOLZ


Ermittlung des Anteils der Jahreslohnsteuer bzw. der 
Bemessungsgrundlage für die Zuschlagsteuern für den 
Lohnzahlungszeitraum 


Ermittlung des Solidaritätszuschlags mit Aufteilung von 
SOLZJ und JBMG auf den Lohnzahlungszeitraum 


ZKF = 0


JBMG = ST


JW = BVSP 


UPANTEIL


BVSP = ANTEIL1


JW = TAGZ


UPANTEIL


TAGZ = ANTEIL1


UPMLST


Nein Ja


MZTABFB
Ermittlung des der festen Tabellenfreibeträge 
(ohne Vorsorgepauschale) 


 
  







Stand:  22.1.2025 (endgültig)  Anlage 2 


Seite 12 von 22 
 


MZTABFB


STKL = 1


STKL = 3


ZTABFB =
EFA + ANP


 + SAP


KFB =
ZKF * 9600


ENDE


STKL = 2


KFB =
ZKF * 9600


KFB =
ZKF * 9600


KFB =
ZKF * 4800


STKL = 5


STKL = 4


KFB = 0KFB = 0


SAP = 36SAP = 36SAP = 36SAP = 36


EFA = 4260KZTAB = 2


KZTAB = 1


Ermittlung der festen
Tabellenfreibeträge
(ohne Vorsorgepauschale)


SAP = 36


ANP = 0


SAP = 0


EFA = 0


ANP = 1230 ANP = 1230 ANP = 1230ANP = 1230ANP = 1230


JaNein


Nein


Nein


Nein


Nein Ja


Ja


Ja


Ja
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MLSTJAHR


ENDE


UPEVP


ZVE = ZRE4O
- ZTABFB


- VSP


Ermittlung der
Vorsorgepauschale


UPMLST


Ermittlung der Jahreslohnsteuer 


 
 
 
 
 


UPMLST


ZVE < 1


STKL < 5


ZVE = 0


ENDE


X =
ZVE / KZTAB


MST5-6 UPTAB25


Euro
X = 0


Ja


JaNein


Nein
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UPEVP


VHB= 1900


VSP2 >
VHB


MVSP


VSP2 = VHB


ENDE


Ermittlung der Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 und 
Absatz 4 EStG) 


VSP1 = 0


VSP2 =
0,12 * ZRE4VP


VSP1 =
ZRE4VP * RVSATZAN


VSPN >
VSP


Euro


KRV = 1


ZRE4VP
> BBGRV


VSPN =
VSP1 + VSP2


VSP = VSPN


STKL =
3


VHB = 3000


ZRE4VP = 
BBGRV


PKV = 1


BVSP = 
VSP2 * 100


Euro


ZRE4VP = ZRE4O


Nein


Ja


Nein


Nein


Ja


Nein


JaNein


Ja


Nein


Ja


Ja
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MVSP


PKV = 1


ENDE


Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG) 
Vergleichsberechnung
zur Mindestvorsorgepauschale


ZRE4VP > 
BBGKVPV


ZRE4VP = 
BBGKVPV


VSP = ZRE4VP * 
(KVSATZAN + 
PVSATZAN)


EuroVSP = VSP + 
VSP1


TAGZ = ZRE4VP * 
(KVSATZAG + 


PVSATZAG) * 100


VSP2 >
VSP


BVSP =
VSP2 * 100


BVSP =
VSP * 100


Euro Euro


Euro


Nein


Nein


JaNein


VSP = 0


Ja


Ja
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MST5-6


ZX = W2STKL5


ZZX > 
W2STKL5


ZX = ZZX


ENDE


Lohnsteuer für die Steuerklassen V und VI 
(§ 39b Absatz 2 Satz 7 EStG)


HOCH = ST + (ZZX – 
W1STKL5)


 *  0,42
Euro


ST = HOCH


HOCH < VERGL


UP5-6UP5-6


ST = ST +
 (ZZX – 


W2STKL5)
* 0,42


ZZX > 
W1STKL5


ZX = W1STKL5


UP5-6


ZZX = X


VERGL = ST


ST = VERGL


ZZX > 
W3STKL5


ST = ST +
 (W3STKL5 – 


W2STKL5) * 0,42


ST = ST +
 (ZZX – W3STKL5)


* 0,45


Euro


Euro


JaNein


JaNeinJa


JaNein


Nein
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MIST = ZX * 0,14


MIST > DIFF


ST = DIFF ST = MIST


X = ZX * 1,25


ST2 = ST


X = ZX * 0,75


DIFF = 
(ST1 - ST2) * 2


ST1 = ST


ENDE


UP5-6


Euro


UPTAB25


JaNein


UPTAB25
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MSOLZ


JBMG > 
SOLZFREI


SOLZLZZ = 0


SOLZMIN
< SOLZJ


SOLZJ =
JBMG *


5,5 / 100


SOLZLZZ = 
ANTEIL1


SOLZJ = SOLZMIN


ENDE


UPANTEIL


JW = SOLZJ * 100


SOLZFREI =
SOLZFREI * 


KZTAB


SOLZMIN =
(JBMG -


SOLZFREI)
* 11,9 / 100


BK = ANTEIL1


UPANTEIL


JW = JBMG * 100


Aufteilung des Betrages nach
§ 51a EStG auf den LZZ für
die Kirchensteuer


Cent


Nein Ja


Nein Ja


Ermittlung des Solidaritätszuschlages
mit Aufteilung von SOLZJ und JBMG auf den 
Lohnzahlungszeitraum
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UPANTEIL


LZZ = 1


LZZ = 3


ENDE


LZZ = 2


ANTEIL1 = JW
ANTEIL1 =


JW / 12
ANTEIL1 =


JW * 7 / 360
ANTEIL1 =
JW / 360


Anteil von Jahresbeträgen für einen
LZZ (§ 39b Absatz 2 Satz 9 EStG)


CentCentCent


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


Nein


 
 
 


UPANTEIL2


LZZ = 1


LZZ = 3


ENDE


LZZ = 2


LZALUG =
LZALUG / 12


LZALUG =
LZALUG * 7 / 


360


LZALUG =
LZALUG / 360


Berechnung der 
Untergrenze und Ober-
grenze der Tabellenstufe


LZALOG = 
LZALUG + 3599


LZALOG =
LZALUG + 299


LZALOG =
LZALUG + 69


LZALOG =
LZALUG + 9


CentCentCent


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


Nein
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UPTAB25
Tarifliche Einkommensteuer
(§ 32a EStG)


RW = 
RW * Y


ST =
RW + 1015,13


ST =
X * 0,42


-10911,92
ST = 0


X < GFB + 1


RW =
Y *176,64


RW =
RW + 2397


Y =
(X - GFB)
/ 10000


RW =
Y * 932,3


Y =
(X –       


/ 10000


X < 17444


X < 68481


RW =
RW + 1400


ST =
RW * Y


ENDE


ST =
ST * KZTAB


*) *) *)


X < 277826


ST =
X * 0,45


- 19246,67


*)


*) auf volle Euro  
abrunden


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja


Ja


JaNein
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Allgemeine Jahreslohnsteuertabelle 2025 (Prüftabelle)1 


 


 
Jahres-


bruttolohn 
(in Euro) 


 
Tabellenstufe 


 
Jahreslohnsteuer 2025 (in Euro) in Steuerklasse 


 


von … Euro bis … Euro I II III IV V VI 
5.000 4.968,00 5.003,99 0 0 0 0 373 551 


7.500 7.488,00 7.523,99 0 0 0 0 651 828 


10.000 9.972,00 10.007,99 0 0 0 0 925 1.102 


12.500 12.492,00 12.527,99 0 0 0 0 1.202 1.380 


15.000 14.976,00 15.011,99 0 0 0 0 1.476 1.653 


17.500 17.496,00 17.531,99 93 0 0 93 1.782 2.019 


20.000 19.980,00 20.015,99 461 0 0 461 2.386 2.918 


22.500 22.500,00 22.535,99 889 80 0 889 3.240 3.772 


25.000 24.984,00 25.019,99 1.370 418 0 1.370 4.081 4.613 


27.500 27.468,00 27.503,99 1.868 831 0 1.868 4.923 5.454 


30.000 29.988,00 30.023,99 2.387 1.316 0 2.387 5.777 6.308 


32.500 32.472,00 32.507,99 2.914 1.812 108 2.914 6.618 7.096 


35.000 34.992,00 35.027,99 3.462 2.329 426 3.462 7.378 7.850 


37.500 37.476,00 37.511,99 4.017 2.854 778 4.017 8.130 8.620 


40.000 39.996,00 40.031,99 4.594 3.401 1.172 4.594 8.922 9.432 


42.500 42.480,00 42.515,99 5.178 3.954 1.598 5.178 9.732 10.258 


45.000 45.000,00 45.035,99 5.784 4.530 2.070 5.784 10.579 11.111 


47.500 47.484,00 47.519,99 6.396 5.111 2.554 6.396 11.421 11.952 


50.000 49.968,00 50.003,99 7.022 5.708 3.046 7.022 12.262 12.794 


52.500 52.488,00 52.523,99 7.672 6.327 3.550 7.672 13.116 13.647 


55.000 54.972,00 55.007,99 8.326 6.951 4.056 8.326 13.957 14.489 


57.500 57.492,00 57.527,99 9.005 7.599 4.576 9.005 14.811 15.343 


60.000 59.976,00 60.011,99 9.688 8.252 5.098 9.688 15.652 16.184 


62.500 62.496,00 62.531,99 10.396 8.929 5.632 10.396 16.506 17.038 


65.000 64.980,00 65.015,99 11.108 9.611 6.166 11.108 17.347 17.879 


67.500 67.500,00 67.535,99 11.895 10.366 6.754 11.895 18.260 18.791 


70.000 69.984,00 70.019,99 12.730 11.167 7.372 12.730 19.206 19.737 


72.500 72.468,00 72.503,99 13.583 11.986 7.998 13.583 20.152 20.684 


75.000 74.988,00 75.023,99 14.466 12.834 8.644 14.466 21.112 21.643 


77.500 77.472,00 77.507,99 15.355 13.689 9.288 15.355 22.058 22.590 


80.000 79.992,00 80.027,99 16.275 14.575 9.952 16.275 23.018 23.550 


82.500 82.476,00 82.511,99 17.200 15.466 10.614 17.200 23.964 24.496 


85.000 84.996,00 85.031,99 18.155 16.388 11.296 18.155 24.924 25.456 


87.500 87.480,00 87.515,99 19.101 17.315 11.978 19.101 25.870 26.402 


90.000 90.000,00 90.035,99 20.061 18.272 12.678 20.061 26.830 27.362 


 
Allgemeine Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
allen Sozialversicherungszweigen versichert ist. 
 
  


                                                
1 Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 2,50. 
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Besondere Jahreslohnsteuertabelle 2025 (Prüftabelle)2 


 


 
Jahres-


bruttolohn 
(in Euro) 


 
Tabellenstufe 


 
Jahreslohnsteuer 2025 (in Euro) in Steuerklasse 


 


von … Euro bis … Euro I II III IV V VI 
5.000 4.968,00 5.003,99 0 0 0 0 439 616 


7.500 7.488,00 7.523,99 0 0 0 0 749 926 


10.000 9.972,00 10.007,99 0 0 0 0 1.055 1.232 


12.500 12.492,00 12.527,99 0 0 0 0 1.365 1.543 


15.000 14.976,00 15.011,99 0 0 0 0 1.672 1.849 


17.500 17.496,00 17.531,99 365 0 0 365 2.172 2.704 


20.000 19.980,00 20.015,99 876 71 0 876 3.215 3.747 


22.500 22.500,00 22.535,99 1.483 506 0 1.483 4.274 4.806 


25.000 24.984,00 25.019,99 2.106 1.051 0 2.106 5.317 5.849 


27.500 27.468,00 27.503,99 2.751 1.658 0 2.751 6.360 6.874 


30.000 29.988,00 30.023,99 3.428 2.297 230 3.428 7.330 7.802 


32.500 32.472,00 32.507,99 4.117 2.949 642 4.117 8.266 8.760 


35.000 34.992,00 35.027,99 4.838 3.632 1.120 4.838 9.260 9.776 


37.500 37.476,00 37.511,99 5.571 4.327 1.648 5.571 10.282 10.813 


40.000 39.996,00 40.031,99 6.336 5.055 2.240 6.336 11.340 11.872 


42.500 42.480,00 42.515,99 7.113 5.794 2.846 7.113 12.383 12.915 


45.000 45.000,00 45.035,99 7.923 6.567 3.470 7.923 13.442 13.973 


47.500 47.484,00 47.519,99 8.744 7.350 4.096 8.744 14.485 15.017 


50.000 49.968,00 50.003,99 9.587 8.155 4.734 9.587 15.528 16.060 


52.500 52.488,00 52.523,99 10.464 8.994 5.392 10.464 16.587 17.118 


55.000 54.972,00 55.007,99 11.350 9.843 6.052 11.350 17.630 18.162 


57.500 57.492,00 57.527,99 12.271 10.727 6.732 12.271 18.688 19.220 


60.000 59.976,00 60.011,99 13.202 11.620 7.414 13.202 19.732 20.263 


62.500 62.496,00 62.531,99 14.168 12.548 8.116 14.168 20.790 21.322 


65.000 64.980,00 65.015,99 15.142 13.485 8.820 15.142 21.833 22.365 


67.500 67.500,00 67.535,99 16.152 14.457 9.544 16.152 22.892 23.423 


70.000 69.984,00 70.019,99 17.171 15.438 10.270 17.171 23.935 24.467 


72.500 72.468,00 72.503,99 18.209 16.440 11.006 18.209 24.978 25.510 


75.000 74.988,00 75.023,99 19.268 17.480 11.764 19.268 26.037 26.568 


77.500 77.472,00 77.507,99 20.311 18.522 12.522 20.311 27.080 27.612 


80.000 79.992,00 80.027,99 21.369 19.580 13.302 21.369 28.138 28.670 


82.500 82.476,00 82.511,99 22.412 20.623 14.082 22.412 29.182 29.713 


85.000 84.996,00 85.031,99 23.471 21.682 14.886 23.471 30.240 30.772 


87.500 87.480,00 87.515,99 24.514 22.725 15.688 24.514 31.283 31.815 


90.000 90.000,00 90.035,99 25.573 23.783 16.512 25.573 32.342 32.873 


 
Besondere Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
keinem Sozialversicherungszweig versichert und privat kranken- und pflegeversichert ist 
sowie dem Arbeitgeber keine Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge 
mitgeteilt hat. 


                                                
2 Berechnet mit den Merkern KRV = 1 und PKV = 1. 
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Urteil vom 17. Oktober 2024, III R 1/23
Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grundbesitzes im Laufe des Erhebungszeitraums


ECLI:DE:BFH:2024:U.171024.IIIR1.23.0


BFH III. Senat


GewStG § 9 Nr 1 S 1, GewStG § 9 Nr 1 S 2, GewStG § 14 S 2, GewStG VZ 2016 , GG Art 20 Abs 3


vorgehend FG Münster, 27. Oktober 2022, Az: 10 K 3572/18 G


Leitsätze


Hat eine Kapitalgesellschaft ihren gesamten Grundbesitz einen Tag vor Ablauf des Erhebungszeitraums ("zu Beginn des
31.12.") veräußert, kann sie die sogenannte erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes nicht in
Anspruch nehmen, da sie in diesem Fall nicht ausschließlich grundstücksverwaltend tätig war.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten werden das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 27.10.2022 - 10 K 3572/18 G und die
Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 17.10.2018 aufgehoben.


Der Gewerbesteuermessbetrag für 2016 wird unter Abänderung des Bescheids des Beklagten über den
Gewerbesteuermessbetrag für 2016 vom 09.10.2017 auf den Betrag festgesetzt, der sich bei Berücksichtigung der
einfachen Kürzung in Höhe von 9.567 € gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG ergibt.


Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.


Die Berechnung des Gewerbesteuermessbetrags wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Klägerin zu 94 % und der Beklagte zu 6 % zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist, ob der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) im Jahr 2016 (Streitjahr) die erweiterte Kürzung nach
§ 9 Nr. 1 Satz 2 ff. des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zusteht.


1


Die Klägerin ist eine 2013 gegründete GmbH mit Sitz in …. Als Gegenstand des Unternehmens sind im
Gesellschaftsvertrag und im Handelsregister … der Erwerb, die Verwaltung (namentlich die Vermietung und
Verpachtung) und die Veräußerung von Grundbesitz einschließlich der Durchführung von Baumaßnahmen auf
fremdem Grundbesitz benannt.


2


Ein Immobilienobjekt (F-straße …) hatte die Klägerin im Jahr 2013 für … € erworben, als Umlaufvermögen bilanziert
und im Folgejahr für knapp … € veräußert.


3


Ein weiteres Geschäftsgrundstück mit mehreren Eigentumswohnungen und wohnungseigentumsrechtlichen
Teileigentumseinheiten (G) hatte die Klägerin mit Kaufvertrag vom xx.11.2015 für … € erworben. Die Summe der
Einheitswerte der Einheiten auf den 01.01.2016 betrug 797.253 €. Die Klägerin veräußerte dieses Objekt mit
Kaufvertrag vom xx.11.2016 für … € an Y. In Ziff. 7.1 des Vertrags war bestimmt, dass alle das Vertragsobjekt
betreffenden öffentlichen und privaten Lasten, alle Verbrauchskosten, Verkehrssicherungspflichten und jede mit
dem Vertragsobjekt verbundene Haftung "ab Beginn des 31.12.2016" auf den Käufer übergehen sollten. Des


4
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Entscheidungsgründe


II.


Weiteren sollte der Übergang des Besitzes, der Nutzungen und der Gefahr, die Kaufpreiszahlung vorausgesetzt,
ebenfalls "am Beginn des 31.12.2016" erfolgen. Der Kaufpreis wurde am 15.12.2016 an die Klägerin gezahlt.


Die Klägerin verfügte im Streitjahr über zwei Bankkonten. Ein Konto nutzte sie für die Verwaltung des Objekts G
(Abwicklung laufender Einnahmen und Ausgaben wie Mieten, Nebenkostenvorschüsse, Zahlungen an
Versorgungsbetriebe). Dieses Konto wies zum 31.12.2016 ein Guthaben von … € aus. Das zweite Konto war das
Geschäftskonto der Klägerin, auf das Y den Kaufpreis zahlte, von dem aus die Klägerin das Darlehen für den Kauf
des Objekts tilgte und Gebühren sowie Vorfälligkeitsentgelte zahlte. Dieses Konto wies zum 31.12.2016 ein
Guthaben von … € aus. Außerdem hatte die Klägerin zum 31.12.2016 Ansprüche gegen die Finanzverwaltung auf
Erstattung von Umsatzsteuer in Höhe von … € und … €.


5


In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Streitjahr wies die Klägerin Erlöse ("Erlöse Objektverkauf
Umlaufvermögen") in Höhe von … € und eine Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
("Bestandsverminderung Objekte") in Höhe von … € aus. Zinserträge sind nicht vermerkt. Die Klägerin erzielte im
Streitjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von … € und einen Gewinn aus Gewerbebetrieb im Sinne des GewStG in
Höhe von … €.


6


Die Klägerin machte in der Gewerbesteuererklärung für das Streitjahr die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG geltend. Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) veranlagte sie unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung zunächst erklärungsgemäß. Am 09.10.2017 änderte das FA den ursprünglichen Bescheid und versagte
der Klägerin die erweiterte Kürzung mit der Begründung, dass der Geschäftszweck der Klägerin der Erwerb und
Verkauf von Grundstücken, nicht deren Verwaltung sei. Die einfache Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG
berücksichtigte das FA nicht. Den Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 17.10.2018
als unbegründet zurück.


7


Der anschließenden Klage gab das Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 27.10.2022 statt. Es änderte den
angefochtenen Bescheid und setzte den Gewerbesteuermessbetrag mit 0 € fest. Das Urteil ist in Entscheidungen
der Finanzgerichte 2023, 407 veröffentlicht.


8


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Bundesrechts.9


Das FA beantragt,
unter Aufhebung des FG-Urteils vom 27.10.2022 die Klage als unbegründet abzuweisen.


10


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


11


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Teilstattgabe der Klage
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat rechtsfehlerhaft entschieden, dass die
Klägerin im Streitjahr die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG beanspruchen kann. Allerdings steht ihr
die ‑‑vom FA bislang nicht berücksichtigte‑‑ einfache Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG zu.


12


1. Gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des
Einheitswerts des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden und nicht von der Grundsteuer befreiten
Grundbesitzes gekürzt (sogenannte einfache Kürzung); maßgebend ist der Einheitswert des letzten
Feststellungszeitpunktes vor dem Ende des Erhebungszeitraums. Stattdessen kann nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bei
Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen
verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder
Eigentumswohnungen errichten und veräußern, auf Antrag die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um
den Teil des Gewerbeertrags gekürzt werden, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes
entfällt (sogenannte erweiterte Kürzung). Dieser Teil des Gewerbeertrags geht nicht in die Bemessungsgrundlage
für die Gewerbesteuer ein und wird so im Ergebnis nicht mit Gewerbesteuer belastet (grundlegend hierzu Beschluss
des Großen Senats des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262).


13


Voraussetzung für die Gewährung der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist unter anderem, dass das14
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Unternehmen ‑‑abgesehen von nach der Rechtsprechung als unschädlich angesehenen Nebentätigkeiten und den in
§ 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG zugelassenen Ausnahmen‑‑ ausschließlich eigenen Grundbesitz verwaltet und nutzt.
Die in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG genannte Verwaltung eigenen Kapitalvermögens ist nur dann unschädlich, wenn sie
neben der Verwaltung eigenen Grundbesitzes stattfindet, nicht aber, wenn sie vor Beginn oder nach dem Ende einer
begünstigten Grundstücksverwaltung die alleinige Tätigkeit darstellt (vgl. Senatsbeschluss vom 27.10.2021 -
III R 7/19, BFH/NV 2022, 242, Rz 10; Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 23c).


Der Begriff der Ausschließlichkeit ist gleichermaßen qualitativ, quantitativ sowie zeitlich zu verstehen (vgl. BFH-
Urteile vom 19.10.2010 - I R 1/10, BFH/NV 2011, 841, Rz 9; vom 26.02.2014 - I R 47/13, BFH/NV 2014, 1395, Rz 18
und vom 26.02.2014 - I R 6/13, BFH/NV 2014, 1400, Rz 10; Senatsurteil vom 27.10.2021 - III R 7/19, BFH/NV 2022,
242, Rz 11; BFH-Beschluss vom 14.04.2000 - I B 104/99, BFH/NV 2000, 1497, unter 1.a; Güroff in Glanegger/Güroff,
GewStG, 11. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 23; Wagner in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 9 Nr. 1
Rz 79; Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 69).


15


a) In zeitlicher Hinsicht muss der Unternehmer während des gesamten Erhebungszeitraums der gemäß § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG begünstigten Tätigkeit nachgehen. Dies folgt aus dem Wesen der Gewerbesteuer als Jahressteuer
(BFH-Urteile vom 29.03.1973 - I R 199/72, BFHE 109, 138, BStBl II 1973, 563; vom 26.02.2014 - I R 47/13, BFH/NV
2014, 1395, Rz 18 und vom 26.02.2014 - I R 6/13, BFH/NV 2014, 1400, Rz 10; Senatsurteil vom 18.12.2019 -
III R 36/17, BFHE 267, 406, BStBl II 2020, 405, Rz 30 und Senatsbeschluss vom 27.10.2021 - III R 7/19, BFH/NV
2022, 242, Rz 12; Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 76). Die erweiterte Kürzung kann nicht zeitanteilig
gewährt werden (Senatsbeschluss vom 27.10.2021 - III R 7/19, BFH/NV 2022, 242, Rz 12; Güroff in
Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 23c; Roser in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 1
Rz 131). Wird nur während eines Teils des Erhebungszeitraums eine nicht begünstigte Tätigkeit ausgeübt, entfallen
für den gesamten Erhebungszeitraum die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung (Senatsurteil vom 18.12.2019 -
III R 36/17, BFHE 267, 406, BStBl II 2020, 405, Rz 30, m.w.N.).
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b) Der Erhebungszeitraum für die Gewerbesteuer ist grundsätzlich das Kalenderjahr (§ 14 Satz 2 GewStG). Besteht
die Gewerbesteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahrs, so tritt nach § 14 Satz 3 GewStG an die Stelle
des Kalenderjahrs der Zeitraum der Steuerpflicht (abgekürzter Erhebungszeitraum).
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Nach § 2 Abs. 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer der im Inland betriebene, stehende Gewerbebetrieb. Während
Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften sachlich gewerbesteuerpflichtig sind, wenn und solange sie einen
Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuerrechts unterhalten (vgl. BFH-Urteile vom 18.05.2017 - IV R 30/15,
BFH/NV 2017, 1191, Rz 18 und vom 22.02.2024 - IV R 14/21, BStBl II 2024, 408, Rz 21), gilt die Tätigkeit der
Kapitalgesellschaften stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG). Die Vorschrift
fingiert für Gewerbesteuerzwecke die Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft als Gewerbebetrieb, soweit diese
Gesellschaft tätig ist (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.06.1984 - GrS 4/82, BFHE 141, 405, BStBl II
1984, 751, unter C.III.3.b bb (2.)). Erfasst wird dabei die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit, auch wenn die
Voraussetzungen einer gewerblichen Tätigkeit (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG, § 15 Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes) nicht vorliegen (vgl. BFH-Urteil vom 24.01.2017 - I R 81/15, BFHE 258, 157, BStBl II
2017, 1071, Rz 10). § 7 GewStG steht dem nicht entgegen, denn die Vorschrift regelt nur die Ermittlungsmethode
für den Gewerbeertrag für den Fall, dass ein Gewerbebetrieb vorliegt; aus ihr ergibt sich aber nicht, dass für die
Annahme eines Gewerbebetriebs die Voraussetzungen einer der sieben Einkunftsarten vorliegen müssen (BFH-
Urteil vom 22.08.1990 - I R 67/88, BFHE 162, 439, BStBl II 1991, 250).
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Die Steuerpflicht der Kapitalgesellschaft endet, wenn sie jegliche Tätigkeit einstellt, also nicht nur die eigentliche
(werbende) Tätigkeit, sondern auch die Verwertungstätigkeit im Rahmen der Abwicklung, die ihrerseits mit der
letzten Abwicklungshandlung endet (vgl. BFH-Urteile vom 24.04.1980 - IV R 68/77, BFHE 131, 70, BStBl II 1980,
658, unter 2. und vom 29.11.2000 - I R 28/00, BFH/NV 2001, 816, unter II.).
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c) Am Erfordernis einer ausschließlichen Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes fehlt es daher, wenn ein
Unternehmer das letzte oder einzige Grundstück vor Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert und danach nur
noch anderweitige Tätigkeiten ausübt (BFH-Urteile vom 20.01.1982 - I R 201/78, BFHE 135, 327, BStBl II 1982, 477;
vom 19.12.2007 - I R 46/07, BFH/NV 2008, 930, unter II.3.; vom 19.10.2010 - I R 1/10, BFH/NV 2011, 841, Rz 9; vom
26.02.2014 - I R 47/13, BFH/NV 2014, 1395, Rz 18 sowie vom 26.02.2014 - I R 6/13, BFH/NV 2014, 1400, Rz 10;
BFH-Beschlüsse vom 12.07.1999 - I B 5/99, BFH/NV 2000, 79, unter 2. und vom 14.04.2000 - I B 104/99, BFH/NV
2000, 1497, unter 1.a; Senatsbeschluss vom 27.10.2021 - III R 7/19, BFH/NV 2022, 242, Rz 12; ebenso Wagner in
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 82).
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Eine "technisch bedingte" Ausnahme wird bei einer Veräußerung zum 31.12., 23:59 Uhr, zugelassen (BFH-Urteil
vom 11.08.2004 - I R 89/03, BFHE 207, 40, BStBl II 2004, 1080, unter II.2.).
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d) Ausnahmen von dem Ausschließlichkeitserfordernis wegen Geringfügigkeit aufgrund des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes) sind nicht geboten (BFH-Urteil vom
26.02.2014 - I R 6/13, BFH/NV 2014, 1400, Rz 15; Senatsurteile vom 11.04.2019 - III R 36/15, BFHE 264, 470, BStBl
II 2019, 705, Rz 37; vom 01.06.2022 - III R 3/21, Deutsches Steuerrecht 2022, 2146, Rz 26 ff., jeweils zu § 9 Nr. 1
Satz 5 Nr. 1 GewStG und vom 23.03.2023 - III R 49/20, BFHE 280, 293, BStBl II 2024, 126, Rz 26).
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2. Nach diesen Maßstäben ist der Klägerin im Streitjahr die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
nicht zu gewähren. Sie hat in zeitlicher Hinsicht nicht ‑‑wie von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gefordert‑‑ ausschließlich
eigenen Grundbesitz verwaltet und genutzt oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwaltet
und genutzt.
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Die Klägerin hat ihr einziges Grundstück vor Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert, denn nach den
Vereinbarungen des Kaufvertrags vom xx.11.2016 gingen Besitz, Nutzungen und Gefahr sowie Lasten,
Verbrauchskosten, Verkehrssicherungspflicht und Haftung bereits zu Beginn des 31.12.2016 auf die Erwerberin
über. Da die Klägerin als juristische Person über den 30.12.2016 hinaus fortbestand, dauerte auch ihre sachliche
Gewerbesteuerpflicht über diesen Tag hinaus an und war der Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) nicht abgekürzt.
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Damit ist die Klägerin an einem Tag des Erhebungszeitraums (31.12.2016) nicht der begünstigten Tätigkeit
(Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes) nachgegangen. Eine sogenannte technische Ausnahme
(Veräußerung zum 31.12., 23:59 Uhr) liegt nicht vor. Da ‑‑wie ausgeführt‑‑ auch eine Ausnahme wegen
Geringfügigkeit nicht in Betracht kommt, ist das Ausschließlichkeitserfordernis nicht gewahrt und der Klägerin die
erweiterte Kürzung zu versagen.
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Die vom FG diskutierte Frage, ob eine (nachlaufende) Tätigkeit außerhalb der Grundstücksnutzung/-verwaltung nur
dann schädlich ist, wenn sie zu steuerbaren Einkünften führen kann, ist demnach nicht entscheidungserheblich.
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3. Der Klägerin steht aber gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG die einfache Kürzung in Höhe von 1,2 % des
Einheitswerts ihres ‑‑nicht von der Grundsteuer befreiten‑‑ Grundbesitzes zu. Die Sache ist spruchreif und der
Gewerbesteuermessbetrag entsprechend herabzusetzen.
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Der Einheitswert des Grundbesitzes betrug nach den Feststellungen des FG zum maßgeblichen Zeitpunkt
(01.01.2016) 797.253 €. Die unterjährige Veräußerung ist unschädlich, da es für die Zugehörigkeit zum
Betriebsvermögen auf den Stand zu Beginn des Kalenderjahrs (hier: 01.01.2016) ankommt (§ 20 Abs. 1 der
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung).
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4. Die Berechnung des festgesetzten Gewerbesteuermessbetrags für 2016 wird dem FA übertragen (§ 100 Abs. 2
Satz 2 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO).


29


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO. Es ist über die Kosten des
gesamten Verfahrens zu entscheiden. Diese sind nach dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen zwischen den
Beteiligten aufzuteilen. Die Anwendung des § 136 Abs. 1 Satz 3 FGO kommt nicht in Betracht (vgl. BFH-Beschluss
vom 24.05.1993 - V B 33/93, BFH/NV 1994, 133, Rz 26; BFH-Urteil vom 20.04.2005 - X R 53/04, BFHE 210, 100,
BStBl II 2005, 698, Rz 33).
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Urteil vom 17. Oktober 2024, III R 33/22
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für Out of Home-Werbung


ECLI:DE:BFH:2024:U.171024.IIIR33.22.0


BFH III. Senat


GewStG § 8 Nr 1 Buchst d, GewStG § 8 Nr 1 Buchst f S 1, BGB §§ 535ff, BGB § 535, BGB §§ 581ff, BGB § 581, GewStG VZ
2010 , GewStG VZ 2011


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 11. Mai 2022, Az: 8 K 365/17


Leitsätze


1. Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten
nach § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) setzt subjektive Rechte an unkörperlichen Gütern
mit selbständigem Vermögenswert voraus, die eine Nutzungsbefugnis enthalten und an denen eine geschützte
Rechtsposition ‑‑ein Abwehrrecht‑‑ besteht (Anschluss an die Senatsurteile vom 26.04.2018 - III R 25/16; vom
19.12.2019 - III R 39/17 und vom 29.06.2022 - III R 2/21). Kann eine mit der Mediaplanung beauftragte Spezialagentur
aus ihren Verträgen mit den Werbeträgeranbietern keine Ansprüche ableiten, die über die Erfüllung der Verpflichtung
zum Sichtbarmachen von Werbung hinausgehen und eine Abwehrbefugnis gegenüber Dritten beinhalten, fehlt es an
einer Rechteüberlassung im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG.


2. Für die rechtliche Zuordnung von Verträgen, die Werbung mit digitalen oder analogen Werbeträgern zum Gegenstand
haben, zum Vertragstyp Werkvertrag oder Mietvertrag ist entscheidend, ob die Vertragsparteien als Hauptleistungspflicht
ein vom Anbieter mit dem Werbeträger zu erzielendes Arbeitsergebnis oder das Zur-Verfügung-Stellen des Werbeträgers
zur Nutzung durch den Kunden vereinbart haben. Bei digitaler Werbung steht regelmäßig nicht die Benutzung der
digitalen Fläche, sondern eine mit der digitalen Fläche vom Anbieter zu erbringende Werbeleistung im Vordergrund.
Übernimmt der Anbieter von analogen Werbeträgern neben der Pflicht zur Anbringung der Werbemittel gewichtige auf
den Werbeerfolg bezogene Pflichten, kann dies zur Einordnung des Vertrags als Werkvertrag führen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 11.05.2022 - 8 K 365/17 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen einer sogenannten Spezialagentur für
die Nutzung von Werbeträgerflächen in den Erhebungszeiträumen 2010 und 2011 (Streitjahre).


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist Gesamtrechtsnachfolgerin der ursprünglichen Klägerin (A GmbH),
welche in den Streitjahren im Bereich der Beratung für Außenwerbung und Vermittlung von Werbeträgern im
Außenbereich (Out of Home-Werbung) tätig war. Ihr Geschäftszweck bestand darin, als sogenannte Spezialagentur
ihre Kunden bei der Konzeption von Außenwerbekampagnen zu beraten und die praktische Umsetzung der
jeweiligen Kampagne zu begleiten. Sie selbst führte dabei keine kreativen oder gestalterischen Tätigkeiten aus,
sondern erarbeitete Vorschläge zur Durchführung einer Werbemaßnahme in Absprache mit dem jeweiligen Kunden
(Mediaplanung). Auch die Überlassung von Werbeträgern, wie etwa von Großflächen, Town Boards, klassischen
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Plakatwänden et cetera sowie von digitalen Werbeflächen (Infoscreens) gehörte nicht zu ihrem Geschäftszweck. Sie
war weder Eigentümerin entsprechender Werbeträger, noch hatte sie solche dauerhaft gemietet.


Im Rahmen der Mediaplanung definierte die A GmbH für ihre Kunden, je nach Kampagne und Kampagnenziel,
strategische Kriterien für Werbeträger und legte dabei mögliche Standorte grob fest. Die zugrunde liegenden
Kriterien umfassten eine gewisse Anzahl an Personen (als Zielgruppe einer Werbemaßnahme), die mit einer
gewissen Intensität in einem definierten Gebiet mit einer bestimmten Anzahl von Flächen erreicht werden sollten
(sogenanntes Kampagnenziel). Entsprechend diesen Vorgaben und nach Genehmigung durch den Kunden buchte
die A GmbH als Teil ihrer Dienstleistung später bei verschiedenen Werbeträgeranbietern unterschiedliche
Werbeträgerflächen für einen entsprechend begrenzten Zeitraum. Daneben umfasste ein Auftrag üblicherweise auch
noch die Evaluation der Werbemaßnahme sowie die Dokumentation und das finanzielle Reporting im Rahmen der
Schlussabrechnung.


3


Bei der Planung und Buchung von Außenwerbemedien stand der A GmbH ein großes Angebot seitens der
Werbeträgeranbieter zur Verfügung. So hatte beispielsweise das Unternehmen B nach eigenen Angaben auf der
Firmenhomepage seinerzeit eine große Anzahl an Außenwerbeflächen in der Bundesrepublik Deutschland im
Bestand. Allerdings wurde weder bei der Planung noch bei der Buchung durch die A GmbH der einzelne
Werbeträger konkret benannt. Lediglich in einzelnen Fällen bestanden Kunden darauf, dass Werbung an einem
bestimmten Standort (sogenannter Premiumstandort) für einen bestimmten Zeitraum angebracht oder gezeigt wird,
beispielsweise an dem im Zuge von Bauarbeiten seinerzeit verhüllten Hauptbahnhof in Y. Die Volumina dieser
Aufträge betrugen in den Erhebungszeiträumen 2010 … € und 2011 … €. Im Übrigen wurden bei den Aufträgen
lediglich Art, (ungefährer) Ort und Umfang der Werbemaßnahme definiert; weder die A GmbH noch ihre Kunden
konnten regelmäßig den einzelnen konkreten Werbeträger tatsächlich bestimmen. Vielmehr erfolgte die Auswahl
der konkreten Werbeträger letztlich durch den Werbeträgeranbieter.


4


Zum Aufgabenbereich der Werbeträgeranbieter gehörte regelmäßig das Anbringen der Außenwerbung, die Pflege,
das Ausbessern und Erneuern bei Beschädigungen während der vereinbarten Aushangzeit und ‑‑auf Wunsch, nach
Durchführung der Kampagne‑‑ die Dokumentation des Leistungserfolges durch Anfertigung von entsprechendem
Bildmaterial beziehungsweise Bestätigung der Anzahl der tatsächlichen Werbeträger, Orte und Aushangzeiten. Für
elektronische Medien war in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werbeträgeranbieter (AGB) teilweise
geregelt, dass der Auftrag die Ausstrahlung von Werbemotiven, Werbespots und sonstigem Content auf
elektronischen Medien beinhaltete. Teilweise enthielten die AGB keine solch ausdrücklichen Regelungen, allerdings
umfassten auch hier die Leistungen des jeweiligen Werbeträgeranbieters das Anbringen sowie die Überprüfung der
Werbemittel beziehungsweise die Wiedergabe von elektronischem Content.


5


Die Flächen, auf denen die Werbeträger errichtet oder an denen sie befestigt waren, standen im Eigentum von
Städten, Gemeinden, Verkehrsunternehmen oder sonstigen Grundstückseigentümern. Die A GmbH unterhielt keine
direkten Vertragsbeziehungen zu diesen Eigentümern. Diese kontrahierten vielmehr regelmäßig mit den
Werbeträgeranbietern, welche dann auf den Flächen die jeweiligen Werbeträger aufstellten oder anbrachten. Die
Werbeträger selbst standen im Eigentum der einzelnen Anbieter.


6


Die Buchung der Werbeträger erfolgte durch die A GmbH im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die
Werbeträgeranbieter stellten eine Rechnung an die A GmbH, die diese an ihre Kunden ohne Aufschlag
weiterberechnete. Eine Handhabung des Vorgangs als durchlaufender Posten dergestalt, dass die Anbieter der
Werbeträger nicht an die A GmbH, sondern direkt an die Kunden eine Rechnung ausstellten, scheiterte zum einen
am Wunsch der Werbekunden, für die gesamte Werbemaßnahme lediglich eine Gesamtrechnung von der A GmbH zu
erhalten. Zum anderen wurden die Rechnungen der Werbeträgeranbieter aber auch zur Budgetüberwachung durch
die A GmbH benötigt, da diese einen wesentlichen Bestandteil der erbrachten Gesamtleistung darstellte. Darüber
hinaus konnten durch die gebündelten Buchungen von Werbeträgern auch Preisvorteile erzielt werden, die an die
Kunden weitergegeben wurden. Die A GmbH erhielt ihrerseits von den Werbeträgeranbietern aufgrund von
sogenannten Zusatz-Spezialvermittlervergütungs- und Zahlungsverträgen jeweils eine Vergütung für die
Vermittlung in Form eines bestimmten Prozentsatzes auf den jeweiligen Umsatz.


7


Ein Ausschluss von Wettbewerbern der Kunden der A GmbH war laut der AGB nicht zugesichert. Die Anbieter
versuchten lediglich, nach Maßgabe des verfügbaren Raums, Plakate verschiedener konkurrierender Produkte nicht
unmittelbar nebeneinander anzubringen. Auch konnten laut der AGB regelmäßig keine Platzierungswünsche
angenommen werden. Bei elektronischen Medien wurde ebenfalls weder der Ausschluss von Wettbewerbern noch
die Einbettung in ein bestimmtes redaktionelles Umfeld zugesichert.
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Exemplarisch stellte sich ein derartiges Werbeprojekt demnach wie folgt dar: Der Kunde erteilte der A GmbH den
Auftrag zur Durchführung einer bestimmten Werbekampagne. Gegenstand waren das tatsächliche Anbringen von
Plakat- oder anderer Printwerbung sowie die zeitweise Buchung von digitalen Werbeflächen. In dem
exemplarischen Auftrag wurden, neben der Art der Werbemaßnahme, lediglich eine grobe Lokalisierung
vorgenommen und der Beginn und das Ende der Maßnahme festgelegt. Der Kunde gab dabei für diverse Zeiträume
die Buchung verschiedener Werbeträger, etwa Plakatwerbung im Format Town Hall, Allgemeinstellen, Großflächen,
Town Boards sowie Clips an Infoscreens, in Auftrag. In der vorliegenden Buchung waren bestimmte Städte sowie die
Anzahl der jeweiligen Plakate beziehungsweise Länge der Clips (zehn Sekunden) und der Zeitraum aufgeführt. Eine
etwas genauere Aufstellung erfolgte in einer beigefügten Tabelle zur Kampagne. Allerdings wurden auch dort (unter
anderem) nur die jeweilige Stadt, innerhalb der Stadt ein abgegrenztes Gebiet (Polygon) und die Anzahl an Orten in
dem Polygon benannt, an denen bestimmte Werbeträger angebracht oder geschaltet werden sollten (Locations). Im
Anschluss an den Auftrag buchte die A GmbH ihrerseits sodann bei den Werbeträgeranbietern die entsprechenden
Werbemedien. So wurde beispielsweise an die D GmbH ein entsprechender Auftrag vergeben, nach dem an xx und
xx Standorten in großen Städten in einem bestimmten Zeitraum (und während einer gewissen Zeitschiene,
21:00 Uhr bis 24:00 Uhr) jeweils zehnsekündige Clips geschaltet wurden. Bei den weiteren Aufträgen der A GmbH
an die Werbeträgeranbieter wurden ebenfalls lediglich das Medium, das Format, die Anzahl und der Zeitraum
genannt. Teilweise wurden ‑‑wie auch sonst bei anderen Aufträgen‑‑ auf Wunsch der Kunden weitere Kriterien
dergestalt definiert, dass es sich etwa nur um qualitativ hochwertige und stark frequentierte Standorte,
Verkehrsknotenpunkte sowie Bundes-, Ausfall- und Hauptstraßen handeln durfte und dass umgekehrt andere
Standorte (beispielsweise Parkhäuser, Industriegebiete) ausgeschlossen sind. Eine spezifische Beauftragung
einzelner Standorte ließ sich den Aufträgen nicht entnehmen. Ebenfalls wurde ein Konkurrenzausschluss am
jeweiligen Standort für andere Anbieter angegeben. Die einzelnen Werbeträgeranbieter bestätigten einen Auftrag
jeweils schriftlich unter Verweis auf ihre jeweils eigenen AGB, in denen ein Ausschluss von Wettbewerbern nicht
zugesichert wurde.


9


In den Gewerbesteuererklärungen für die Streitjahre erklärte die A GmbH gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d des
Gewerbesteuergesetzes i.d.F. vom 22.12.2009 (GewStG) zu einem Fünftel hinzuzurechnende Miet- und Pachtzinsen
für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen
stehen, in Höhe von … € (Hinzurechnungsbetrag … €) für den Erhebungszeitraum 2010 und in Höhe von … €
(Hinzurechnungsbetrag … €) für den Erhebungszeitraum 2011. Ferner erklärte sie gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG
zu einem Viertel hinzuzurechnende Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten in Höhe von
… € (Hinzurechnungsbetrag … €) für den Erhebungszeitraum 2010 und in Höhe von … € (Hinzurechnungsbetrag
… €) für den Erhebungszeitraum 2011.


10


Das Finanzamt Z (ursprünglicher Beklagter und Revisionskläger, Finanzamt ‑‑FA‑‑) legte bei der unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung erfolgten Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags durch Bescheid vom 26.06.2012
für 2010 und vom 15.05.2013 für 2011 zunächst die erklärten Beträge zugrunde. Am 16.10.2013 und 03.12.2013
erließ das FA aus im vorliegenden Verfahren nicht streitigen Gründen Änderungsbescheide.


11


In einer für das Streitjahr 2010 durchgeführten Außenprüfung vertrat die Prüferin die Auffassung, dass die für einen
bestimmten Zeitraum erfolgte Buchung von Werbeträgern als Mietverhältnis zu beurteilen sei und demzufolge die
entrichteten Entgelte Mietaufwendungen darstellten und als solche der Hinzurechnung gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d
GewStG unterlägen. Da in den Eingangsrechnungen der Werbeträgergesellschaften die einzelnen
Leistungskomponenten (Anmietung der Werbeflächen, Anbringen, Pflege und Ausbesserung) nicht einzeln
abgerechnet wurden, legte die Prüferin der Hinzurechnung einen Mietanteil in Höhe von 35 % der Aufwendungen
zugrunde und erhöhte den nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG zu einem Fünftel hinzuzurechnenden Betrag von zuvor
… € um … € auf nunmehr … €.


12


Das FA erließ entsprechend den Feststellungen der Betriebsprüfung unter Aufhebung des Vorbehalts der
Nachprüfung am 22.01.2016 einen entsprechend geänderten Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag für
2010, in dem es den Gewerbesteuermessbetrag auf … € festsetzte. Zudem übertrug es das Ergebnis der
Außenprüfung auch auf die Festsetzung für den Erhebungszeitraum 2011 und erließ nach entsprechender
Anhörung am 25.02.2016 einen geänderten Gewerbesteuermessbescheid. Darin erhöhte es die nach § 8 Nr. 1
Buchst. d GewStG zu einem Fünftel hinzuzurechnenden Miet- und Pachtzinsen für bewegliche Wirtschaftsgüter im
Eigentum eines anderen von zuvor … € um … € auf … € und setzte in der Folge den Gewerbesteuermessbetrag auf
… € fest. Der Vorbehalt der Nachprüfung blieb bestehen.


13


Gegen die geänderten Bescheide legte die A GmbH jeweils erfolglos Einspruch ein (Einspruchsentscheidung vom14
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Entscheidungsgründe


II.


26.01.2017). Im Verlauf des außergerichtlichen Einspruchs- sowie nachfolgenden Klageverfahrens wurde eine
Außenprüfung für das Streitjahr 2011 durchgeführt. Im Anschluss daran erließ das FA unter Aufhebung des
Vorbehalts der Nachprüfung am 20.05.2020 einen geänderten Gewerbesteuermessbescheid für 2011. Darin
verringerte das FA den nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG zu einem Fünftel hinzuzurechnenden Betrag von … € auf
den (ursprünglich erklärten) Betrag von … €, erhöhte aber den gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG zu einem Viertel
hinzuzurechnenden Betrag für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten von zuvor … € auf … € und setzte in
der Folge den Gewerbesteuermessbetrag 2011 auf … € fest.


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt und reduzierte für das Streitjahr 2010 den Betrag der gemäß § 8 Nr. 1
Buchst. d GewStG zu einem Fünftel hinzuzurechnenden Miet- und Pachtzinsen von … € auf … €; für das Streitjahr
2011 reduzierte es den Betrag der gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG zu einem Viertel hinzuzurechnenden
Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten von … € auf … €. Das Urteil ist in
Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 1913 veröffentlicht.


15


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Bundesrechts. Seit dem 01.03.2024 ist das Finanzamt Y
Beklagter und Revisionskläger (Beklagter).


16


Der Beklagte beantragt,
das Urteil vom 11.05.2022 - 8 K 365/17 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


17


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


18


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).19


1. Im Streitfall ist das Finanzamt Y aufgrund eines Organisationsaktes (§ 2 Nr. 8 der Verordnung über die
Zuständigkeiten der hessischen Finanzämter in der durch Verordnung vom 22.02.2024, Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Hessen 2024 Nr. 5 vom 27.02.2024, geänderten Fassung) zum 01.03.2024 im Wege
des gesetzlichen Beteiligtenwechsels in die Beteiligtenstellung des Finanzamts Z eingetreten und nunmehr
Beklagter und Revisionskläger (vgl. zum gesetzlichen Beteiligtenwechsel z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑
vom 28.05.2013 - XI R 38/11, BFH/NV 2013, 1774, Rz 14 und vom 24.07.2013 - XI R 8/12, BFH/NV 2014, 495, Rz 18
sowie Senatsurteile vom 16.05.2013 - III R 8/11, BFHE 241, 511, BStBl II 2013, 1040, Rz 11 und vom 05.02.2015 -
III R 40/09, BFHE 249, 138, BStBl II 2017, 118, Rz 13).


20


2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass weder die Voraussetzungen für eine gewerbesteuerrechtliche
Hinzurechnung der Aufwendungen für die Überlassung der Werbeträger nach § 8 Nr. 1 Buchst. f (dazu unter II.2.b)
noch nach Buchst. d GewStG (dazu unter II.2.c) vorliegen.


21


a) Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag (§ 6 GewStG). Gewerbeertrag ist gemäß § 7
Satz 1 GewStG der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder des Körperschaftsteuergesetzes
zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den dem
Erhebungszeitraum entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die
in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge.


22


Nach § 8 Nr. 1 GewStG wird dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG) ein Viertel der Summe aus den dort
unter den Buchst. a bis f benannten Aufwendungen hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns
abgesetzt worden sind und soweit die Summe den Betrag von 100.000 € übersteigt. Dadurch soll der unabhängig
von der Art und Weise des für die Kapitalausstattung des Betriebs zu entrichtenden Entgelts erwirtschaftete
("objektivierte") Ertrag des Betriebs mittels Hinzurechnung eines "Finanzierungsanteils" als Bemessungsgrundlage
der Gewerbesteuer erfasst werden; zudem soll die Vorschrift Gewinnverlagerungen entgegenwirken und die
gewerbesteuerrechtliche Bemessungsgrundlage verbreitern (Senatsurteile vom 26.04.2018 - III R 25/16, BFHE 261,
549, Rz 26, m.w.N.; vom 19.12.2019 - III R 39/17, BFHE 267, 415, BStBl II 2020, 397, Rz 32 und vom 29.06.2022 -
III R 2/21, BFHE 277, 406, BStBl II 2024, 477, Rz 17).


23


Hinzugerechnet wird dabei unter anderem ein Viertel aus einem Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich24
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Leasingraten) für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines
anderen stehen (§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG). Hinzugerechnet wird außerdem ein Viertel eines Viertels der
Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten, insbesondere Konzessionen und Lizenzen, mit
Ausnahme von Lizenzen, die ausschließlich dazu berechtigen, daraus abgeleitete Rechte Dritten zu überlassen (§ 8
Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG). Denn eine Sachkapitalüberlassung kann nicht nur durch die Vermietung und
Verpachtung von Wirtschaftsgütern, sondern auch durch die zeitlich befristete Überlassung von Rechten erfolgen;
der einheitlich mit 25 % des zu zahlenden Entgelts pauschalierte Nettoertrag der befristeten Überlassung wird
dabei als im nutzenden Gewerbebetrieb erwirtschaftet behandelt und mit Gewerbesteuer belastet (Senatsurteil vom
29.06.2022 - III R 2/21, BFHE 277, 406, BStBl II 2024, 477, Rz 18, m.w.N.).


b) Eine Hinzurechnung der von der A GmbH an die Werbeträgeranbieter geleisteten Zahlungen nach § 8 Nr. 1
Buchst. f GewStG scheidet im Streitfall indessen aus.


25


aa) Rechte im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG sind Immaterialgüterrechte, das heißt subjektive Rechte
an unkörperlichen Gütern mit selbständigem Vermögenswert, die eine Nutzungsbefugnis enthalten und an denen
eine geschützte Rechtsposition ‑‑ein Abwehrrecht‑‑ besteht (Senatsurteile vom 26.04.2018 - III R 25/16, BFHE 261,
549, Rz 29, m.w.N.; vom 19.12.2019 - III R 39/17, BFHE 267, 415, BStBl II 2020, 397, Rz 35 und vom 29.06.2022 -
III R 2/21, BFHE 277, 406, BStBl II 2024, 477, Rz 20). Erfasst sind danach insbesondere gewerbliche Schutzrechte
wie Urheberrechte oder Rechte nach dem Sortenschutzgesetz. Ungeschützte Positionen, die gegenüber nicht
berechtigten Personen kein Abwehrrecht gewähren, so dass Letztere nicht von der Nutzung ausgeschlossen werden
können, werden nicht umfasst. Der Begriff der Rechte im Sinne von § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG ist somit enger
als der Begriff der immateriellen Wirtschaftsgüter (z.B. § 5 Abs. 2 EStG), welcher auch tatsächliche Positionen von
wirtschaftlichem Wert wie zum Beispiel Know-how, ungeschützte Erfindungen und den Geschäftswert umfasst
(Senatsurteil vom 26.04.2018 - III R 25/16, BFHE 261, 549, Rz 30).


26


Überlassung bezeichnet die durch einen Rechtsakt erfolgende Einräumung von sich aus einem Recht ergebenden
Befugnissen (oder Teilen von Befugnissen) durch eine andere Person (Keß in Lenski/Steinberg,
Gewerbesteuergesetz, § 8 Nr. 1 Buchst. f Rz 33) oder die Einräumung von zeitlich begrenzten Nutzungsrechten
(Brandis/Heuermann/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 278; Rapp, Finanz-Rundschau 2017, 563, 565).


27


bb) Das FG hat unter Anwendung der dargelegten Rechtsmaßstäbe zu Recht angenommen, dass die Zahlungen der
A GmbH an die Werbeträgeranbieter nicht den Hinzurechnungstatbestand des § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG erfüllen.


28


(1) Das FG hat festgestellt, dass die A GmbH aufgrund sogenannter Zusatz-Spezialvermittlervergütungs- und
Zahlungsverträge von den Werbeträgeranbietern eine Vergütung für die Vermittlung in Form eines bestimmten
Prozentsatzes auf den jeweiligen Umsatz erhielt. Durch die Vereinbarungen über die Werbung auf Werbeträgern
erwarb die A GmbH nach den Feststellungen des FG jeweils den Anspruch, dass die Werbeträgeranbieter gegen
Entgelt Werbung auf Werbeträgern, das heißt körperlichen Wirtschaftsgütern, sichtbar machen (unter anderem
Werbemittel anbringen, ausbessern oder erneuern beziehungsweise elektronische Inhalte wiedergeben). Dabei
nahmen die Werbeträgeranbieter Platzierungswünsche nicht an, sondern verpflichteten sich lediglich, nach
Maßgabe des verfügbaren Raums zu versuchen, Plakate verschiedener konkurrierender Produkte nicht unmittelbar
nebeneinander anzubringen. Einen Ausschluss von Wettbewerbern der Kunden der A GmbH sicherten sie nicht zu.
Das FG würdigte die Vereinbarungen dahingehend, dass der A GmbH durch sie kein Immaterialgüterrecht
übertragen wurde.


29


(2) Der BFH ist grundsätzlich an die in dem angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen
gebunden, es sei denn, dass in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Revisionsgründe
vorgebracht sind (§ 118 Abs. 2 FGO). Zu den vom FG zu treffenden tatsächlichen Feststellungen gehört auch die
Auslegung von Verträgen (BFH-Urteile vom 03.08.2005 - I R 94/03, BFHE 210, 398, BStBl II 2006, 20, unter II.4.,
m.w.N. und vom 20.06.2017 - X R 38/16, BFH/NV 2017, 1453, Rz 25; Senatsurteil vom 26.04.2018 - III R 25/16,
BFHE 261, 549, Rz 34). Dagegen ist die rechtliche Einordnung des von den Vertragspartnern Gewollten am Maßstab
der jeweils einschlägigen Normen in vollem Umfang nachprüfbare Rechtsanwendung, sofern das FG ‑‑wie hier‑‑
revisibles Recht ausgelegt hat (BFH-Urteile vom 30.01.2019 - II R 26/17, BFHE 264, 47, BStBl II 2020, 733, Rz 31
und vom 05.12.2019 - II R 37/18, BFHE 267, 524, BStBl II 2020, 236, Rz 15; Senatsurteil vom 23.03.2023 -
III R 5/22, BFHE 279, 553, BStBl II 2023, 923, Rz 23).


30


Da der Beklagte keine Verfahrensrügen erhoben hat, könnte die Bindungswirkung der Würdigung des FG nur dann
entfallen, wenn die Vorinstanz gesetzliche Auslegungsregeln verletzt, gegen Denkgesetze oder allgemeine
Erfahrungssätze verstoßen oder die Grenzen der freien Beweiswürdigung überschritten hätte. Ist dies nicht der Fall,


31
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bindet die Tatsachenwürdigung und insbesondere auch die Vertragsauslegung des FG das Revisionsgericht schon
dann, wenn sie lediglich möglich, nicht aber zwingend ist. Dies gilt auch für die Würdigung des wirtschaftlichen
Gehaltes (Senatsurteil vom 26.04.2018 - III R 25/16, BFHE 261, 549, Rz 35, m.w.N.).


(3) Die Würdigung des FG ist jedenfalls möglich. In den sogenannten Zusatz-Spezialvermittlervergütungs- und
Zahlungsverträgen waren über die umsatzabhängige Vergütung hinaus keine Ansprüche der A GmbH vorgesehen. In
den übrigen Verträgen verpflichteten sich die Werbeträgeranbieter, für die Sichtbarkeit der Werbung zu sorgen. Es
wurde aber kein Ausschluss von Wettbewerbern der Kunden der A GmbH vereinbart. Daher liegt die Annahme fern,
die Vertragsparteien hätten ein Exklusivrecht der A GmbH auf Werbung an dem jeweiligen Standort vereinbart.
Selbst wenn sie einen Konkurrenzschutz vereinbart hätten, wäre eine solche Verpflichtung typischerweise als
vertragliche Nebenpflicht einzuordnen, die der angestrebten Werbewirkung dient, aber dem Vertrag nicht das
Gepräge gibt (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs ‑‑BGH‑‑ vom 26.03.2008 - X ZR 70/06, Neue Juristische
Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 2008, 1155, unter II.1.). Da es sich lediglich um einen
schuldrechtlichen Anspruch zwischen den Vertragsparteien handelte, folgten hieraus keine Dritten gegenüber
durchsetzbaren Abwehrrechte.


32


(4) Der Beklagte wendet dagegen ein, das FG habe bei der Auslegung der Vereinbarungen zwischen der A GmbH
und den Werbeträgeranbietern das von den Vertragsparteien Gewollte verkannt, indem es diese als Werkverträge
eingeordnet habe; vielmehr habe sich die A GmbH durch die mit den Werbeträgeranbietern abgeschlossenen
Verträgen in die Lage gebracht, auf der Grundlage von Konzessionen der Kommunen bei den Werbeträgeranbietern
entstandene Vermarktungsrechte eigenständig nutzen zu können. Dies folge aus der Stellung der A GmbH als
Eigenhändlerin und deren Geschäftsmodell. Dieser Einwand greift nicht durch.


33


Die vom Beklagten vorgenommene Auslegung findet in dem vom FG festgestellten Sachverhalt keine Stütze. Weder
dem vom FG festgestellten Vertragsinhalt noch den vom FG beispielhaft beschriebenen Auftragsunterlagen oder
den von ihm in Bezug genommenen AGB der Werbeträgeranbieter sind Hinweise darauf zu entnehmen, dass die
Werbeträgeranbieter der A GmbH Teile ihrer Konzession überlassen und ihr damit eine Rechtsposition eingeräumt
haben, die über den Anspruch auf Erfüllung der Verpflichtung zum Sichtbarmachen von Werbung hinausgeht und
eine Abwehrbefugnis gegenüber Dritten beinhaltet. Vielmehr buchte die A GmbH den Vorgaben ihrer Kunden
entsprechend und erst nach deren Genehmigung als Teil ihrer Dienstleistung Werbeflächen bei verschiedenen
Werbeträgeranbietern und berechnete die angefallenen Kosten ohne Aufschlag an ihre Kunden weiter. Folglich hat
die A GmbH nach den Feststellungen des FG genau das beschafft, was sie ihren Kunden schuldete, und sich nicht
auf Vorrat Werbeflächen oder ein Vermarktungsrecht für solche Flächen gesichert, die sie dann (in einem zweiten
Schritt) ihren Kunden hätte offerieren können. Jede einzelne Buchung der A GmbH für ihre Kunden hing davon ab,
dass sie einen Werbeträgeranbieter fand, der bereit war, die Werbung zum Aushang zu bringen. Im Fall von
Leistungsstörungen war sie nicht schutzlos gestellt, sondern konnte den Werbeträgeranbietern gegenüber
Gewährleistungsrechte geltend machen. Auch hatte die A GmbH keinen eigenen Zugriff auf die Flächen, sondern es
oblag jeweils den Werbeträgeranbietern, die Werbung anzubringen oder ‑‑im Falle digitaler Werbung‑‑ zu zeigen.
Es ging ihr daher nicht darum, selbst Werbeträger mit Werbemitteln zu bestücken. Zudem zeigt namentlich der
fehlende Konkurrenzausschluss, dass die Werbeträgeranbieter von ihren Konzessionen zur Aufstellung und
Bewirtschaftung von Werbeträgern unabhängig von den Vereinbarungen mit der A GmbH Gebrauch machen
wollten, so dass die vom Beklagten vorgenommene Vertragsauslegung der Interessenlage der Vertragsparteien
nicht gerecht wird.


34


c) Eine Hinzurechnung der Aufwendungen für die Werbeträger nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG ist gleichfalls nicht
vorzunehmen.


35


aa) Gegenstand der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG sind Miet- und Pachtzinsen im Sinne des
bürgerlichen Rechts (vgl. §§ 535 ff., 581 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches ‑‑BGB‑‑). Der Nutzungsvertrag muss
daher seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein Miet- oder Pachtverhältnis im Sinne des bürgerlichen
Rechts sein (Senatsurteil vom 23.03.2023 - III R 5/22, BFHE 279, 553, BStBl II 2023, 923, Rz 18, m.w.N.). Durch
einen Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, die Mietsache dem Mieter zu überlassen und sie während der
Mietzeit in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB). Für
die zivilrechtliche Typisierung des Vertragsverhältnisses ist maßgeblich, mit welchem Inhalt die Beteiligten das
Vertragsverhältnis geregelt und tatsächlich durchgeführt haben (Senatsurteile vom 01.06.2022 - III R 56/20, BFHE
277, 397, BStBl II 2023, 875, Rz 24 und 31 sowie vom 17.08.2023 - III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70,
Rz 30).


36
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Ist ein Vertrag seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein Mietvertrag, so wird er steuerlich als solcher
gewürdigt, auch wenn er untergeordnete Nebenleistungen enthält, die dem Vertragstyp "Miete" nicht entsprechen
(BFH-Urteil vom 23.07.1957 - I 50/55 U, BFHE 65, 189, BStBl III 1957, 306). Bei einem entsprechenden Mietvertrag
unterliegt dann das gesamte Entgelt der Hinzurechnung (Senatsurteil vom 17.08.2023 - III R 59/20, BFHE 281, 546,
BStBl II 2024, 70, Rz 31). Die Einordnung unter diesen Vertragstyp ist hingegen ausgeschlossen, wenn der Vertrag
wesentliche mietfremde Elemente enthält. In diesem Fall ist zu klären, ob der Vertrag in seine durch die
Hauptpflichten bestimmten wesentlichen Elemente zerlegt und teilweise als Mietvertrag angesehen werden kann
(gemischter Vertrag mit trennbaren Hauptpflichten, vgl. Senatsurteil vom 23.03.2023 - III R 5/22, BFHE 279, 553,
BStBl II 2023, 923, Rz 20) oder ob er insgesamt einem anderen Vertragstyp zuzuordnen beziehungsweise als Vertrag
eigener Art einzuordnen ist (vgl. Senatsurteil vom 23.03.2023 - III R 5/22, BFHE 279, 553, BStBl II 2023, 923, Rz 21).
Im ersten Fall kommt nur eine Hinzurechnung des Teils des Entgelts in Betracht, der auf die Gebrauchsüberlassung
entfällt, im zweiten Fall scheidet eine Hinzurechnung insgesamt aus (vgl. Senatsurteile vom 23.03.2023 - III R 5/22,
BFHE 279, 553, BStBl II 2023, 923, Rz 20 f. und vom 17.08.2023 - III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70,
Rz 32).


37


bb) Das FG hat zutreffend erkannt, dass die von der A GmbH an die Werbeträgeranbieter für die digitale Werbung
gezahlten Entgelte nicht als Miet- oder Pachtzinsen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG einzuordnen sind.


38


Der Senat hat bereits entschieden, dass bei Verträgen, in denen sich der über eine digitale Werbefläche verfügende
Vertragspartner verpflichtet, die ihm von der anderen Vertragspartei zur Verfügung gestellten Werbesequenzen auf
dieser Fläche zu zeigen, nicht die Benutzung der digitalen Fläche, sondern eine zu erbringende Werbeleistung im
Vordergrund steht und die Vertragsparteien ein bestimmtes Arbeitsergebnis vereinbart haben (Senatsurteil vom
23.03.2023 - III R 5/22, BFHE 279, 553, BStBl II 2023, 923, Rz 30, m.w.N. aus der Rechtsprechung des BGH). Daran
ist festzuhalten.


39


Daher sind die Verträge, die die A GmbH mit den Werbeträgeranbietern über die Werbung mittels digitaler
Werbeträger abgeschlossen hat, nicht als Mietverträge einzuordnen. Denn in diesen Verträgen hatten sich die
Werbeträgeranbieter nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und daher nach § 118 Abs. 2 FGO
bindenden Feststellungen des FG verpflichtet, elektronischen Content auf den von ihnen vorgehaltenen digitalen
Werbeflächen wiederzugeben. Damit haben die Vertragsparteien auch im Streitfall vereinbart, dass die
Werbeträgeranbieter die digitalen Werbeträger zu benutzen hatten, um mit diesen ein Arbeitsergebnis zu erbringen.
Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass sie im Wesentlichen eine Werkleistung und nicht die
Gebrauchsüberlassung bestimmter Flächen schuldeten.


40


cc) Eine Hinzurechnung von Aufwendungen für Werbung auf analogen Werbeträgerflächen an Standorten außerhalb
sogenannter Premiumstandorte scheidet ebenfalls aus. Das FG hat zutreffend entschieden, dass die von der A GmbH
an die Werbeträgeranbieter gezahlten Entgelte nicht als Miet- oder Pachtzinsen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. d
GewStG anzusehen sind.


41


(1) Für die rechtliche Zuordnung von Verträgen, die den Aushang oder das Anbringen von Werbung an Werbeträgern
in herkömmlicher (analoger) Form zum Gegenstand haben, zum Vertragstyp Werkvertrag oder Mietvertrag ist
gleichfalls entscheidend, ob die Vertragsparteien als Hauptleistungspflicht ein bestimmtes Arbeitsergebnis oder das
Zur-Verfügung-Stellen der Werbefläche vereinbart haben.


42


Dies entspricht der Auffassung der zivilrechtlichen Rechtsprechung. Der BGH hat die Einordnung danach
vorgenommen, ob es den Vertragsparteien nach ihrem im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Willen auf den Erfolg
einer einheitlichen und fortdauernden planmäßig erzielten Werbewirkung (BGH-Urteil vom 19.06.1984 -
X ZR 93/83, Monatsschrift für Deutsches Recht ‑‑MDR‑‑ 1985, 227, unter I.1.) oder auf die dauerhafte Bereitstellung
der Werbefläche als solcher (BGH-Urteile vom 07.11.2018 - XII ZR 109/17, MDR 2019, 88, Rz 8 f. und vom
19.12.2018 - XII ZR 14/18, MDR 2019, 214, Rz 8 f.) ankommt. Liegt der Schwerpunkt auf werkvertragstypischen
Leistungen, ist ein Werkvertrag anzunehmen (vgl. BGH-Urteil vom 07.11.2018 - XII ZR 109/17, MDR 2019, 88,
Rz 11). Hat sich eine Vertragspartei dagegen verpflichtet, der anderen Vertragspartei bestimmte Flächen auf ihr
gehörenden Fahrzeugen zur werbemäßigen Nutzung zur Verfügung zu stellen und dort Werbung anzubringen,
obwohl sie keinen Einfluss auf die Einsatzorte und -zeiten dieser Fahrzeuge nehmen kann, geht der BGH davon aus,
dass sich die vertraglich übernommene Hauptleistungspflicht dieser Vertragspartei auf dasjenige beschränke, was
in ihrer Hand liegt, nämlich die Überlassung der Werbeflächen. In der daneben geschuldeten und als Werkleistung
anzusehenden Anbringung der Werbung sieht der BGH dabei keine vertragscharakteristische Leistung, sondern
wendet die Vorschriften über den Mietvertrag an (BGH-Urteile vom 07.11.2018 - XII ZR 109/17, MDR 2019, 88,
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Rz 7 ff. und vom 19.12.2018 - XII ZR 14/18, MDR 2019, 214, Rz 7 ff.; ebenso Staudinger/Emmerich (2021) BGB, Vor
§ 535 Rz 44; BeckOK BGB/Zehelein, 71. Ed. 01.08.2024, BGB § 535 Rz 34). Treten weitere erfolgsbezogene
Vertragspflichten neben die Anbringungspflicht, kommt indessen die Einordnung als Werkvertrag in Betracht (vgl.
Rolfs, Fachdienst Zivilrecht - LMK 2019, 417144; in BeckOK BGB/Zehelein, 71. Ed. 01.08.2024, BGB § 535 Rz 34 mit
Schwerpunktbetrachtung).


(2) Nach diesem Maßstab hat das FG die von der A GmbH mit den Werbeträgeranbietern abgeschlossenen Verträge
über Werbung an herkömmlichen (analogen) Werbeträgern außerhalb sogenannter Premiumstandorte zutreffend
insgesamt als Werkverträge eingeordnet.


44


Zwar folgt allein aus der Verpflichtung der Werbeträgeranbieter, die Werbung anzubringen, noch nicht, dass der
Schwerpunkt ihrer Leistungspflichten auf werkvertragstypischen Leistungen liegt. Allerdings haben die
Werbeträgeranbieter nach dem vom FG für den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindend festgestellten Inhalt der
Verträge gegenüber der A GmbH zusätzliche erfolgsbezogene Pflichten übernommen, so dass aus der Gesamtschau
der Pflichten abzuleiten ist, dass es den Vertragsparteien darauf ankam, ein Arbeitsergebnis in Form der
Werbewirkung und nicht lediglich die Verpflichtung zur Überlassung von Werbeflächen zu vereinbaren. So waren
die Werbeträgeranbieter während der Aushangzeit verpflichtet, beschädigte Aushänge auszubessern oder zu
erneuern, was notwendigerweise auch die Pflicht zur Kontrolle der Aushänge beinhaltet. Diese Pflichten sind auf
einen Erfolg (Werbewirkung) gerichtet, der gegebenenfalls von den Werbeträgeranbietern zusätzlich zu
dokumentieren war. Zusätzlich zu diesen ‑‑auch vom FG herangezogenen‑‑ Umständen ist im Streitfall zu
berücksichtigen, dass die A GmbH (den Vereinbarungen mit ihren eigenen Kunden entsprechend) den
Werbeträgeranbietern lediglich das Gebiet (den ‑‑ungefähren‑‑ Ort) der Werbemaßnahme und mitunter weitere
Kriterien für die Standorte der Werbeträger vorgegeben hat (wie zum Beispiel qualitativ hochwertige und stark
frequentierte Standorte, Verkehrsknotenpunkte sowie Bundes-, Ausfall- und Hauptstraßen; Ausschluss von Brücken,
Unterführungen, Tiefgaragen, Parkhäusern, Industriegebieten). Auch waren Platzierungswünsche nach den AGB der
Werbeträgeranbieter regelmäßig ausgeschlossen. Somit oblag es den Werbeträgeranbietern, aus den in dem
betreffenden Gebiet vorhandenen Werbeträgern diejenigen auszuwählen, an denen sie die Werbung anbrachten.
Mit der Verpflichtung zu dieser Auswahlentscheidung haben die Werbeträgeranbieter Verantwortung für die
Werbewirkung übernommen. Der Umstand, dass die A GmbH beim Vertragsschluss den einzelnen Werbeträger
weder bestimmt hat noch bestimmen konnte, spricht außerdem dafür, dass es ihr bei den Verträgen mit den
Werbeträgeranbietern nicht auf den bloßen Gebrauch von Werbeflächen ankam. Hiervon geht auch der Beklagte bei
seinen Ausführungen zur Rechteüberlassung aus. Unter Berücksichtigung der vertraglichen Verpflichtung, die die
A GmbH im Verhältnis zu ihren Kunden eingegangen war, entspricht es daher der Interessenlage der
Vertragsparteien, ein Arbeitsergebnis (Werbewirkung) als vertragscharakteristische Leistung anzusehen, mit der
etwaige mietvertragliche Elemente (in Gestalt der Belegung der Werbeträgerfläche durch die Werbemittel)
untrennbar verbunden sind. Insofern unterscheidet sich der Streitfall von den Sachverhalten, die den Urteilen des
BGH vom 07.11.2018 - XII ZR 109/17 (MDR 2019, 88) und vom 19.12.2018 - XII ZR 14/18 (MDR 2019, 214)
zugrunde lagen.
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dd) Das FG ist weiter zu Recht davon ausgegangen, dass die an die Werbeträgeranbieter gezahlten Entgelte für die
Werbung an sogenannten Premiumstandorten nicht nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG hinzuzurechnen sind, weil die
Werbeträger an diesen Standorten nicht zum fiktiven Anlagevermögen der A GmbH gehörten. Daher kann der Senat
offenlassen, ob in diesen Fällen ‑‑wie vom FG angedeutet‑‑ die Einordnung der zugrunde liegenden Verträge als
Mietverträge in Betracht kommt.
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(1) Die Grundsätze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsgut dem Anlagevermögen zuzuordnen wäre, hat
der Senat im Urteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 21 ff., m.w.N.) und im
Beschluss vom 23.03.2022 - III R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 18 ff.) ausführlich dargestellt. Hierauf
wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.
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(2) Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze ist das FG in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise
davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen für eine Hinzurechnung der für die Werbung an sogenannten
Premiumstandorten aufgewendeten Entgelte ‑‑mangels Zuordnung zum fiktiven Anlagevermögen‑‑ nicht vorliegen.
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(a) Da die Frage, ob die streitgegenständlichen Wirtschaftsgüter dem Anlagevermögen zuzuordnen wären, anhand
des konkreten Geschäftsgegenstands und der speziellen betrieblichen Verhältnisse der Klägerin zu beantworten ist,
kommt es insoweit entscheidend auf die tatsächlichen Feststellungen und die tatsächliche Würdigung des FG an, an
die der BFH ‑‑wie unter II.2.b bb (2) ausgeführt‑‑ grundsätzlich gemäß § 118 Abs. 2 FGO gebunden ist, und zwar
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schon dann, wenn die Würdigung zwar nicht zwingend, aber möglich ist (ständige Rechtsprechung, vgl. Senatsurteil
vom 12.10.2023 - III R 39/21, BFHE 281, 568, BStBl II 2024, 67, Rz 15, m.w.N.).


(b) So verhält es sich im Streitfall. Das FG hat den Geschäftsgegenstand der A GmbH berücksichtigt und sich so weit
wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen orientiert. Es hat unter Hinweis auf das zu einer
Messedurchführungsgesellschaft ergangene BFH-Urteil vom 25.10.2016 - I R 57/15 (BFHE 255, 280, BStBl II 2022,
273, Rz 21) und unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Geschäftsbetriebs der A GmbH angenommen, dass kein
fiktives Anlagevermögen vorliegt, weil die Werbeflächen auf Werbeträgern an Premiumstandorten nicht dauerhaft
dem Betrieb der A GmbH zu dienen bestimmt seien. Wegen der vorgelagerten Entscheidung der Kunden der
A GmbH über den Ort der Werbung (Premiumstandort) seien die Flächen nicht austauschbar und lediglich der Art
nach bestimmt.
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Diese Würdigung ist jedenfalls möglich. Der Geschäftsbetrieb der A GmbH war darauf ausgerichtet, ihre Kunden
(Auftraggeber) bei der Konzeption von Außenwerbekampagnen zu beraten und die praktische Umsetzung zu
begleiten. Ein Teil ihrer Leistungen bestand darin, nach den Vorgaben des Kunden bei verschiedenen
Werbeträgeranbietern Werbeflächen unter anderem an sogenannten Premiumstandorten jeweils für einen
begrenzten Zeitraum zu buchen, wobei die Werbeträgeranbieter für den Aushang und das Ausbessern oder Erneuern
der Werbung bei Beschädigungen zu sorgen hatten. Die A GmbH war weder Eigentümerin entsprechender
Werbeträger noch hatte sie diese dauerhaft angemietet. Das FG konnte angesichts des Geschäftsmodells der
A GmbH auch davon ausgehen, dass eine wiederholte Buchung von Werbeträgern an Premiumstandorten nicht
deren langfristige Anmietung ersetzt. Insoweit hat es zu Recht darauf abgestellt, dass die Buchung der Werbung an
Premiumstandorten von einem entsprechend konkreten Auftrag der Kunden der A GmbH abhing. Weil die
Entscheidung der Kunden, ob und gegebenenfalls an welchem dieser Standorte die Werbung erfolgen soll, aus Sicht
der A GmbH zufällig war, durfte das FG annehmen, dass die A GmbH entsprechende Werbeflächen nicht ständig für
den Gebrauch in ihrem Betrieb vorgehalten hat.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.52
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